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VERKAUFSPROSPEKT 
vom 15.09.201629.08.2017 für das öffentliche Angebot von 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen 
Metro Zins 5, Metro Zins 10, Metro Return 12 

der Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH 

 
Hinweis gem. § 7 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz 
Die inhaltliche Richtigkeit der im Vermögensanlagen Verkaufsprospekt gemachten 
Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
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I. PROSPEKTVERANTWORTUNG  
  

 

 Datum der 

Prospektaufstellung 

15.09.201629.08.2017 

 
Emittentin und Anbieterin Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH 

 

Sitz 

Willy-Brand-Allee 6 

65197 Wiesbaden Telefon: 0611/89060010 Fax: 

0611/890600190 

E-M ail: info@metropol-immobilien-gmbhm-immo-objekt.de 

 
Handelsregister 

Amtsgericht Wiesbaden, HRB 28914 

 
Geschäftsführer Johann Herresthal 

 

 

 
 

 

 

Anbieterin der vorliegenden Vermögensanlagen und Prospektverantwortliche ist die Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt 

GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Johann Herresthal, mit Sitz in Wiesbaden, Geschäftsadresse: Willy-Brandt-

Allee 6, 65мфт ²ƛŜǎōŀŘŜƴ όƴŀŎƘŦƻƭƎŜƴŘ α9ƳƛǘǘŜƴǘƛƴάΣ αbŀŎƘǊŀƴƎŘarlehensnehmŜǊƛƴάΣ αtǊƻǎǇŜƪǘǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘƭƛŎƘŜάΣ α!ƴōƛŜǘŜǊƛƴά 

ƻŘŜǊ αDŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά genannt). Sie übernimmt allein und insgesamt die Verantwortung für den Inhalt dieses Verkaufsprospekt. 

 
Der Verkaufsprospekt ist ausschließlich in deutscher Sprache abgefasst. Deshalb entfällt eine deutsche Zusammenfassung. 

Das Angebot findet ausschließlich in Deutschland statt. 

 
Die Anbieterin und Prospektverantwortliche erklärt, dass ihrem Wissen nach die Angaben in diesem Verkaufsprospekt 

richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

 

 
Johann Herresthal 

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann 

bestehen, wenn die Vermögensanlagen während der Dauer des 

öffentlichen Angebotes, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren 

nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlagen im Inland, 

erworben werden. 

mailto::%20info@m-immo-objekt.de
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II. DIE VERMÖGENSANLAGEN IM ÜBERBLICK  
  

 

LƳ wŀƘƳŜƴ ŘƛŜǎŜǎ ±ŜǊƪŀǳŦǎǇǊƻǎǇŜƪǘǎ ǿƛǊŘ ŘŜǊ !ƴƭŜƎŜǊ ŜƴǘǿŜŘŜǊ ŀƭǎ α!ƴƭŜƎŜǊά ƻŘŜǊ αbŀŎƘǊŀƴƎŘŀǊƭŜƘŜƴǎƎŜōŜǊά 
bezeichnet. Die Emittentin wird entweder als α9ƳƛǘǘŜƴǘƛƴάΣ αbŀŎƘǊŀƴƎŘŀǊƭŜƘŜƴǎƴŜƘƳŜǊƛƴάΣ 
αtǊƻǎǇŜƪǘǾŜǊŀƴǘǿƻǊǘƭƛŎƘŜάΣ α!ƴōƛŜǘŜǊƛƴά ƻŘŜǊ αDŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά bezeichnet. 

 
Emittentin, Anbieterin und    Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH, 

vertreten durch das Mitglied der  
Prospektverantwortliche    Geschäftsführung Johann Herresthal 
 
Geschäftsanschrift    Willy-Brand-Allee 6, 65197 Wiesbaden 
 
Sitz       Wiesbaden 
 
Datum der Gründung der Emittentin  5.3.2016 
 
Handelsregister und Registernummer  Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden, HRB 28914 
 
Beschreibung der Vermögensanlagen  qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen mit fester Verzinsung 
 
Rechtsnatur der qualifizierten    Die qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen sind nachrangige, 
unbesicherten Nachrangdarlehen nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin. Als reine 

Gläubigerrechte gewähren sie keine gesellschaftsrechtlichen 
Mitwirkungsrechte wie Teilnahme- und Stimmrechte an der 
Gesellschafterversammlung der Emittentin. Im Gegenzug für das 
überlassene Kapital erhält der Anleger ς vorbehaltlich des Eintritts der 
Nachrangigkeit ς eine feste Verzinsung. Zudem hat der Anleger Anspruch 
auf Rückzahlung des überlassenen Kapitals. 

 
Emissionsvolumen     10.000.000,00 EUR 
 
Erwerbspreis Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Anlagebetrag des Anlegers 

zuzüglich eines Agio i.H.v. 7 % bezogen auf den Anlagebetrag. Höhere 
Beträge müssen restfrei durch 500 teilbar sein. Bei Erbringung des 
Mindestanlagebetrags beträgt der Erwerbspreis 5000,00 EUR zzgl. 7 % 
Agio, also 5350,00 EUR. Der Höchstanlagebetrag beträgt 1.500.000,00 
EUR. 

 
Anlageobjekte Auf Ebene der Emittentin: Die Emittentin geht Beteiligungen an ς mit 

Ausnahme der Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. 
KG - noch zu gründenden  Projektgesellschaften ein. Die Emittentin hat im 
Geschäftsjahr 2016 eine Beteiligung an der Projektgesellschaft Objekt Am 
Großen Berge GmbH & Co. KG in Höhe von 86 % des Eigenkapitals der 
Projektgesellschaft für einen Kaufpreis in Höhe von Euro 860[DN1] erworben 
(unmittelbares Anlageobjekt). Die Projektgesellschaft hat ein Grundstück mit 
Wohngebäude zu Anschaffungskosten von rund Euro 1.340.000,00 erworben, 
auf dem ein neues Wohngebäude in gehobener Ausstattung mit acht bis zehn 
Wohnungen und Tiefgarage zu voraussichtlichen Herstellungskosten von rund 
Euro 2.360.000,00 errichtet werden soll (mittelbares Anlageobjekt). Das 
Grundstück liegt in Frankfurt am Main in einer guten Lage: die Adresse lautet 
α!Ƴ DǊƻǖŜƴ .ŜǊƎŜ плάΦ 5ŀǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ ƛǎǘ ƛƳ DǊǳƴŘōǳŎƘ Ǿƻƴ CǊŀƴƪŦǳǊǘ ŀƳ 
Main, Gemarkung Ginnheim, unter der laufenden Nr. Gemarkung 493, Flur 13, 
Flurstück 133/002 eingetragen. Die Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge 
GmbH & Co. KG ist als Eigentümerin des vorgenannten Grundstücks im 
Grundbuch eingetragen. Es besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan, der die 
vorgesehene Bebauung mit einem Wohngebäude mit Tiefgarage erlaubt. Das 
Grundstück ist aufgelassen und steht im Eigentum der Projektgesellschaft 
Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG. Der Bauantrag ist zum[DN2] Zeitpunkt 
der Nachtragsaufstellung noch nicht beim Bauamt eingereicht. Eine Bewertung 
des mittelbaren Anlageobjekts durch einen unabhängigen Wertgutachter ist 
nicht erfolgt. Denn nach Ansicht des Anbieters und Prospektverantwortlichen 
hat die von ihm durchgeführte Analyse der ihm bekannten, in unmittelbarer 
Nachbarschaft für vergleichbare Immobilien entrichteten Kaufpreise ergeben, 
dass diese mindestens auf vergleichbarem Kaufpreisniveau liegen[DN3]. Die 
Gesamtinvestitionskosten betragen bei der vorgesehenen Bebauung ca. Euro 
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3.700.000,00 und der Gesamterlös aus dem Verkauf der Wohnungen und der 
Tiefgaragenplätze betragen voraussichtlich ca. Euro 5.000.000,00. Die 
Verkaufspreise sind aus aktuellen Verkäufen in der unmittelbaren 
Nachbarschaft bei vergleichbarer Bauqualität abgeleitet. Der voraussichtliche 
Überschuss aus dem mittelbaren Anlageobjekt beträgt danach ca. Euro 

1.300.000,00.Weiter bildet die Emittentin eine Liquiditätsreserve i.H.v. 
725.000,00 EUR in Form von Bankguthaben. Hierbei handelt es sich um 
die unmittelbaren Anlageobjekte. Auf Ebene der Projektgesellschaften: 
Die noch zu gründenden Projektgesellschaften realisieren 
Immobilienprojekte (Kauf, Bau, Sanierung, Betrieb/Verkauf von 
Immobilien). Hierbei handelt es sich um mittelbare Anlageobjekte. Zum 
Zeitpunkt der ProspektNachtragsaufstellung stehen mit Ausnahme des 
Erwerbs der Beteiligung an der Projektgesellschaft Objekt am Großen 
Berge GmbH & Co. KG und der in deren Eigentum stehenden 
Wohnimmobilie keine weder die unmittelbaren noch die mittelbaren 
Anlageobjekte fest. 

 
Zeichnungsfrist Das öffentliche Angebot der qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen beginnt gemäß § 9 Abs. 1 VermAnlG einen Tag nach 
Veröffentlichung des Verkaufsprospektes und endet mit Vollplatzierung, 
spätestens 12 Monate nach Billigung des Verkaufsprospektes. 

 
Verzinsung     Vermögensanlage "Metro Zins 5": 5,1 % p.a. 
      Vermögensanlage "Metro Zins 10": 6,25 % p.a. 
      Vermögensanlage "Metro Retun 12": 6,46 % p.a. 
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Laufzeit und Kündigung   ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рάΥ 60 Monate 
   ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά Υ 120 Monate 
   ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнάΥ 144 Monate  

  Die Laufzeit der Vermögensanlagen beginnt jeweils mit dem 
individuellen Gewährungszeitpunkt (Gutschrift des Anlagebetrags inkl. 
Agio auf dem Zeichnungskonto der Emittentin) und endet automatisch, 
ohne dass es einer Kündigung bedaǊŦΣ ōŜƛ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ 
½ƛƴǎ рά ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǎ слΦ aƻƴŀǘǎΣ ōŜƛ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ 
½ƛƴǎ млά ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǎ мнлΦ aƻƴŀǘǎ ǳƴŘ ōŜƛ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ 
αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǎ мппΦ aƻƴŀǘǎ. 

  Aufgrund der vorgenannten Laufzeiten der Vermögensanlagen haben 
alle Vermögensanlagen jeweils die Mindestlaufzeit gem. § 5a 
Vermögensanlagengesetz von mindestens 24 Monaten für jeden 
Anleger. 

Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
die qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen ganz oder teilweise 
individuell für jeden Anleger vorzeitig zu kündigen, frühestens jedoch 
unter Einhaltung einer Mindesthaltedauer eines jeden Anlegers von 24 
Monaten. Die Frist für die vorzeitige Kündigung durch die Emittentin 
beträgt sechs Monate zum Jahresende. Sodann endet auch der 
Zinsanspruch des Anlegers. Das Recht zur ordentlichen Kündigung durch 
den Anleger ist ausgeschlossen. 

Sowohl der Anleger als auch die Emittentin sind berechtigt, die 
Vermögensanlagen außerordentlich zu kündigen. Die Anleger können 
deren Rückzahlung zum valutierenden Nachrangdarlehensbetrag 
(Anlagebetrag) zuzüglich etwaiger bis zum Tage der Rückzahlung 
(ausschließlich) aufgelaufene Zinsen zu verlangen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. 

 
Rückzahlung  Die Rückzahlung des Anlagebetrags erfolgt vorbehaltlich des Eintritts 

der Nachrangigkeit wie folgt: 
  ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рάΥ innerhalb von 10 Bankarbeitstagen 

nach Ablauf des 60. Monats 
   ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά Υ innerhalb von 10 Bankarbeitstagen 

nach Ablauf des 120. Monats 
  ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнάΥ wǸŎƪȊŀƘƭǳƴƎ ƛƴ мпп ƎƭŜƛŎƘƘƻƘŜƴ 

Raten beginnend ab dem auf den Gewährungszeitpunkt folgenden 
Monatsersten  

 
Übertragbarkeit   Jederzeit mit Zustimmung der Emittentin frei übertragbar durch 

Abtretung sämtlicher Rechte und Pflichten des Anlegers aus dem 
qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen. Verstirbt ein Anleger, 
so gehen die Vermögensanlagen ohne weitere Rechtshandlungen auf 
den oder die Erben oder den oder die Vermächtnisnehmer über. 

 
Verlustteilnahme und Haftung   Die Anleger nehmen an einem etwaigen Verlust der Emittentin nicht teil, 

insbesondere haften die Anleger nicht. Auf die qualifizierten 
unbesicherten Nachrangdarlehen sind keine Nachschüsse zu leisten. 

 
Handelbarkeit  Die freie Handelbarkeit ist wie folgt eingeschränkt: Die Handelbarkeit 

über einen Zweitmarkt ist insoweit eingeschränkt, als es zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung keinen Zweitmarkt für derartige 
Vermögensanlagen gibt und die Zustimmung der Emittentin erforderlich 
ist. 

 

Verkaufsprospekt  Die Zahlstelle hält den Verkaufsprospekt, das Vermögensanlagen-
Informationsblatt, den letzten veröffentlichten Jahresabschluss und den 
Lagebericht zur kostenlosen Ausgabe bereit: Metropol Immobilien 
GmbHM-Immo-Objekt GmbH, Geschäftsanschrift: Willy-Brand-Straße 66, 
65197 Wiesbaden  
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III. VORWORT  
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH bietet Anlegern die Möglichkeit, über qualifizierte unbesicherte 

Nachrangdarlehen an den Investitionen im Immobilienbereich teilzuhaben. Bei unterschiedlichen Laufzeiten von 60, 120 

und 144 Monaten und mit nach der Laufzeit gestaffelten Zinssätzen bieten die  qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen eine adäquate Verzinsung. 

 
In der Regel erwerben, entwickeln und verkaufen wir die Immobilien über Tochtergesellschaften in der Gesellschaftsform 

einer Objekt-KG oder einer Objekt-GmbH. Wir gehen weiterhin von sehr guten Marktchancen aus, da der Immobilienmarkt 

sich auch in den nächsten Jahren sehr positiv entwickeln wird. 

 
Unter diesen hervorragenden Rahmenbedingungen können Sie als Anleger von dem außergewöhnlichen Angebot 

profitieren. Partizipieren Sie an unserer Seite von den Vorteilen des Immobilienmarktes. Wir freuen uns, Sie als Anleger 

begrüßen zu dürfen. 

 
 
 

 

 

Johann Herresthal, Geschäftsführer Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH 
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IV. KOSTEN, LEISTUNGEN UND PROVISIONEN  
  

 

Weitere Kosten für die Anleger 
Die Emittentin erhebt ein Agio i.H.v. 7 % bezogen auf den Anlagebetrag. 
Der Anleger hat darüber hinaus für seine Übersendung des Nachrangdarlehensangebots fällig werdenden Post- und/oder 
Telekommunikationskosten zu tragen. Außerdem können dem Anleger bei der Überweisung des Anlagebetrags inkl. Agio 
zusätzliche Kosten für den Geldverkehr (Überweisungsgebühren) entstehen. Diese sind ebenfalls vom Anleger zu tragen. Die 
Anleger haben zudem die ihnen bei einer Übertragung oder Veräußerung entstehenden Kosten selbst zu tragen. Im Erbfall 
haben die Erben oder Vermächtnisnehmer sämtliche ihnen durch den Erbfall entstehende Kosten, insbesondere die mit dem 
Nachweis der Erbfolge oder des Vermächtnisses verbundenen Kosten, zu tragen. Die Anleger haben zudem Änderungen ihrer 
Stammdaten der Emittentin auf eigene Kosten zu übermitteln. Dies gilt insbesondere für etwaige Änderungen der 
Kontoverbindung. Die Emittentin und Nachrangdarlehensnehmerin ist berechtigt, auf das zuletzt im Darlehensregister vermerkte 
Konto mit schuldbefreiender Wirkung zu zahlen. 
Die Höhe der oben genannten Kosten mit Ausnahme des Agios kann nicht konkret angegeben werden, da diese Kosten 
anlegerspezifisch variieren können. Darüber hinaus entstehen für den Anleger keine weiteren Kosten, insbesondere keine 
solchen Kosten, die mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlagen verbunden sind. 
 

Weitere Leistungen der Anleger, Haftung der Anleger 
Umstände, nach denen der Anleger der Vermögensanlagen verpflichtet ist, weitere Leistungen zu erbringen, bestehen nicht.  
Eine Haftung des Anlegers besteht nicht. Es besteht keine Pflicht zur Zahlung von Nachschüssen. 
 

Gesamthöhe der Provisionen 
Die Emittentin geht davon aus, dass sie in der Vermögensanlage "Metro Zins 5" Nachrangdarlehenskapital i.H.v. 4.000.000,00 

EUR, in der Vermögensanlage "Metro Zins 10" Nachrangdarlehenskapital in Höhe von ebenfalls 4.000.000,00 EUR und in der 

Vermögensanlage "Metro Return 12" Nachrangdarlehenskapital i.H.v. 2.000.000,00 EUR einwirbt (Prognose). 

Für die Vermittlung der qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen werden Provisionen geleistet, insbesondere 
Vermittlungsprovisionen (ausschließlich in Form von Bestandsprovisionen, d.h. über die Laufzeit der Vermögensanlagen 
verteilte Vermittlungsprovisionen) oder vergleichbare Vergütungen. Die Gesamthöhe der Provisionen beträgt 1.411.000,00 EUR, 
dies entspricht 14,11 % in Bezug auf den Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen in Höhe von 10.000.000,00 EUR. 
 
In der Vermögensanlage αaŜǘǊƻ Zins рά werden über die Laufzeit der Vermögensanlage Provisionen, insbesondere 
Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen, i.H.v. insgesamt 270.000,00 EUR geleistet. Dies entspricht 6,75 % bezogen auf 
das planmäßig einzuwerbende Nachrangdarlehenskapital i.H.v. 4.000.000,00 EUR. 
 In der Vermögensanlage αaŜǘǊƻ Zins млά werden über die Laufzeit der Vermögensanlage Provisionen, insbesondere 
Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen, i.H.v. insgesamt 660.000,00 EUR geleistet. Dies entspricht 16,5 % bezogen auf 
das planmäßig einzuwerbende Nachrangdarlehenskapital i.H.v. 4.000.000,00 EUR. 
In der Vermögensanlage αaŜǘǊƻ Return мнά werden über die Laufzeit der Vermögensanlage Provisionen, insbesondere 
Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen, i.H.v. insgesamt 481.000,00 EUR geleistet. Dies entspricht 24,05 % 
bezogen auf das planmäßig einzuwerbende Nachrangdarlehenskapital i.H.v. 2.000.000,00 EUR. 

 
 

. 
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V. DIE WESENTLICHEN GRUNDLAGEN UND BEDINGUNGEN DER 
VERZINSUNG UND RÜCKZAHLUNG 

 

 

Nachfolgend werden die wesentlichen Grundlagen und Bedingungen angeführt, die vorliegen müssen, damit die Metropol 

Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH voraussichtlich in der Lage ist, die prognostizierte Verzinsung und Rückzahlung des 

Nachrangdarlehenskapitals an die Anleger zu leisten: 

 
Auf Ebene der Emittentin: 

¶ Wirksame Gründung von Projektgesellschaften: Die Emittentin plant, Beteiligungen an Projektgesellschaften 

(unmittelbare Anlageobjekte) einzugehen. Hierzu ist erforderlich, dass diese Projektgesellschaften wirksam 

gegründet werden und die Emittentin rechtswirksame Verträge abschließt. 

¶ Verfügbarkeit von wirtschaftlich rentablen Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte): Im Rahmen der mit 

diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen plant die Emittentin, mittelbar über die Beteiligungen 

an Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) in Immobilienprojekte (mittelbarer Anlageobjekte) zu 

investieren. Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung ist damit, dass der Emittentin 

wirtschaftlich rentable Immobilienprojekte (mittelbarer Anlageobjekte) in ausreichender Anzahl zur Verfügung 

stehen. Über die Beteiligungen an den Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) erzielt die Emittentin 

Beteiligungserträge, die zur Bedienung der Ansprüche der Anleger auf Verzinsung und Rückzahlung des 

Nachrangdarlehenskapitals (Anlagebeträge) erforderlich sind. 

¶ Auswahl von wirtschaftlich rentablen Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte): Die Emittentin trifft die 

Auswahl der Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte), in die die Projektgesellschaften (unmittelbare 

Anlageobjekte) investieren, indem sie einen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehenden 

externen Dienstleister mit einer Analyse des potentiellen mittelbaren Anlageobjekts beauftragt. Wesentliche 

Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung ist es, dass dieser externe Dienstleister wirtschaftlich 

rentable Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) identifiziert und Analysen erstellt, die die Kosten und die 

wirtschaftliche Ertragskraft der Immobilienprojekte richtig und vollständig widerspiegeln. 

¶ Einwerbung des gesamten Emissionsvolumens des Nachrangdarlehenskapitals (10.000.000 EUR) wie prognostiziert 

und fristgerechte und vollständige Einzahlung des Nachrangdarlehenskapitals und Agios durch die Anleger: 

Wesentliche Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung ist, dass es der Emittentin gelingt, das 

Nachrangdarlehenskapital in prognostizierter Höhe einzuwerben, und dass darüber hinaus die Anleger das 

Nachrangdarlehenskapital einschließlich Agio fristgerecht und vollständig einbezahlen, damit der Emittentin 

ausreichend Mittel für die Beteiligung an Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) zur Verfügung 

stehen. 

¶ Verfügbarkeit des Großteils des Nachrangdarlehenskapitals bis zum jeweiligen Laufzeitende der 

Vermögensanlagen: Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung ist es weiterhin, 

dass der Emittentin das eingeworbene Nachrangdarlehenskapital auch bis zum planmäßigen jeweiligen Ende der 

Laufzeit der Vermögensanlagen zur Verfügung steht, da die Emittentin im Falle eines vorzeitigen Mittelabflusses 

Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) nicht umsetzen kann oder vorzeitig beenden 

muss. 

¶ Stetige Zahlungsfähigkeit der Emittentin: Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und 

Rückzahlung ist ebenfalls, dass die Emittentin stets zahlungsfähig ist und nicht, z.B. aufgrund von 

Liquiditätsproblemen bei der Bedienung der Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus ihrer laufenden 

Geschäftstätigkeit sowie aus ihren Verbindlichkeiten aus und im Zusammenhang mit der mit diesem 

Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen, in die Insolvenz gerät. 
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Auf Ebene der Projektgesellschaften: 

 

¶ Planmäßiger Verlauf des Kaufs, des Baus, der Sanierung und/oder des Betriebs/Verkaufs von Immobilienprojekten 

(mittelbare Anlageobjekte): Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung ist es, dass auf 

Ebene der Projektgesellschaften die Planungen und Prognosen bezüglich Kauf, Bau, Sanierung und/oder Betrieb/Verkauf 

von Immobilienprojekten (mittelbarer Anlageobjekte) eingehalten werden. Dies bezieht sich sowohl auf die Einhaltung 

des kalkulierten Kostenrahmens als auch auf die Einhaltung des kalkulierten Zeitplanes und auf den Eintritt der Prognosen 

bezüglich der Rentabilität des jeweiligen Immobilienprojekts (mittelbares Anlageobjekt) sowie auf die rechtzeitige, 

vollständige und mängelfreie Vertragserfüllung durch die jeweiligen Vertragspartner der Projektgesellschaften. 

¶ Ausbleiben größerer Schäden und technischer Defekte, Ausbleiben von Schäden durch höhere Gewalt und/oder 

Beschädigung durch Dritte, Ausbleiben von Versicherungslücken: Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung 

und Rückzahlung ist es auch, dass im Rahmen von Kauf, Bau, Sanierung und/oder Betrieb/Verkauf von 

Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) größerer Schäden und technische Defekte, Schäden durch höhere 

Gewalt und/oder Beschädigung durch Dritte ausbleiben, da diese zu zeitlichen Verzögerungen und zusätzlichen Kosten 

führen. Weiter ist wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung, dass im Falle des Eintritts 

eines oder mehrerer der vorbezeichneten Schäden keine Versicherungslücken bestehen, da dies zu erheblichen 

finanziellen Belastungen der Projektgesellschaften bis hin zu deren Insolvenz und/oder dem Scheitern des jeweiligen 

Immobilienprojekts (mittelbares Anlageobjekt) führen können. 

¶ Rechtzeitige Erteilung behördlicher Genehmigungen im erforderlichen Umfang: Im Rahmen der Umsetzung von Kauf, 

Bau, Sanierung und/oder Betrieb/Verkauf von Immobilienprojekten (mittelbarer Anlageobjekte) werden die 

Projektgesellschaften  auf die rechtzeitige Erteilung behördlicher Genehmigungen für die Umsetzung der oben genannten 

Maßnahmen angewiesen sein. Werden behördliche Genehmigungen nicht, mit abweichendem Inhalt und/oder verspätet 

erteilt, führt dies zu Verzögerungen bis hin zum Scheitern der Umsetzung von Immobilienprojekten (mittelbare 

Anlageobjekte). Die rechtzeitige Erteilung behördlicher Genehmigungen im erforderlichen Umfang ist deshalb 

wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung. 

¶ Stetige Zahlungsfähigkeit der Projektgesellschaften: Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und 

Rückzahlung ist ebenfalls, dass die Projektgesellschaften stets zahlungsfähig sind und nicht, z.B. aufgrund von 

Liquiditätsproblemen bei der Bedienung der Zahlungsverpflichtungen aus und im Zusammenhang mit der Umsetzung von 

Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) in die Insolvenz geraten. 

¶ Ausreichende Überschüsse der Projektgesellschaften: Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und 

Rückzahlung ist weiterhin, dass die Projektgesellschaften ausreichende Überschüsse erzielen. Nur wenn die 

Projektgesellschaften ausreichende Überschüsse erzielen, erzielt auch die Emittentin Beteiligungserträge aus den 

Beteiligungen an den Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte). 

¶ Zustandekommen wirksamer Fremdfinanzierungsverträge zu den prognostizierten Bedingungen: Auf der Ebene der 

Projektgesellschaften ist vorgesehen, dass diese bis zu maximal 50 % des in Immobilienprojekte (mittelbarer 

Anlageobjekte) zu investierenden Kapitals durch Eigenmittel und im Übrigen mittels Fremdfinanzierung durch Banken 

aufbringen. Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung ist es deshalb, dass den 

Projektgesellschaften Fremdfinanzierungen zu den prognostizierten Bedingungen zur Verfügung stehen und diese 

Verträge rechtswirksam abgeschlossen werden. 
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Auf der Ebene der Emittentin und der Projektgesellschaften: 

 

¶ Ordentliche Geschäftsführung: Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung ist sowohl auf der 

Ebene der Emittentin als auch auf der Ebene der Projektgesellschaften  eine ordentliche Geschäftsführung durch das 

zuständige Organ. Es dürfen nicht durch Fehlentscheidungen z.B. die Zuflüsse an die Emittentin bzw. die jeweilige 

Projektgesellschaft derart gemindert oder ihre Existenz angegriffen werden, dass eine Zahlung der Verzinsung und 

Rückzahlung unmöglich wird. 

 

¶ Fortbestand der regulativen Rahmenbedingungen: Die regulativen Rahmenbedingungen dürfen sich sowohl auf der Ebene 

der Emittentin als auch auf der Ebene der Projektgesellschaften zumindest nicht so wesentlich ändern, das durch stark 

erhöhten Aufwand oder erhebliche Einschränkungen des gegenwärtigen Geschäftsmodells die Erzielung von Überschüssen 

derart beeinträchtigt wird, dass die Verzinsung bzw. die Rückzahlung nicht mehr geleistet werden können. 

 
Die beschriebenen wesentlichen Grundlagen und Bedingungen sind auf Ebene der Projektgesellschaften deshalb wesentlich, da 

nur bei ihrem Eintreten die Projektgesellschaften ausreichende Einnahmen aus den Immobilienprojekten (mittelbare 

Anlageobjekte) erzielen können, um die Kosten der Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) zu tragen, ausreichend 

Liquidität vorzuhalten und Überschüsse zu erwirtschaften.  

Auf Ebene der Emittentin sind die beschriebenen wesentlichen Grundlagen und Bedingungen deshalb wesentlich, da nur bei 

ihrem Eintreten die Emittentin ausreichende Einnahmen aus den Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbare 

Anlageobjekte) erzielen kann, um ihren mit den mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen eingegangenen 

Verpflichtungen gegenüber den Anlegern zur Zahlung von Zinsen und zur Rückzahlung der Anlagebeträge nachzukommen.  

 

Wenn diese wesentlichen Grundlagen und Bedingungen für die Verzinsung und Rückzahlung eingehalten werden, wird die 

Emittentin voraussichtlich in der Lage sein, die Verzinsung und Rückzahlung an die Anleger zu erbringen. 

 

Konsequenzen aus der Nichterfüllung der vorgenannten wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und 

Rückzahlung: 

 

Die Emittentin kann die Zahlung der Zinsen und/oder die Rückzahlung des Nachrangdarlehenskapitals (Anlagebeträge) an die 

Anleger nicht oder nicht vollständig leisten, sofern die vorgenannten wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung 

und Rückzahlung auf Ebene der Emittentin nicht vorliegen, das heißt die Emittentin Beteiligungen an Projektgesellschaften 

(unmittelbare Anlageobjekte) nicht wirksam eingehen kann, wirtschaftlich rentable Immobilienprojekte (mittelbarer 

Anlageobjekte) nicht oder in nicht ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, es der Emittentin nicht gelingt, wirtschaftlich 

rentable Immobilienprojekte auszuwählen, es der Emittentin nicht gelingt, das gesamte Emissionsvolumen des 

Nachrangdarlehenskapitals einzuwerben und/oder dieses durch die Anleger nicht fristgerecht und vollständig einschließlich Agio 

einbezahlt wird, der Großteil des Nachrangdarlehenskapitals nicht bis zum Laufzeitende der jeweiligen Vermögensanlage zur 

Verfügung steht, die Emittentin nicht stetig zahlungsfähig ist, die Emittentin ihre Geschäfte nicht ordentlich führt oder sich die 

regulativen Rahmenbedingungen wesentlich zum Nachteil für die Emittentin ändern. 

Dies gilt ebenfalls, sofern die vorgenannten wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung auf 

Ebene der Projektgesellschaften nicht vorliegen, das heißt Kauf, Bau, Sanierung und/oder Betrieb/Verkauf von 

Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) nicht planmäßig verlaufen, größere Schäden und technische Defekte, 

Schäden durch höhere Gewalt und/oder Beschädigung durch Dritte oder Versicherungslücken auftreten, behördliche 

Genehmigungen nicht rechtzeitig und/oder nicht im erforderlichen Umfang erteilt werden, die Zahlungsfähigkeit der 

Projektgesellschaften nicht stetig gegeben ist, diese nicht ausreichend Überschüsse erzielen, Fremdfinanzierungsverträge 

nicht wirksam oder nicht zu den prognostizierten Bedingungen zu Stande kommen, die Projektgesellschaften ihre Geschäfte 

nicht ordentlich führen oder sich die regulativen Rahmenbedingungen wesentlich zum Nachteil für die Projektgesellschaften 

ändern. 

!ǳŦ ŘƛŜ ŀǳǎŦǸƘǊƭƛŎƘŜ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ wƛǎƛƪŜƴ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜƴ ƛƳ YŀǇƛǘŜƭ α±LLΦ 5ƛŜ wƛǎƛƪŜƴ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜƴάΣ Seite 

30-4023-33, wird verwiesen. 
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VI.AUSWIRKUNGEN DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE 
SOWIE DER GESCHÄFTSAUSSICHTEN AUF DIE FÄHIGKEIT DER 
EMITTENTIN, IHREN VERPFLICHTUNGEN ZUR ZINSZAHLUNG UND 
RÜCKZAHLUNG FÜR DIE VERMÖGENSANLAGEN NACHZUKOMMEN 

 

 

 
Im Folgenden werden die Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der 
Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung 
der Vermögensanlagen nachzukommen, dargestellt. 
 
Grundlagen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (Prognose): 

Die nachfolgende Darstellung der Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten 

auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen 

nachzukommen, stellen die erwartete zukünftige Entwicklung dar, die auf der Grundlage der gegenwärtigen Annahmen und 

Prognosen der Geschäftsleitung der Emittentin und anderen zugänglichen Informationen beruhen. Es handelt sich, darauf 

wird ausdrücklich hingewiesen, um Prognosen.  

Die Nettoeinnahmen aus den mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen sollen auf Ebene der 

Emittentin für Beteiligungen an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht konkret feststehenden 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) genutzt werden, wobei die Emittentin jeweils 100 % der 

Gesellschaftsanteile an den Projektgesellschaften halten wird. Auf Ebene der Projektgesellschaften werden die 

Nettoeinnahmen in den Kauf, den Bau, die Sanierung und/oder den Betrieb/Verkauf von Immobilienprojekten in 

Deutschland und Österreich investiert (mittelbare Anlageobjekte). Die Projektgesellschaften erzielen Einnahmen aus dem 

Verkauf/dem Betrieb der mittelbaren Anlageobjekte. Den Projektgesellschaften fließen aus der Veräußerung/dem Betrieb 

der mittelbaren Anlageobjekte Umsatzerlöse zu. Als Gesellschafterin der Projektgesellschaften erzielt die Emittentin 

Einnahmen aus den Beteiligungen an den Projektgesellschaften, die sie möglichst kurzfristig in neue Beteiligungen 

investiert. 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin zeigen in Verbindung mit den Prognosen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung, 

dass kein Anlass besteht, die Fähigkeit, die fälligen Zinszahlungen und Rückzahlungen sowohl auf Fremdmittel als auch auf 

die qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen zu leisten, in Frage zu stellen.  

Diese Aussage gilt aus Sicht der Emittentin im Hinblick auf die vorgelegten Planzahlen für das laufende und die folgenden 13 

Geschäftsjahre.  

 

Die Planung der prognostizierten Zahlungsflüsse für diesen Zeitraum zeigt die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und 

Rückzahlung für fällige Finanzverbindlichkeiten bis zum Endes des Geschäftsjahres 2029. 

 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht noch nicht fest, wie sich die Investitionen und der Finanzierungsplan 

tatsächlich entwickeln: Die nachstehende Darstellung der Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der 

Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die 

Vermögensanlagen nachzukommen, beruht auf geschätzten Einnahmen und geschätzten Ausgaben. Es ist davon 

auszugehen, dass die tatsächliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben von dem prognostizierten Werten abweichen 

wird. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf der Konzeption der Emittentin, das auf bestem Wissen 

vorgenommenen Planungen und Einschätzungen beruht. Je weiter die prognostizierten Werte in der Zukunft liegen, desto 

größer ist die Wahrscheinlichkeit einer abweichenden Entwicklung. Insbesondere durch Änderung gegenüber den 

Annahmen zur Entwicklung der Umsätze, durch Änderungen bei den zu Grunde liegenden abgeschlossenen und 

beabsichtigten Verträgen oder durch Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Rechtsprechung und/oder der 

Verwaltungsauffassung können sich erhebliche Abweichungen von den wirtschaftlichen und steuerlichen Eckdaten der 

Beteiligungen ergeben. Bezüglich der mit einer Prognose verbundenen Risiken wird auf den AbscƘƴƛǘǘ α±LLΦ 5ƛŜ wƛǎƛƪŜƴ ŘŜǊ 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜƴά dieses Verkaufsprospekt von Seite 30-4023-33 verwiesen. 
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie planmäßige Zins- und Rückzahlungen an die Anleger 
(Prognose) 
 

 

 

Die Darstellungen der Emittentin zur voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beruhen auf Prognosen. 

 

 

Voraussichtliche Vermögenslage der Emittentin (Prognose) 

 

Voraussichtliche Vermögenslage (Prognose) 

Aktiva in Euro 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

A. Anlagevermögen 
      

I. Beteiligungen an 
Projektgesellschaften 

 

5.000.000,00 

 

10.000.000,00 

 

10.000.000,00 

 

10.500.000,00 

 

11.000.000,00 

 

10.000.000,00 

B. Umlaufvermögen 
      

I. Kassenbestand und Guthaben 
bei Kreditinstituten 

 

283.195,00 

 

636.937,00 

 

984.765,00 

 

1.039.582,00 

 

1.158.016,00 

 

893.612,00 

Bilanzsumme 5.283.195,00 10.636.937,00 10.984.765,00 11.539.582,00 12.158.016,00 10.893.612,00 

Passiva in Euro 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

A. Eigenkapital 
      

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

II. Gewinnvortrag 270.895,00 709.527,00 1.175.428,00 1.855.946,00 2.608.201,00 3.486.262,00 

B. Rückstellungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

C. Verbindlichkeiten 4.972.300,00 9.887.411,00 9.769.337,00 9.643.636,00 9.509.815,00 7.367.349,00 

Bilanzsumme 5.283.195,00 10.636.937,00 10.984.765,00 11.539.582,00 12.158.016,00 10.893.612,00 

 

Erläuterungen zur voraussichtlichen Vermögenslage der Emittentin (Prognose) 

Die voraussichtliche Vermögenslage der Metropol Immobilien GmbH (Prognose) zum 31. Dezember des jeweiligen 

Jahres. Im Rumpfwirtschaftsjahr 2016 beziehen sich die Zahlen auf den Zeitraum von der Gründung der Emittentin am 

05.03.2016 bis zum 31.12.2016. 

In der voraussichtlichen Vermögenslage (Prognose) (siehe α··LΦ ±ƻǊŀǳǎǎƛŎƘǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎƭŀƎŜ όtǊƻƎƴƻǎŜ)άΣ Seite 65-

66) sind bei den Aktiva die Investitionen in die Beteiligungen an Projektgesellschaften und das Bankguthaben abgebildet. 

Bei der Darstellung der Aktiva geht die Emittentin davon aus, dass sie bereits im Jahr 2016 Investitionen in Beteiligungen 

an Projektgesellschaften i.H.v. 5.000.000,00 EUR tätigen kann. Dieser Betrag soll im Rahmen der mit diesem 

Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen im Rumpfgeschäftsjahr 2016 eingeworben werden. Für das 

Geschäftsjahr 2017 geht die Emittentin davon aus, dass sie weitere 5.000.000,00 EUR im Rahmen der mit diesem 

Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen einwerben kann. Zudem geht die Emittentin davon aus, dass ihr im 

Geschäftsjahr 2017 bereits Rückflüsse aus den Beteiligungen an Projektgesellschaften i.H.v. 5.000.000,00 EUR zur 

Verfügung stehen werden, die sie in Beteiligungen an Projektgesellschaften investieren kann.  
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Den Aktiva stehen bei den Passiva der Nominalbetrag des gezeichneten Kapitals, also die Kapitalanteile an der Metropol 

Immobilien GmbH i.H.v. 25.000,00 EUR, und die Verbindlichkeiten in Form der Ansprüche der Anleger auf Zinszahlungen 

sowie Rückzahlung der Anlagebeträge sowie des Anspruchs der Gesellschafter auf Gewinnausschüttung gegenüber. 

Der erwartete Jahresüberschuss über die gesamte Planungsperiode bis zum 31.12.2029 beträgt Euro 10.561.720,00 

(Prognose). Da keine Gewinnausschüttungen bis zum 31.12.2029 vorgenommen werden, sind die kumulierten 

Jahresüberschüsse in der Bilanzposition Gewinnvortrag ausgewiesen. Zum Ende der Planungsperiode konnten nach der 

Planungsrechnung die qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen zurückgezahlt werden. 

 

 

 

  

Voraussichtliche Vermögenslage (Prognose) - Fortsetzung von Seite 13 

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 

        

 

8.750.000,00 

 

9.000.000,00 

 

9.500.000,00 

 

10.000.000,00 

 

9.000.000,00 

 

8.000.000,00 

 

8.500.000,00 

 

8.500.000,00 

        

 
 

842.383,00 

 
 

1.165.382,00 

 
 

1.265.874,00 

 
 

1.428.176,00 

 
 

1.218.060,00 

 
 

993.923,00 

 
 

1.207.899,00 

 
 

2.101.720,00 

9.592.383,00 10.165.382,00 10.765.874,00 11.428.176,00 10.218.060,00 8.993.923,00 9.707.899,00 10.601.720,00 

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 

        

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

4.336.702,00 5.071.169,00 5.843.558,00 6.688.863,00 7.673.571,00 8.656.845,00 9.572.834,00 10.561.720,00 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

5.215.680,00 5.054.213,00 4.882.315,00 4.699.313,00 2.504.489,00 297.079,00 95.064,00 0,00 

9.592.383,00 10.165.382,00 10.765.874,00 11.428.176,00 10.218.060,00 8.993.923,00 9.707.899,00 10.601.720,00 
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin sowie planmäßige Zins- und Rückzahlungen an die Anleger (Prognose) 

 

Die Darstellung der Emittentin zur voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beruhen auf Prognosen. 

 

Voraussichtliche Vermögenslage der Emittentin (Prognose) 

Voraussichtliche Vermögenslage (Prognose)  

Aktiva in Euro 
31.12.2016 

*  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

A. Anlagevermögen             

I. Beteiligung an 
Projektgesellschaften  860,00  5.017.860,00  10.000.000,00  10.500.000,00  11.000.000,00  10.000.000,00  

B. Umlaufvermögen             

I. Sonstige Vermögensgegenstände 17.000,00            

II. Kassenbestand und Guthaben 
bei Kreditinstituten 9.801,26  5.145.030,86  32.157,99  87.920,84  207.348,53  1.889.161,95  

Bilanzsumme 27.661,26  10.162.890,86  10.032.157,99  10.587.920,84  11.207.348,53  11.889.161,95  

Passiva in Euro  
31.12.2016 

*  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

A. Eigenkapital              

I. Gezeichnetes Kapital  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  

II. Gewinnvortrag  -6.094,44  177.690,86  160.130,95  836.445,64  1.584.285,15  2.402.882,84  

B. Rückstellungen 2.545,70  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  

C. Verbindlichkeiten  6.210,00  9.945.200,00  9.832.027,04  9.711.475,20  9.583.063,38  9.446.279,11  

Bilanzsumme 27.661,26  10.162.890,86  10.032.157,99  10.587.920,84  11.207.348,53  11.889.161,95  

 
 * Ist-Zahlen, keine Prognose  

     

Erläuterungen zur voraussichtlichen Vermögenslage der Emittentin (Prognose) 

Die voraussichtliche Vermögenslage der M-Immo-Objekt GmbH (Prognose) zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres. Im 

Rumpfwirtschaftsjahr 2016 beziehen sich die Ist-Zahlen auf den Zeitraum von der Gründung der Emittentin am 05.03.2016 bis 

ȊǳƳ омΦмнΦнлмсΦ LƳ DŜǎŎƘŅŦǘǎƧŀƘǊ нлмс Ƙŀǘ ŘƛŜ 9ƳƛǘǘŜƴǘƛƴ ŘƛŜ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎ ŀƴ ŘŜǊ tǊƻƧŜƪǘƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ αhōƧŜƪǘ !Ƴ DǊƻǖŜƴ .ŜǊƎŜ 

DƳōI ϧ /ƻΦ YDά Ȋǳ !ƴǎŎƘŀŦŦǳƴƎǎƪosten von Euro 860,00 erworben. 

Lƴ ŘŜǊ ǾƻǊŀǳǎǎƛŎƘǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎƭŀƎŜ όtǊƻƎƴƻǎŜύ όǎƛŜƘŜ α··Φ ±ƻǊŀǳǎǎƛŎƘǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎƭŀƎŜ όtǊƻƎƴƻǎŜύάΣ Seite 91-94) sind 

bei den Aktiva die Investitionen in die Beteiligungen an Projektgesellschaften und das Bankguthaben abgebildet. Bei der 

Darstellung der Aktiva geht die Emittentin davon aus, dass sie bereits im Jahr 2017 Investitionen in Beteiligungen an 

Projektgesellschaften i.H.v. ca. 5.000.000,00 EUR tätigen kann. Dieser Betrag soll im Rahmen der mit diesem Verkaufsprospekt 

angebotenen Vermögensanlagen im Geschäftsjahr 2017 eingeworben werden. Für das Geschäftsjahr 2017 geht die Emittentin 

davon aus, dass sie weitere 5.000.000,00 EUR im Rahmen der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen 

einwerben kann. Zudem geht die Emittentin davon aus, dass ihr im Geschäftsjahr 2018 bereits Rückflüsse aus den 

Beteiligungen an Projektgesellschaften i.H.v. ca. 5.000.000,00 EUR zur Verfügung stehen werden, die sie in Beteiligungen an 

Projektgesellschaften investieren kann.  
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Voraussichtliche Vermögenslage (Prognose) - Fortsetzung von Seite 16 

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 

                

8.500.000,00  9.000.000,00  9.500.000,00  10.000.000,00  9.000.000,00  7.500.000,00  8.000.000,00  8.500.000,00  

                

                

34.017,18  73.385,78  175.020,07  338.522,08  2.062.516,18  272.206,68  398.957,81  605.434,59  

8.534.017,18  9.073.385,78  9.675.020,07  10.338.522,08  11.062.516,18  7.772.206,68  8.398.957,81  9.105.434,59  

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 

                

25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  25.000,00  

3.193.440,67  3.888.011,68  4.654.967,58  5.494.570,17  6.406.146,61  7.315.649,81  8.155.241,43  9.065.434,59  

15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  

5.300.576,51  5.145.374,10  4.980.052,49  4.803.951,91  4.616.369,57  416.556,87  203.716,38  0,00  

8.534.017,18  9.073.385,78  9.675.020,07  10.338.522,08  11.062.516,18  7.772.206,68  8.398.957,81  9.105.434,59  

 

Den Aktiva stehen bei den Passiva der Nominalbetrag des gezeichneten Kapitals, also die Kapitalanteile an der M-Immo-Objekt 

GmbH i.H.v. 25.000,00 EUR, und die Verbindlichkeiten in Form der Ansprüche der Anleger auf Zinszahlungen sowie 

Rückzahlung der Anlagebeträge sowie des Anspruchs der Gesellschafter auf Gewinnausschüttung gegenüber. 

Der erwartete Jahresüberschuss über die gesamte Planungsperiode bis zum 31.12.2029 beträgt Euro 9.065.434,59 (Prognose). 

Da keine Gewinnausschüttungen bis zum 31.12.2029 vorgenommen werden, sind die kumulierten Jahresüberschüsse in der 

Bilanzposition Gewinnvortrag ausgewiesen. Zum Ende der Planungsperiode konnten nach der Planungsrechnung die 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen zurückgezahlt werden. 

 

 

Hinsichtlich der Ist-Zahlen betreffend die Vermögenslage der Emittentin für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 30.06.2017 wird auf die 

ƴŀŎƘŦƻƭƎŜƴŘ ǳƴǘŜǊ ·LLLΦ ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘŜ α½ǿƛǎŎƘŜƴǸōŜǊǎƛŎƘǘ ŀǳŦ ŘŜƴ олΦлсΦнлмтά ŘŜǊ 9ƳƛǘǘŜƴǘƛƴ ȊǳƳ олΦлсΦнлмт ǾŜǊǿƛŜǎŜƴ όSeite 40 des 

Nachtrags).  
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Voraussichtliche Finanzlage der Emittentin (Prognose) 

 

Voraussichtliche Finanzlage (Prognose) 

 

Beträge in Euro 
05.03.2016 
-31.12.2016 

01.01.2017 
-31.12.2017 

01.01.2018 
-31.12.2018 

01.01.2019 
-31.12.2019 

01.01.2020 
-31.12.2020 

01.01.2021 
-31.12.2021 

 

Umsatzerlöse 78.750,00 157.500,00 157.500,00 165.375,00 173.250,00 157.500,00 

Einzahlungen aus Agio 350.000,00 350.000,00 - - - - 

Beteiligungserträge aus 
Projektgesellschaften 

 
250.000,00 

 
816.898,00 

 
1.383.796,00 

 
1.633.796,00 

 
1.715.486,00 

 
1.797.175,00 

Verwaltungskosten - 100.000,00 - 105.000,00 - 110.250,00 - 115.763,00 - 121.551,00 - 127.628,00 

Fremdleistungen - 75.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 - 157.500,00 - 165.000,00 - 150.000,00 

Steuerzahlungen - 47.805,00 - 77.406,00 - 82.218,00 - 120.091,00 - 132.751,00 - 154.952,00 

Zuführung zu Rückstellungen 15.000,00 - - - - - 

Cash-Flow aus laufender Tätigkeit 470.945,00 991.992,00 1.198.828,00 1.405.817,00 1.469.434,00 1.522.095,00 

Investitionen in Beteiligungen an 
Projektgesellschaften - 5.000.000,00 - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - 10.500.000,00 - 11.000.000,00 - 10.000.000,00 

Rückfluss d. Investition in Beteiligungen 
an Projektgesellschaften 

 
- 

 
5.000.000,00 

 
10.000.000,00 

 
10.000.000,00 

 
10.500.000,00 

 
11.000.000,00 

Cash-Flow aus Investitionen - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - 500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 

Einzahlungen aus qualifizierten 
unbesicherten Nachrangdarlehen 

 
5.000.000,00 

 
5.000.000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Einzahlungen aus Stammkapital 25.000,00 - - - - - 

Zinszahlungen an Anleger - 185.050,00 - 553.361,00 - 732.927,00 - 725.299,00 - 717.179,00 - 644.034,00 

Tilgungen - 27.700,00 - 84.889,00 - 118.073,00 - 125.701,00 - 133.821,00 - 2.142.466,00 

Cash-Flow aus Finanzierung 4.812.250,00 4.361.750,00 - 851.000,00 - 851.000,00 - 851.000,00 - 2.786.500,00 

Veränderung des 
Finanzmittelbestands 

 
283.195,00 

 
353.742,00 

 
347.828,00 

 
54.817,00 

 
118.434,00 

 
- 264.405,00 

Liquide Mittel zum 1. Januar - 283.195,00 636.937,00 984.765,00 1.039.582,00 1.158.016,00 

Liquide Mittel zum 31. Dezember 283.195,00 636.937,00 984.765,00 1.039.582,00 1.158.016,00 893.612,00 

 

 

Erläuterungen zur voraussichtlichen Finanzlage der Emittentin (Prognose) 

Die aus der voraussichtlichen Vermögenslage und voraussichtlichen Ertragslage abgeleitete voraussichtliche Finanzlage 

stellt die Herkunft und die Verwendung der liquiden Mittel der Emittentin in der betrachteten Planungsperiode bis zum 

31.12.2029 dar.  

Der prognostizierte Cash-Flow bestimmt sich auf der Einnahmenseite zunächst aus der Einwerbung der qualifizierten 

unbesicherten Nachrangdarlehen der Anleger in Höhe von insgesamt 10.000.000,00 Euro, wobei davon ausgegangen 

wird, dass 5.000.000,00 Euro im Jahr 2016 und 5.000.000,00 Euro im Jahr 2017 eingeworben und eingezahlt werden 

sollen. Es wird davon ausgegangen, dass das eingeworbene und eingezahlte Nachrangdarlehenskapital umgehend von 

der Emittentin in die  
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Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbaren Anlageobjekte) investiert wird. Im Jahr 2017 sollen voraussichtlich 

Rückflüsse in Form von Beteiligungserträgen aus den Projektgesellschaften in Höhe von 5.000.000,00 Euro erfolgen. In den 

Folgejahren erfolgen ständig Investitionen in Beteiligungen an Projektgesellschaften, die zum großen Teil aus Rückflüssen 

aus den Beteiligungen an den ProjektgesellschŀŦǘŜƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ όαwŜƛƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴŜƴάύΦ Die Emittentin beauftragt im 

Rahmen der Auswahl der Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) einen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch 

nicht feststehenden externen Dienstleister mit einer Analyse des potentiellen mittelbaren Anlageobjekts. Die Kosten der 

Analyse werden der jeweiligen Projektgesellschaft durch die Emittentin in Rechnung gestellt, woraus diese in geringem 

Umfang Umsätze erzielt. Der nicht reinvestierte Teil der Rückflüsse aus den Beteiligungen an Projektgesellschaften wird für 

die Zinszahlungen und Rückzahlungen der Anlagebeträge an die Anleger verwendet.  

  

Voraussichtliche Finanzlage (Prognose) - Fortsetzung von Seite 15 

01.01.2022 
-31.12.2022 

01.01.2023 
-31.12.2023 

01.01.2024 
-31.12.2024 

01.01.2025 
-31.12.2025 

01.01.2026 
-31.12.2026 

01.01.2027 
-31.12.2027 

01.01.2028 
-31.12.2028 

01.01.2028 
-31.12.2029 

137.813,00 141.750,00 149.625,00 157.500,00 141.750,00 126.000,00 133.875,00 133.875,00 

- - - - - - - - 

 
1.633.796,00 

 
1.429.571,00 

 
1.470.416,00 

 
1.552.106,00 

 
1.633.796,00 

 
1.470.416,00 

 
1.307.037,00 

 
1.388.726,00 

- 134.010,00 - 140.710,00 - 147.746,00 - 155.133,00 - 162.889,00 - 171.034,00 - 179.586,00 - 188.565,00 

- 131.250,00 - 135.000,00 - 142.500,00 - 150.000,00 - 135.000,00 - 120.000,00 - 127.500,00 - 127.500,00 

- 150.078,00 - 129.612,00 - 136.304,00 - 149.171,00 - 173.772,00 - 173.519,00 - 161.645,00 - 174.509,00 

- - - - - - - - 

1.356.271,00 1.166.000,00 1.193.492,00 1.255.302,00 1.303.884,00 1.131.843,00 972.181,00 1.032.027,00 

- 8.750.000,00 - 9.000.000,00 - 9.500.000,00 - 10.000.000,00 - 9.000.000,00 - 8.000.000,00 - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 

 
10.000.000,00 

 
8.750.000,00 

 
9.000.000,00 

 
9.500.000,00 

 
10.000.000,00 

 
9.000.000,00 

 
8.000.000,00 

 
8.500.000,00 

1.250.000,00 - 250.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - 500.000,00 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- - - - - - - - 

- 505.831,00 - 431.533,00 - 421.102,00 - 409.998,00 - 319.176,00 - 148.590,00 - 56.191,00 - 43.141,00 

- 2.151.669,00 - 161.467,00 - 171.898,00 - 183.002,00 - 2.194.824,00 - 2.207.410,00 - 202.014,00 - 95.064,00 

- 2.657.500,00 - 593.000,00 - 593.000,00 - 593.000,00 - 2.514.000,00 - 2.356.000,00 - 258.205,00 - 138.205,00 

 
- 51.229,00 

 
323.000,00 

 
100.492,00 

 
162.302,00 

 
- 210.116,00 

 
- 224.137,00 

 
213.975,00 

 
893.822,00 

893.612,00 842.383,00 1.165.382,00 1.265.874,00 1.428.176,00 1.218.060,00 993.923,00 1.207.899,00 

842.383,00 1.165.382,00 1.265.874,00 1.428.175,00 1.218.060,00 993.923,00 1.207.899,00 2.101.720,00 
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Voraussichtliche Finanzlage der Emittentin (Prognose[DN4]) 

voraussichtliche Finanzlage (Prognose) 

Beträge in Euro 
05.03.2016 - 
31.12.2016  * 

01.01.2017 -
31.12.2017 

01.01.2018 -
31.12.2018 

01.01.2019 -
31.12.2019 

01.01.2020 -
31.12.2020 

01.01.2021 -
31.12.2021 

Umsatzerlöse 0,00  157.500,00  157.500,00  165.375,00  173.250,00  157.500,00  

Einzahlungen aus Agio   700.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Beteiligungserträge aus 
Projektgesellschaften   2.918,00  819.918,32  1.634.000,00  1.715.700,00  1.797.400,00  

Verwaltungskosten -6.094,44  -105.000,00  -110.250,00  -115.762,50  -121.550,63  -127.628,16  

Fremdleistungen  0,00  -150.000,00  -150.000,00  -157.500,00  -165.000,00  -150.000,00  

Steuerzahlungen 0,00  -32.432,70  3.098,81  -119.349,65  -131.971,68  -144.458,42  

Zuführung zu Rückstellungen  2.545,70  12.454,30  0,00  0,00  0,00  0,00  

Cash-Flow aus laufender 
Tätigkeit -3.548,74  585.439,60  720.267,13  1.406.762,85  1.470.427,69  1.532.813,42  

Investitionen in sonstige 
Vermögensgegenstände  -17.000,00            

Investitionen in Beteiligungen an 
Projektgesellschaften -860,00  -5.017.860,00  -10.000.000,00  -10.500.000,00  -11.000.000,00  

-
10.000.000,00  

Rückfluss der Investition aus 
sonstigen 
Vermögensgegenständen    17.000,00          

Rückfluss der Investition in 
Beteiligungen an 
Projektgesellschaften 0,00  860,00  5.017.860,00  10.000.000,00  10.500.000,00  11.000.000,00  

Cash-Flow aus Investitionen -17.860,00  -5.000.000,00  -4.982.140,00  -500.000,00  -500.000,00  1.000.000,00  

Einzahlungen aus qualifizierten 
unbesicherten 
Nachrangdarlehen 6.210,00  9.993.790,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Einzahlungen aus Stammkapital 25.000,00            

Zinszahlungen an Anleger  0,00  -389.200,00  -737.827,04  -730.448,16  -722.588,18  -714.215,73  

Tilgungen  0,00  -54.800,00  -113.172,96  -120.551,84  -128.411,82  -136.784,27  

Cash-Flow aus Finanzierung 31.210,00  9.549.790,00  -851.000,00  -851.000,00  -851.000,00  -851.000,00  

Veränderung des 
Finanzmittelbestands 9.801,26  5.135.229,60  -5.112.872,87  55.762,85  119.427,69  1.681.813,42  

Liquide Mittel zum 1. Januar 0,00  9.801,26  5.145.030,86  32.157,99  87.920,84  207.348,53  

Liquide Mittel zum 31. 
Dezember 9.801,26  5.145.030,86  32.157,99  87.920,84  207.348,53  1.889.161,95  

 
 * Ist-Zahlen, keine Prognose  

     

Erläuterungen zur voraussichtlichen Finanzlage der Emittentin (Prognose) 

Die aus der voraussichtlichen Vermögenslage und voraussichtlichen Ertragslage abgeleitete voraussichtliche Finanzlage stellt 
die Herkunft und die Verwendung der liquiden Mittel der Emittentin in der betrachteten Planungsperiode bis zum 31.12.2029 
dar. Der prognostizierte Cash-Flow bestimmt sich auf der Einnahmenseite zunächst aus der Einwerbung der qualifizierten 
unbesicherten Nachrangdarlehen der Anleger in Höhe von insgesamt 10.000.000,00 Euro, wobei davon ausgegangen wird, 
dass 0,00 Euro im Jahr 2016 und 10.000.000,00 Euro im Jahr 2017 eingeworben und eingezahlt werden sollen. Es wird davon 
ausgegangen, dass das eingeworbene und eingezahlte Nachrangdarlehenskapital umgehend von der Emittentin in die  
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voraussichtliche Finanzlage (Prognose) - Fortsetzung von Seite 20 

01.01.2022 -
31.12.2022 

01.01.2023 -
31.12.2023 

01.01.2024 -
31.12.2024 

01.01.2025 -
31.12.2025 

01.01.2026 -
31.12.2026 

01.01.2027 -
31.12.2027 

01.01.2028 -
31.12.2028 

01.01.2028 -
31.12.2029 

133.875,00  141.750,00  149.625,00  157.500,00  141.750,00  118.125,00  126.000,00  133.875,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.634.000,00  1.388.900,00  1.470.600,00  1.552.300,00  1.634.000,00  1.470.600,00  1.225.500,00  1.307.200,00  

-134.009,57  -140.710,05  -147.745,55  -155.132,83  -162.889,47  -171.033,94  -179.585,64  -188.564,92  

-127.500,00  -135.000,00  -142.500,00  -150.000,00  -135.000,00  -112.500,00  -120.000,00  -127.500,00  

-139.510,20  -122.571,35  -135.345,16  -148.165,16  -160.866,43  -160.500,56  -148.163,23  -160.622,34  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.366.855,23  1.132.368,60  1.194.634,29  1.256.502,01  1.316.994,10  1.144.690,50  903.751,13  964.387,74  

                

-8.500.000,00  -9.000.000,00  -9.500.000,00  -10.000.000,00  -9.000.000,00  -7.500.000,00  -8.000.000,00  -8.500.000,00  

                

10.000.000,00  8.500.000,00  9.000.000,00  9.500.000,00  10.000.000,00  9.000.000,00  7.500.000,00  8.000.000,00  

1.500.000,00  -500.000,00  -500.000,00  -500.000,00  1.000.000,00  1.500.000,00  -500.000,00  -500.000,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                

-576.297,40  -437.797,59  -427.678,39  -416.899,42  -405.417,66  -235.187,30  -64.159,51  -54.194,58  

-4.145.702,60  -155.202,41  -165.321,61  -176.100,58  -187.582,34  -4.199.812,70  -212.840,49  -203.716,38  

-4.722.000,00  -593.000,00  -593.000,00  -593.000,00  -593.000,00  -4.435.000,00  -277.000,00  -257.910,96  

-1.855.144,77  39.368,60  101.634,29  163.502,01  1.723.994,10  -1.790.309,50  126.751,13  206.476,78  

1.889.161,95  34.017,18  73.385,78  175.020,07  338.522,08  2.062.516,18  272.206,68  398.957,81  

34.017,18  73.385,78  175.020,07  338.522,08  2.062.516,18  272.206,68  398.957,81  605.434,59  

 

Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbaren Anlageobjekte) investiert wird. Im Jahr 2018 sollen voraussichtlich 

Rückflüsse in Form von Beteiligungserträgen aus den Projektgesellschaften in Höhe von ca. 5.000.000,00 Euro erfolgen. In den 

Folgejahren erfolgen ständig Investitionen in Beteiligungen an Projektgesellschaften, die zum großen Teil aus Rückflüssen aus  

ŘŜƴ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎŜƴ ŀƴ ŘŜƴ tǊƻƧŜƪǘƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘŜƴ ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ όαwŜƛƴǾŜǎǘƛǘƛƻƴŜƴάύΦ 5ƛŜ 9ƳƛǘǘŜƴǘƛƴ 

beauftragt im Rahmen der Auswahl der Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) einen zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung noch nicht feststehenden externen Dienstleister mit einer Analyse des potentiellen 

mittelbaren Anlageobjekts. Die Kosten der Analyse werden der jeweiligen Projektgesellschaft durch die 

Emittentin in Rechnung gestellt, woraus diese in geringem Umfang Umsätze erzielt. Der nicht reinvestierte Teil 

der Rückflüsse aus den Beteiligungen an Projektgesellschaften wird für die Zinszahlungen und Rückzahlungen 

der Anlagebeträge an die Anleger verwendet. 
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Voraussichtliche Ertragslage der Emittentin (Prognose) 

 
 

Erläuterungen zur voraussichtlichen Ertragslage der Emittentin (Prognose) 
Die voraussichtliche Ertragslage der Emittentin ergibt sich aus den Einnahmen und Aufwendungen der Emittentin. Die 
Prognosen beruhen auf der Annahme, dass der Emittentin aus den mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen 
Vermögensanlagen Mittel i.H.v. 10.000.000,00 Euro zufließen, wobei die Emittentin davon ausgeht, dass sie im 
Rumpfgeschäftsjahr 2016 5.000.000,00 Euro und im Geschäftsjahr 2017 ebenfalls 5.000.000,00 Euro einwerben wird. 
Weiter geht die Emittentin davon aus, dass sie in der Lage sein wird, die eingeworbenen Mittel in Beteiligungen an 
Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) zu investieren. Ebenso geht die Emittentin davon aus, dass diese 
eingeworbenen Mittel auf Ebene der Projektgesellschaften in den Kauf, den Bau, die Sanierung und/oder den 
Betrieb/Verkauf von den Anlagekriterien entsprechende Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) investiert werden 
können. 
Die einzelnen Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) sollen eine kurze Laufzeit haben, so dass das investierte 
Kapital nach Veräußerung des jeweiligen einzelnen Immobilienprojekts wieder frei wird, um dann in neue Projekte 
reinvestiert zu werden. Die Emittentin geht davon aus, dass sie bereits im Geschäftsjahr 2017 einen Rückfluss aus den 
Beteiligungen an Projektgesellschaften i.H.v. 5.000.000,00 Euro haben wird. Im Geschäftsjahr 2018 und im Geschäftsjahr 
2019 geht die Emittentin jeweils von einem Rückfluss aus Beteiligungen an Projektgesellschaften i.H.v. 10.000.000,00 Euro 
aus. Da jedoch zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung weder die Investitionen der Emittentin in die Beteiligungen an 
Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) noch die Investitionen in Immobilienprojekte (mittelbarer 
Anlageobjekte) feststehen, kann eine konkrete Aussage zum Verkauf von Immobilienprojekten und den hieraus 
entstehenden Rückflüssen an die Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht gemacht werden. Sämtliche 
Angaben der Emittentin hierzu beruhen auf Prognosen.   

Voraussichtliche Ertragslage (Prognose) 

 
Beträge in Euro 

05.03.2016 
- 31.12.2016 

01.01.2017 
-31.12.2017 

01.01.2018 
-31.12.2018 

01.01.2019 
-31.12.2019 

01.01.2020 
-31.12.2020 

01.01.2021 
-31.12.2021 

Umsatzerlöse 78.750,00 157.500,00 157.500,00 165.375,00 173.250,00 157.500,00 

Einnahmen aus Agio 350.000,00 350.000,00 - - - - 

Einnahmen aus Beteiligung 250.000,00 816.898,00 1.383.796,00 1.633.796,00 1.715.486,00 1.797.175,00 

Aufwand Verwaltung - 100.000,00 - 105.000,00 - 110.250,00 - 115.763,00 - 121.551,00 - 127.628,00 

Fremdleistungen - 75.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 - 157.500,00 - 165.000,00 - 150.000,00 

Provisionszahlungen -39.250,00 

 

-117.750 -157.000,00 -157.000,00 -157.000,00 -143.500,00 

Zinszahlungen an die Anleger -145.800,00 -435.611,00 -575.927,00 -568.299,00 -560.179,00 -500.534,00 

Ergebnis vor Steuern 318.700,00 516.037,00 548.119,00 800.609,00 885.006,00 1.033.013,00 

Steuern - 47.805,00 - 77.406,00 - 82.218,00 - 120.091,00 - 132.751,00 - 154.952,00 

Ergebnis nach Steuern 270.895,00 438.632,00 465.901,00 680.518,00 752.255,00 878.061,00 

Zins-und Rückzahlungen an die 
Anleger (Prognose) 

      

Zinszahlungen an die Anleger (vgl. 
Plan-Cash-Flow-Rechnung) 

145.800,00 435.611,00 575.927,00 568.299,00 560.179,00 500.534,00 

Rückzahlungen an die Anleger (vgl. 
Plan-Cash-Flow-Rechnung) 

27.700,00 84.889,00 118.073,00 125.701,00 133.821,00 2.142.466,00 

Summe Zins- und Rückzahlungen an  
die Anleger (Prognose) 185.050,00 520.500,00 694.000,00 694.000,00 694.000,00 2.643.000,00 
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Voraussichtliche Ertragslage (Prognose) - Fortsetzung von Seite 17 

01.01.2022 
-31.12.2022 

01.01.2023 
-31.12.2023 

01.01.2024 
-31.12.2024 

01.01.2025 
-31.12.2025 

01.01.2026 
-31.12.2026 

01.01.2027 
-31.12.2027 

01.01.2028 
-31.12.2028 

01.01.2029 
-31.12.2029 

137.813,00 141.750,00 149.625,00 157.500,00 141.750,00 126.000,00 133.875,00 133.875,00 

- - - - - - - - 

1.633.796,00 1.429.571,00 1.470.416,00 1.552.106,00 1.633.796,00 1.470.416,00 1.307.037,00 1.388.726,00 

- 134.010,00 - 140.710,00 - 147.746,00 - 155.133,00 - 162.889,00 - 171.034,00 - 179.586,00 - 188.565,00 

- 131.250,00 - 135.000,00 - 142.500,00 - 150.000,00 - 135.000,00 - 120.000,00 - 127.500,00 - 127.500,00 

-116.500,00 -103.000,00 -103.000,00 -103.000,00 -86.500,00 -53.500,00 -37.000,00 -37.000,00 

- 389.331,00 - 328.533,00 - 318.102,00 - 306.998,00 - 232.676,00 - 95.090,00 - 19.191,00 - 6.141,00 

1.000.518,00 864.078,00 908.694,00 994.476,00 1.158.481,00 1.156.792,00 1.077.635,00 1.163.395,00 

- 150.078,00 - 129.612,00 - 136.304,00 - 149.171,00 - 173.772,00 - 173.519,00 - 161.645,00 - 174.509,00 

850.440,00 734.467,00 772.389,00 845.304,00 984.709,00 983.273,00 915.990,00 988.889,00 

        

389.331,00 328.533,00 318.102,00 306.998,00 232.676,00 95.090,00 19.191,00 6.141,00 

2.151.669,00 161.467,00 171.898,00 183.002,00 2.194.824,00 2.207.410,00 202.014,00 95.064,00 

2.541.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 2.427.500,00 2.302.500,00 221.205,00 101.205,00 

 

Die Emittentin erzielt zum einen Umsatzerlöse aus den an die Projektgesellschaften in Rechnung gestellten Kosten der 

Projektanalysen durch externe Dienstleister für die Auswahl von Immobilienprojekten. Der ganz wesentliche Teil der Erträge 

der Emittentin wird aus Beteiligungserträgen aus den Projektgesellschaften, d.h. den jährlichen wirtschaftlichen 

Ergebnissen der Projektgesellschaften generiert.  

Die betrieblichen Erträge, überwiegend aus dem jährlichen wirtschaftlichen Ergebnis der Beteiligungen an 

Projektgesellschaften, belaufen sich für die gesamte Planungsperiode bis zum 31.12.2029 in Summe auf 22.195.078 Euro 

(Prognose). 

Dem stehen betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.769.524 Euro (Prognose), überwiegend für die 

Zinsaufwendungen zugunsten der Anleger in Höhe von insgesamt 4.482.412,00 Euro (Prognose),Provisionszahlungen in 

Höhe von 1.411.000,00 EUR (Prognose) sowie aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Kosten für die Verwaltung, 

Kosten des Jahresabschlusses, Steuern vom Ertrag.) in Höhe von 3.876.113 Euro (Prognose) gegenüber. Hieraus ergibt sich 

nach den Prognosen der Emittentin bereits ab dem Jahr 2016 ein positives Ergebnis nach Steuern. 
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Voraussichtliche Ertragslage der Emittentin (Prognose[DN5]) 

voraussichtliche Ertragslage (Prognose) 

Beträge in Euro 
05.03.2016 - 
31.12.2016  * 

01.01.2017 -
31.12.2017 

01.01.2018 -
31.12.2018 

01.01.2019 -
31.12.2019 

01.01.2020 -
31.12.2020 

01.01.2021 -
31.12.2021 

Umsatzerlöse 0,00  157.500,00  157.500,00  165.375,00  173.250,00  157.500,00  

Einnahmen aus Agio 0,00  700.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Einnahmen aus Beteiligung 0,00  2.918,00  819.918,32  1.634.000,00  1.715.700,00  1.797.400,00  

Aufwand Verwaltung -6.094,44  -105.000,00  -110.250,00  -115.762,50  -121.550,63  -127.628,16  

Fremdleistungen  0,00  -150.000,00  -150.000,00  -157.500,00  -165.000,00  -150.000,00  

Provisionszahlungen  0,00  -97.000,00  -157.000,00  -157.000,00  -157.000,00  -157.000,00  

Zinszahlungen an die Anleger  0,00  -292.200,00  -580.827,04  -573.448,16  -565.588,18  -557.215,73  

Ergebnis vor Steuern -6.094,44  216.218,00  -20.658,72  795.664,34  879.811,19  963.056,11  

Steuern 0,00  -32.432,70  3.098,81  -119.349,65  -131.971,68  -144.458,42  

Ergebnis nach Steuern -6.094,44  183.785,30  -17.559,91  676.314,69  747.839,51  818.597,69  

Zins- und Rückzahlungen an die 
Anleger (Prognose)             

Zinszahlungen an die Anleger (vgl. 
Plan-Cash-Flow-Rechnung) 0,00  389.200,00  737.827,04  730.448,16  722.588,18  714.215,73  

Rückzahlungen an die Anleger (vgl. 
Plan-Cash-Flow-Rechnung) 0,00  54.800,00  113.172,96  120.551,84  128.411,82  136.784,27  

Summe Zins- und Rückzahlungen 
an die Anleger (Prognose) 0,00  444.000,00  851.000,00  851.000,00  851.000,00  851.000,00  

 
 * Ist-Zahlen, keine Prognose  

     

Erläuterungen zur voraussichtlichen Ertragslage der Emittentin (Prognose) 

Die voraussichtliche Ertragslage der Emittentin ergibt sich aus den Einnahmen und Aufwendungen der Emittentin. Die 

Prognosen beruhen auf der Annahme, dass der Emittentin aus den mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen 

Vermögensanlagen Mittel i.H.v. 10.000.000,00 Euro zufließen, wobei die Emittentin davon ausgeht, dass sie im 

Rumpfgeschäftsjahr 2016 0,00 Euro und im Geschäftsjahr 2017 10.000.000,00 Euro einwerben wird. Weiter geht die 

Emittentin davon aus, dass sie in der Lage sein wird, die eingeworbenen Mittel in Beteiligungen an Projektgesellschaften 

(unmittelbare Anlageobjekte) zu investieren. Ebenso geht die Emittentin davon aus, dass diese eingeworbenen Mittel auf 

Ebene der Projektgesellschaften in den Kauf, den Bau, die Sanierung und/oder den Betrieb/Verkauf von den Anlagekriterien 

entsprechende Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) investiert werden können. 

Die einzelnen Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) sollen eine kurze Laufzeit haben, so dass das investierte Kapital 

nach Veräußerung des jeweiligen einzelnen Immobilienprojekts wieder frei wird, um dann in neue Projekte reinvestiert zu 

werden. Die Emittentin geht davon aus, dass sie bereits im Geschäftsjahr 2017 einen Rückfluss aus den Beteiligungen an  
 

Projektgesellschaften i.H.v. 5.000.000,00 Euro haben wird. Im Geschäftsjahr 2018 und im Geschäftsjahr 2019 geht die 
Emittentin jeweils von einem Rückfluss aus Beteiligungen an Projektgesellschaften i.H.v. 10.000.000,00 Euro aus. Da jedoch 
zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung weder die Investitionen der Emittentin in die Beteiligungen an Projektgesellschaften 
(unmittelbare Anlageobjekte) noch die Investitionen in Immobilienprojekte (mittelbarer Anlageobjekte) feststehen bis auf die 
Investition in das Projekt Am Großen Berge, kann eine konkrete Aussage zum Verkauf von Immobilienprojekten und den 
hieraus entstehenden Rückflüssen an die Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht gemacht werden. Sämtliche 
Angaben der Emittentin hierzu beruhen auf Prognosen  
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voraussichtliche Ertragslage (Prognose) - Fortsetzung von Seite 24 

01.01.2022 -
31.12.2022 

01.01.2023 -
31.12.2023 

01.01.2024 -
31.12.2024 

01.01.2025 -
31.12.2025 

01.01.2026 -
31.12.2026 

01.01.2027 -
31.12.2027 

01.01.2028 -
31.12.2028 

01.01.2028 -
31.12.2029 

133.875,00  141.750,00  149.625,00  157.500,00  141.750,00  118.125,00  126.000,00  133.875,00  

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.634.000,00  1.388.900,00  1.470.600,00  1.552.300,00  1.634.000,00  1.470.600,00  1.225.500,00  1.307.200,00  

-134.009,57  -140.710,05  -147.745,55  -155.132,83  -162.889,47  -171.033,94  -179.585,64  -188.564,92  

-127.500,00  -135.000,00  -142.500,00  -150.000,00  -135.000,00  -112.500,00  -120.000,00  -127.500,00  

-130.000,00  -103.000,00  -103.000,00  -103.000,00  -103.000,00  -70.000,00  -37.000,00  -37.000,00  

-446.297,40  -334.797,59  -324.678,39  -313.899,42  -302.417,66  -165.187,30  -27.159,51  -17.194,58  

930.068,03  817.142,36  902.301,06  987.767,75  1.072.442,87  1.070.003,76  987.754,85  1.070.815,50  

-139.510,20  -122.571,35  -135.345,16  -148.165,16  -160.866,43  -160.500,56  -148.163,23  -160.622,34  

790.557,83  694.571,01  766.955,90  839.602,59  911.576,44  909.503,20  839.591,62  910.193,16  

                

576.297,40  437.797,59  427.678,39  416.899,42  405.417,66  235.187,30  64.159,51  54.194,58  

4.145.702,60  155.202,41  165.321,61  176.100,58  187.582,34  4.199.812,70  212.840,49  203.716,38  

4.722.000,00  593.000,00  593.000,00  593.000,00  593.000,00  4.435.000,00  277.000,00  257.910,96  

 
Die Emittentin erzielt zum einen Umsatzerlöse aus den an die Projektgesellschaften in Rechnung gestellten Kosten der 
Projektanalysen durch externe Dienstleister für die Auswahl von Immobilienprojekten. Der ganz wesentliche Teil der Erträge 
der Emittentin wird aus Beteiligungserträgen aus den Projektgesellschaften, d.h. den jährlichen wirtschaftlichen Ergebnissen 
der Projektgesellschaften generiert.  
Die betrieblichen Erträge, überwiegend aus dem jährlichen wirtschaftlichen Ergebnis der Beteiligungen an 
Projektgesellschaften, belaufen sich für die gesamte Planungsperiode bis zum 31.12.2029 in Summe auf 20.266.661,32 Euro 
(Prognose). 
Dem stehen betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.065.434,59 Euro (Prognose), überwiegend für die 
Zinsaufwendungen zugunsten der Anleger in Höhe von insgesamt 4.500.910,96 Euro (Prognose), Provisionszahlungen in Höhe 
von 1.411.000,00 EUR (Prognose) sowie aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Kosten für die Verwaltung, Kosten des 
Jahresabschlusses, Steuern vom Ertrag.) in Höhe von 5.289.315,77 Euro (Prognose) gegenüber. Hieraus ergibt sich nach den 
Prognosen der Emittentin bereits ab dem Jahr 2017 ein positives Ergebnis nach Steuern. 
 

 
 

Erläuterungen zu den voraussichtlichen Zins- und Rückzahlungen an die Anleger (Prognose) 

Die voraussichtlichen Zinszahlungen an die Anleger und die Rückzahlungen der Anlagebeträge an die Anleger sind in der 

Darstellung der voraussichtlichen Finanzlage der Emittentin bereits enthalten. Sie sind der besseren Übersicht halber noch 

einmal gesondert ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ α±ƻǊŀǳǎǎƛŎƘǘƭƛŎƘŜƴ 9ǊǘǊŀƎǎƭŀƎŜ όtǊƻƎƴƻǎŜύά ŘŜǊ 9ƳƛǘǘŜƴǘƛƴΣ Seite 24-2517-18, aufgeführt und 

beinhalten die gemäß den abgeschlossenen qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen zu zahlenden Zinsen an die Anleger 

sowie die Rückzahlungen der Nachrangdarlehensbeträge (Anlagebeträge) an die Anleger. Die an die Anleger zu leistenden 

voraussichtlichen Zins- und Rückzahlungen sollen aus dem laufenden Cash-Flow der Emittentin aus laufender Tätigkeit (siehe 

"Voraussichtliche Finanzlage der Emittentin (Prognose), Seite 20-2115-16), der sich vor allem aus den Beteiligungsträgen der 

Projektgesellschaften der Emittentin speist, finanziert werden. Die Projektgesellschaften investieren in den Kauf, den Bau, die 

Sanierung und/oder den Betrieb/Verkauf von Immobilienprojekten, die entwickelt und wieder verkauft werden.  
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Die Emittentin erfüllt die Zinszahlungen und die 

Rückzahlungen der Vermögensanlagen aus den 

vorhandenen liquiden Mitteln. Voraussetzung für die 

geplanten Zinszahlungen ist deshalb eine ausreichende 

Liquidität bzw. ein ausreichender Finanzmittelbestand, d.h. 

entsprechende Zahlungsmittel bei der Emittentin. Die 

Liquidität der Emittentin wird bei der voraussichtlichen 

Finanzlage (siehe Seite 20-2115-16) abgebildet. Die 

Berechnung der Liquidität geht jeweils von der Liquidität 

vom Jahresanfang aus. In der Phase der Einwerbung des 

Nachrangdarlehenskapitals werden hierzu die 

Anlagebeträge der Anleger addiert. Die qualifizierten 

unbesicherten Nachrangdarlehen sollen beginnend ab 

2016 bis 2017 eingeworben werden. Bereits im Jahr 2016 

könnten erste Investitionen in Beteiligungen an 

Projektgesellschaften getätigt werden. Die Investitionen 

vermindern die Liquidität schon in dieser Phase. Die 

Kosten der Einwerbung des Nachrangdarlehenskapitals 

(Vermittlungsprovisionen) fallen fortlaufend über die 

gesamte Laufzeit der jeweiligen Vermögensanlagen an. 

 

Die Prognose beruht auf der Annahme, dass die Mittel aus 
den qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen der 
Emittentin zufließen in Höhe von Euro 10 Mio. und die 
Emittentin in der Lage ist, diese Mittel im Rahmen der 
dargestellten Vermögensanlagen zu investieren. Da zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung mit Ausnahme des Erwerbs 
der Beteiligung an der Projektgesellschaft Objekt Am Großen 
Berge GmbH & Co. KG und der von ihr erworbenen 

Wohnimmobilie in Frankfurt am Main keine weder die 
Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbare 
Anlageobjekte) oder noch die Immobilienprojekte 
(mittelbare Anlageobjekte) feststehen, können über den 
konkreten Zeitpunkt und Umfang der jeweiligen 
Investitionen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nur 
sehr eingeschränkt noch keine Angaben gemacht werden. 
Die Emittentin geht jedoch grundsätzlich von einer kurzen 
Laufzeit der Immobilienprojekte von 3-6 Monaten aus, 
wobei die Haltedauer im Einzelfall auch länger ausfallen 
kann. Insbesondere bei Neubauprojekten ist von einer 
längeren Laufzeit der Die Mittel werden durch den 
Abschluss der Immobilienprojekte (mittelbare 
Anlageobjekte) wieder frei und werden dann in neue 
Beteiligungen an Projektgesellschaften investiert. Die 
Projekte sind nach den vorliegenden Planungen mit einer 
ausreichenden Rohmarge von 15 % ausgestattet und die 
Emittentin geht davon aus, dass auch in Zukunft 
Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) mit 
ähnlichen Margen realisiert werden können. Das Ergebnis 
der Emittentin steigt in den Folgejahren durch die 
Wiederinvestition der freiwerdenden Mittel in neue, weitere 
Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbare 
Anlageobjekte) und versetzen die Emittentin in die Lage, das 
im Rahmen dieser Vermögensanlagen von den Anlegern 
aufgenommene Nachrangdarlehenskapital sowie die 
vereinbarte Verzinsung der Vermögensanlagen an die 
Anleger zurückzuzahlen. 

Erläuterungen der Geschäftsaussichten der Emittentin 
(Prognose) 
 

Die Geschäftsaussichten der Gesellschaft stellen sich wie 

folgt dar: 

ω Platzierung von Nachrangdarlehenskapital i.H.v. 

5.000.000,00 EUR in 2016 und weiteren 510.000.000,00 

EUR in 2017 

ω erstmalige Investitionen des Nachrangdarlehenskapitals in 

Beteiligungen an Projektgesellschaften in Höhe von 

5.000.000,00 EUR in 2016 und weiteren 10.000.000,00 EUR 

in 2017, wobei nach der Prognose der Emittentin 

5.000.000,00 EUR aus im Rahmen dieser 

Vermögensanlagen eingeworbenem 

Nachrangdarlehenskapital stammen, weitere 5.000.000,00 

EUR aus Rückflüssen bereits abgeschlossener 

Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte). In den 

Folgejahren werden laufende neue Investitionen aus 

Rückflüssen bereits abgeschlossener Immobilienprojekte 

(mittelbare Anlageobjekte) in Beteiligungen an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) 

getätigt. 

ω Einnahmen aus Beteiligungen an Projektgesellschaften ab 

2016 

ω Zinszahlungen an die Anleger ab 2016 

ω Planmäßige Verkäufe von Immobilienprojekten 

(mittelbaren Anlageobjekten) ab 2016 

ω Planmäßige Rückzahlung der Nachrangdarlehen gemäß der 

Vermögensanlage αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά ŀō нлнм 

ω Planmäßige Rückzahlung der Nachrangdarlehen gemäß der 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά ŀō нлнс 

ω Planmäßige Rückzahlung der Nachrangdarlehen gemäß der 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά ŀō нлну 

 

Für die Rückzahlung der qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen stehen nach der Prognose der 

Emittentin liquide Überschüsse aus den Beteiligungen der 

Emittentin an Projektgesellschaften (unmittelbare 

Anlageobjekte) zur Verfügung, wobei die Emittentin 100 % 

der Gesellschaftsanteile an den Projektgesellschaften hält. 

Die Projektgesellschaften investieren in Immobilienprojekte 

(mittelbare Anlageobjekte), die entwickelt und wieder 

verkauft werden. Aus dem Verkauf der Immobilienprojekte 

erhalten die Projektgesellschaften Erlöse, an denen die 

Emittentin als 100 %ige Gesellschafterin teilnimmt. Der 

Emittentin stehen damit liquide Mittel zur Verfügung, um 

ihren Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung aus den 

Vermögensanlagen nachzukommen.  

Aus Sicht der Emittentin werden alle wesentlichen 

Einflussfaktoren für die Emittentin in Zukunft konstant 

bleiben. Hierzu zählen insbesondere der Markt, auf dem die 

Emittentin aktiv ist, die Standortaussichten sowie das 



SEITE 27 
 

gesetzliche und steuerrechtliche Umfeld. Auf dieser Basis 

wurde auch die voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage ermittelt. Treten die geplanten 

Geschäftsaussichten und damit auch die voraussichtliche 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ein, sind Zinszahlungen 

auf die qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen nicht 

gefährdet.  

Eine Vielzahl von Faktoren kann sich positiv aber auch negativ 

auf diese Geschäftsaussichten auswirken. Nachfolgend 

werden die Geschäftsaussichten dargestellt, die Einfluss auf 

die Zins- und Rückzahlung der qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen haben können: 

 

Investitionen 

Die Bonität der Emittentin hängt entscheidend davon ab, 

ob die geplanten Investitionen in Beteiligungen an ς mit 

Ausnahme der Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge 

GmbH & Co. KG - noch zu gründende Projektgesellschaften 

(unmittelbare Anlageobjekte) zum Zwecke der Realisierung 

von Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) 

erfolgreich durchgeführt werden und die Emittentin daraus 

entsprechende Rückflüsse erzielt, um neben ihren sonstigen 

Aufwendungen auch die Zinszahlungen sowie die 

Rückzahlungen an die Anleger zu bedienen. Zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung stehen weder unmittelbare noch 

mittelbare Anlageobjekte fest. Da die Emittentin die 

Projektgesellschaften, an denen sie Beteiligungen eingeht, 

selbst gründet, und 100 % der Anteile hält, ist für die 

Emittentin die Auswahl der Immobilienprojekte 

(mittelbaren Anlageobjekte) entscheidend. Die Emittentin 

trifft die Auswahl der Immobilienprojekte, indem sie einen zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehenden 

externen Dienstleister mit einer Analyse des potentiellen 

Immobilienprojekts (mittelbares Anlageobjekt) beauftragt und 

auf Grundlage dieser Analyse entscheidet.  

 
Markt 

Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt stark von den 

Rahmenbedingungen und der Entwicklung des 

Immobilienmarktes ab. Die Emittentin beabsichtigt, 

vorwiegend in Immobilienprojekte (mittelbare 

Anlageobjekte) im Rhein-Main-Gebiet und anderen 

Metropolregionen in Deutschland und Österreich zu 

investieren. Dabei geht die Emittentin davon aus, dass 

insbesondere in diesen Metropolregionen die Anzahl der 

Privathaushalte, insbesondere die Wohnflächenansprüche, 

weiter zunehmen. Gleichzeitig herrscht derzeit eine 

Wohnflächenknappheit in den Metropolregionen, was 

bereits in den letzten Jahren zu einer anhaltend steigenden 

Nachfrage geführt hat. Aufgrund einer erhöhten 

Marktnachfrage ist es möglich die Immobilie mit 

entsprechenden Aufschlägen zu veräußern. In den von der 

Emittentin bevorzugten Investitionsstandorten - Rhein-

Main-Gebiet sowie weiterer Metropolregionen in 

Deutschland und Österreich - existieren positive 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen und bieten für die 

Emittentin entsprechende Bedingungen für die Erreichung 

ihrer Ziele. Auch der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

existierende Immobilienmarkt lässt positive Rückschlüsse 

hinsichtlich der Geschäftsaussichten der Emittentin zu. 

Insbesondere aufgrund der nunmehr anhaltenden 

Niedrigzinsphase sind und bleiben aus Sicht der Emittentin 

Immobilien sowohl für Privatpersonen als auch für 

institutionelle Anleger im In- und Ausland eine attraktive 

Vermögensanlage. 

 

Emissionsverlauf 

Der Kapitalzufluss der Emittentin aus der Platzierung der 

angebotenen Vermögensanlagen hat wesentlichen Einfluss 

auf die Fähigkeit der Emittentin, Zinsen und Rückzahlung zu 

leisten. Für Investitionen ist ein Kapitalzufluss aus den 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen in der 

prognostizierten Höhe erforderlich. Nach den Planungen 

soll der Gesamtbetrag der mit diesen Vermögensanlagen 

angebotenen qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen i.H.v. 10.000.000,00 EUR bis zum Ende 

des Geschäftsjahres 2017 vollständig platziert sein 

(Prognose). Die Emittentin geht davon aus, 

Nachrangdarlehens Kapital i.H.v. 10.000.000,00 EUR zu 

werben.  

 
Recht und Steuern 

Die Emittentin geht davon aus, dass die zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung bestehende Situation in rechtlicher wie 

auch in steuerlicher Hinsicht im Wesentlichen unverändert 

bestehen bleiben wird. Insbesondere geht die Emittentin in 

ihren Prognosen von der Beibehaltung des aktuellen 

Grundsteuer- und Körperschaftssteuerniveaus sowie des 

aktuellen Niveaus an Notarkosten aus. Weiter geht die 

Emittentin in ihren Prognosen davon aus, dass es auch 

weiterhin zu rechtlichen und steuerlichen Bedingungen wie 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für Unternehmen 

möglich sein wird, Immobilien zu erwerben und nach kurzer 

Haltedauer wieder zu veräußern. Die Prognosen der 

Emittentin beruhen auf dieser Annahme rechtlicher und 

steuerlicher Stabilität. 

 
Exit-Szenario 

Die Laufzeit der qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen beträgt in der Vermögensanlage "Metro 

Zins 5" 60 Monate, in der Vermögensanlage "Metro Zins 

10" 120 Monate und in der Vermögensanlage "Metro Zins 

12" 144 Monate. Bei einer Zeichnung im Jahre 2016 können 

aus der Vermögensanlage "Metro Zins 5" erstmals im Jahr 

2020, in der Vermögensanlage "Metro Zins 10" erstmals im 

Jahr 2025 und in der Vermögensanlage "Metro Zins 12" 
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erstmals im Jahr 2028 Rückzahlungsansprüche gegen die 

Emittentin geltend gemacht werden. Zu diesen Zeitpunkten 

entstehen vorbehaltlich des Eintritts der Nachrangigkeit die 

Rückzahlungsansprüche gegen die Emittentin. Für die 

Rückzahlung der Vermögensanlagen stehen nach dem 

Prognosen der Emittentin liquide Überschüsse aus der 

Geschäftstätigkeit der Emittentin in ausreichender Höhe 

zur Verfügung. 

 

Sollten der Emittentin keine ausreichenden liquiden 

Überschüsse aus ihrer Geschäftstätigkeit zur Verfügung 

stehen und die Emittentin alternativ auch nicht in der Lage 

sein, Refinanzierungsmittel aus Darlehen von Banken zu 

beschaffen, wäre die Fähigkeit der Emittentin zur 

Rückzahlung beeinträchtigt. 

 

Auswirkungen von möglichen Änderungen der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten auf 

die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 

Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlagen 

nachzukommen: 

 

Eine Gefährdung der Zins- und Rückzahlung kann 

entstehen, wenn die geplanten Umsatzerlöse der 

Emittentin nicht realisiert werden. Ursache hierfür könnten 

geringere Erträge aus den Investitionen in Beteiligungen an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) 

und/oder den Immobilienprojekten (mittelbare 

Anlageobjekte) sein.  

 

Geringere Umsatzerlöse könnten auch entstehen, wenn die 

Emittentin nicht die geplanten Investitionen in 

unmittelbare und mittelbare Anlageobjekte vornehmen 

kann. Einerseits muss es der Emittentin gelingen, 

ausreichend Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) 

zu generieren, die ihren Investitionskriterien entsprechen. 

Andererseits können sich Immobilienprojekte (mittelbare 

Anlageobjekte) besser oder schlechter als prognostiziert 

darstellen, was zu einer Erhöhung oder Verringerung der 

Erlöse der Projektgesellschaft führen kann, und damit 

mittelbar Auswirkungen auf die Fähigkeit der Emittentin 

hat, Zinsen und Rückzahlung zu leisten. Die 

Geschäftstätigkeit der Emittentin könnte nachhaltig gestört 

werden, wenn die unmittelbare und/oder mittelbare 

Anlageobjekte ausfallen bzw. Verluste erleiden, hieraus also 

nicht die Rückzahlung der investierten Mittel erwirtschaftet 

werden kann. Der Entwicklung der Anlageobjekte kommt 

eine hohe Bedeutung zu. 

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin könnte auch nachhaltig 

gestört werden, wenn sich der Markt auf dem die Emittentin 

tätig ist, sich negativ entwickelt und beispielsweise während 

der Realisierung von Immobilienprojekten (mittelbare 

Anlageobjekte) die Nachfrage an entsprechenden 

Immobilien aufgrund eines Überangebots an Immobilien 

negativ entwickeln, wodurch ebenfalls eine Veräußerung 

von Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) nicht 

oder nur zu ungünstigen Konditionen möglich ist. 

Entsprechend könnte die Emittentin nicht die 

prognostizierten Erträge aus den jeweiligen Beteiligungen an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) erzielen. 

Wettbewerbsreaktionen und deren Einfluss auf den Markt z. 

B. durch neue Produkte, Preispolitik und besondere 

Strategien von Mitbewerbern lassen sich nicht voraussehen. 

 

Auch das wesentliche Zurückbleiben der Platzierung der 

Vermögensanlagen hinter dem Prognosen der 

Emittentin kann wesentliche Auswirkungen auf die 

Fähigkeit der Emittentin haben, ihren Verpflichtungen 

zur Zins- und Rückzahlung aus den mit diesem 

Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen 

nachzukommen. Nur wenn der Emittentin Kapital 

annähernd in prognostizierter Höhe zur Verfügung steht, 

kann sie Investitionen in unmittelbare und mittelbare 

Anlageobjekte vornehmen und Umsatzerlöse aus den 

Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbare 

Anlageobjekte) erzielen.  

 

Wesentliche Gesetzesänderungen zum Nachteil der 

Emittentin können die Markt- und 

Wettbewerbsverhältnisse beeinflussen und sich negativ 

auf die Geschäftstätigkeit und/oder wirtschaftliche 

Situation der Emittentin auswirken.  

Auch Änderungen in den Steuergesetzen können 

Einfluss auf die Fähigkeit der Emittentin nehmen, Zinsen 

und Rückzahlung zu leisten. So kann beispielsweise die 

Erhöhung der Körperschaftsteuer eine Veränderung in 

der Steuerlast der Emittentin auslösen, was zu 

geringeren Nachsteuerergebnissen führt. 

Änderungen, insbesondere eine nicht unwesentliche 

Erhöhung, der Grundsteuer sowie der Notarkosten 

könnte die Belastung der Emittentin mit Nebenkosten 

beim Erwerb von Immobilienprojekten (mittelbare 

Anlageobjekte) durch die Projektgesellschaften 

erheblich erhöhen. Dies ist für die Emittentin insoweit 

von Bedeutung, da die Emittentin plant, ständig neue 

Immobilienprojekte über die Projektgesellschaften zu 

kaufen und nach kurzer Haltedauer in der Regel wieder 

zu veräußern. Dies kann dazu führen, dass die 

Projektgesellschaften eine höhere Kostenbelastung zu 

tragen haben und die Gewinnbeteiligung der Emittentin 

aus ihren Beteiligungen an den Projektgesellschaften 
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geringer ausfällt.  

 

Störungen der Geschäftstätigkeit der Emittentin, wie in 

diesem Abschnitt beschrieben, können dazu führen, dass 

die Emittentin geringere Erträge aus den Beteiligungen an 

Projektgesellschaften erwirtschaftet. 

Für die Voraussichtliche Vermögenslage der Emittentin 

können geringere Erträge aus den Beteiligungen an 

Projektgesellschaften bedeuten, dass die 

Jahresüberschüsse und damit der Gewinnvortrag geringer 

ausfallen als prognostiziert.  

 

Über den gesamten Betrachtungszeitraum ist das 

Eigenkapital der Emittentin positiv. Der Bestand an 

flüssigen Mitteln ist gemäß Planbilanz ebenfalls 

durchgehend positiv. In der Planungsrechnung wird von 

einer Thesaurierung der Gewinne ausgegangen. Ein 

niedrigeres Bankguthaben der Emittentin würde eine 

geringere Liquidität ausdrücken. Eine Abweichung des 

Kassenbestands und Guthaben bei Kreditinstituten nach 

oben oder nach unten würde höhere oder niedrigere 

Erträge aus Beteiligungen an den Projektgesellschaften 

ausdrücken. Kann die Emittentin die prognostizierten 

Erträge nicht erreichen, so würde dies sich negativ auf die 

Liquidität der Emittentin auswirken. Eine Verringerung des 

Bestands der Gesellschaftsanteile an Projektgesellschaften 

würde bedeuten, dass geringere Investitionen in 

Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbare 

Anlageobjekte) als geplant erfolgt sind, mit der Folge, dass 

die Emittentin voraussichtlich auch weniger Einnahmen aus 

Beteiligungen erzielt. All diese Abweichungen können die 

CŅƘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ 9ƳƛǘǘŜƴǘƛƴ ȊǳǊ [ŜƛǎǘǳƴƎ ŘŜǊ ½ƛƴǎπ ǳƴŘ 

Rückzahlung der Vermögensanlagen beeinträchtigen. 

 

Für die Voraussichtliche Finanzlage der Emittentin können 

geringere Investitionen in Beteiligungen an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) 

und/oder weniger Einnahmen aus Beteiligungen an 

Projektgesellschaften bedeuten, dass die 

Beteiligungserträge aus den Beteiligungen an 

Projektgesellschaften geringer ausfallen als prognostiziert. 

In der Position "Cashflow aus laufender Tätigkeit" werden 

die Zahlungsmittel am Ende der Periode ausgewiesen, aus 

denen die Zinszahlungen (Vermögensanlagen "Metro Zins 

5" und "Metro Zins 10") sowie die Zins- und Rückzahlungen 

(Vermögensanlage "Metro Return 12") an die Anleger 

geleistet werden. Wenn die prognostizierte Liquidität nicht 

vorhanden ist, können geplante Zahlungen an die Anleger 

gar nicht oder nicht in der prognostizierten Höhe geleistet 

werden. Eine Verringerung der Liquidität kann z.B. durch 

eine Verringerung der Einnahmen aus Beteiligungen an 

Projektgesellschaften und/oder einer höheren 

Steuerbelastung der Emittentin entstehen. Da die 

Emittentin lediglich aus der vorhandenen Liquidität zur 

Zinszahlung und Rückzahlung berechtigt ist, würde eine 

Verringerung der Liquidität die Fähigkeit der Emittentin zur 

Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlagen 

beeinträchtigen. 

 

Für die Voraussichtliche Ertragslage der Emittentin können 

geringere Erträge aus Beteiligungen an 

Projektgesellschaften bedeuten, dass das Ergebnis nach 

Steuern geringer ausfällt als prognostiziert. Die 

voraussichtliche Ertragslage ergibt sich aus den Einnahmen 

und Aufwendungen der Emittentin. Haupteinnahmequelle 

der Emittentin sind die Einnahmen aus Beteiligungen an 

Projektgesellschaften. Diese wiederum hängen maßgeblich 

von den durch die Projektgesellschaften erworbenen 

Immobilienprojekten ab. In geringem Umfang erzielt die 

Emittentin Umsatzerlöse aus den an die 

Projektgesellschaften in Rechnung gestellten Kosten der 

Projektanalysen durch externe Dienstleister für die Auswahl 

von Immobilienprojekten. 

Die Fähigkeit der Emittentin zur Zinszahlung und 

Rückzahlung der Vermögensanlagen hängt davon ab, dass 

die Emittentin ein positives Jahresergebnis erzielt. Sollten 

sich die Einnahmen der Emittentin verringern, weil die 

Emittentin beispielsweise geringere Gewinne aus ihren 

Beteiligungen an Projektgesellschaften erzielt, so würde 

sich dies negativ auf die Ertragslage und damit das 

Jahresergebnis der Emittentin auswirken. Die gleiche Folge 

hätte zum Beispiel eine Erhöhung des 

Verwaltungsaufwands oder eine Erhöhung der 

Steuerbelastung. Solche Faktoren können das 

Jahresergebnis der Emittentin negativ beeinflussen und in 

der Folge die Fähigkeit der Emittentin zur Zinszahlung und 

Rückzahlung beeinträchtigen. 
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V. VII. DIE RISIKEN DER VERMÖGENSANLAGEN  
  

 

 

Durch die Zeichnung der hier angebotenen 

Vermögensanlagen geht der Anleger ein 

Nachrangdarlehensverhältnis mit der Emittentin und 

Anbieterin als einem wirtschaftlich tätigen Unternehmen 

ein, indem er der Emittentin Kapital im Wege qualifizierter 

unbesicherter Nachrangdarlehen zur Verfügung stellt. 

Keine der an den Vermögensanlagen beteiligten Parteien 

kann garantieren, dass das in diesem Verkaufsprospekt 

genannte Anlageziel erreicht wird. 

 
Vor einer Anlage in das hier angebotene qualifizierte 

unbesicherte Nachrangdarlehen sollte der Anleger den 

Inhalt dieses Verkaufsprospekts eingehend zur Kenntnis 

nehmen. Da jeder Anleger mit seiner 

Nachrangdarlehensvergabe persönliche Ziele verfolgen 

kann, sollten die Angaben und Annahmen in diesem 

Verkaufsprospekt unter Berücksichtigung dieser 

individuellen Situation sorgfältig geprüft werden. 

Gegebenenfalls sollte sich der Anleger von fachkundiger 

dritter Seite beraten lassen. 

 

 

 

 

Die dargestellten Risiken können sowohl einzeln als auch in 

Kombination und Kumulation eintreten und damit die 

negativen Auswirkungen verstärken. Die für die nachfolgende 

Risikodarstellung gewählte Reihenfolge stellt keine Aussage 

der Emittentin und Anbieterin über die Wahrscheinlichkeit des 

Eintretens der beschriebenen Risiken dar. 

 
Jeder Anleger muss daher in der Lage sein, einen Teil- oder 

Totalverlust seines Anlagebetrags inkl. Agio sowie des 

Zinsanspruchs wirtschaftlich tragen zu können. Daher sollte 

jeder Anleger unter Berücksichtigung seiner individuellen 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nur einen 

angemessenen Teil im Rahmen einer sinnvollen Streuung 

seines Vermögens in diese qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen investieren. Es handelt sich NICHT um eine 

mündelsichere Anlage. 

Maximales Risiko: 

Über den Totalverlust der Vermögensanlagen inkl. des Agios sowie den Verlust des Zinsanspruchs hinaus besteht das Risiko der 

Gefährdung des weiteren Vermögens des Anlegers bis hin zu dessen Privatinsolvenz. Sofern der Anleger den Erwerb seiner 

Vermögensanlage teilweise oder vollständig fremdfinanziert hat, hat er den Kapitaldienst für diese Fremdfinanzierung auch 

dann zu leisten, wenn keinerlei Zinszahlungen und/oder keine Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags aus den 

Vermögensanlagen erfolgen sollten. Auch eventuelle zusätzliche Steuern auf den Erwerb, die Veräußerung, die Aufgabe oder 

die Rückzahlung seiner Vermögensanlage sowie eventuelle weitere Kosten (beispielsweise eventuell anfallende Kosten für die 

Vermittlung eines Käufers im Falle der privaten Veräußerung der Vermögensanlage) sind vom Anleger im Falle fehlender 

Zinszahlungen und/oder fehlender Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags aus seinem weiteren Vermögen zu begleichen. 

Hat der Anleger der Emittentin Zinszahlungen und/oder eine Rückzahlung des Anlagebetrags zurück zu gewähren, die er trotz 

Eintritts der qualifizierten Nachrangigkeit erlangt hat, sind diese Zahlungen vom Anleger ebenfalls aus seinem weiteren Vermögen 

zu erbringen. Auch eventuelle weitere Kosten aus einer Inanspruchnahme des Anlegers durch die Emittentin bei Nichtzahlung des 

Anlagebetrags inkl. Agio nach Ablauf der Widerrufsfrist (wie Mahnkosten, Anwaltskosten, Prozesskosten oder/und 

Zwangsvollstreckungskosten) sind vom Anleger aus seinem weiteren Vermögen zu erbringen. Der betreffende Anleger könnte 

somit nicht nur sein eingesetztes Kapital (den Anlagebetrag inkl. Agio) verlieren, sondern müsste den Kapitaldienst für dessen 

Fremdfinanzierung und/oder die eventuellen zusätzlichen Steuern und/oder die Rückgewähr von Zinszahlungen und/oder eine 

Rückzahlung des Anlagebetrags an die Emittentin und/oder die eventuellen weiteren vorgenannten Kosten aus seinem 

weiteren Vermögen erbringen. Dies könnte zur Privatinsolvenz (maximales Risiko) des Anlegers führen. 
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1. Allgemeine Risiken 
 

1.1 Risiken im Zusammenhang mit der 
persönlichen Finanzierung der 

Vermögensanlagen 
Entscheidet sich der Anleger, seine Vermögensanlage 

ganz oder anteilig mit Fremdkapital zu finanzieren, wird 

diese Fremdfinanzierung in der Regel auf die persönliche 

Bonität des Anlegers und dessen Kapitaldienstfähigkeit 

abstellen. Die Vermögensanlagen selbst dienen der 

kreditgebenden Bank in der Regel nicht als Sicherheit zur 

Finanzierung seiner Vermögensanlage. Verfügt der 

Anleger aus seinem weiteren Vermögen nicht über 

ausreichende Sicherheiten, besteht die Gefahr, dass er die 

gewünschte Fremdfinanzierung seiner Vermögensanlage 

nicht erhält. In der Folge kann dies dazu führen, dass sein 

Zeichnungsantrag entweder nicht angenommen wird 

oder die Zeichnung nicht wirksam zu Stande kommt. 

Nach Ablauf der Widerrufsfrist kann die Emittentin den 

Anleger bei wirksamer Zeichnung auf Erfüllung (Zahlung 

des Anlagebetrags inkl. Agio) in Anspruch nehmen. Kann 

der Anleger den Anlagebetrag inkl. Agio sowie die mit 

seiner Inanspruchnahme durch die Emittentin etwaig 

einhergehenden weiteren Kosten (wie Mahnkosten, 

Anwaltskosten, Prozesskosten oder/ und Zwangs-

vollstreckungskosten) nicht aus seinem weiteren 

Vermögen finanzieren, kann dies die Privatinsolvenz des 

Anlegers zur Folge haben. 

Ein individuell aufgenommenes Darlehen zur 

Finanzierung der Vermögensanlage hat einen aus Zins- 

und Tilgungsleistungen bestehenden Kapitaldienst zur 

Folge und löst in der Regel weitere Kosten und Gebühren 

zu seiner Erlangung und Absicherung aus. Für den Fall, 

dass die Emittentin keine oder geringere Zinszahlungen 

und/oder keine oder eine geringere Rückzahlung des 

Anlagebetrags leistet als in diesem Verkaufsprospekt 

dargestellt und dies für den Anleger zu geringeren, 

verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führt, so muss der Anleger 

dennoch den Kapitaldienst für das zur Finanzierung 

seiner Vermögensanlage aufgenommene Darlehen sowie 

die in der Regel anfallenden weiteren Kosten und 

Gebühren zu seiner Erlangung und Absicherung aus 

seinem weiteren Vermögen bzw. anderen 

Einnahmequellen erbringen. Dies kann die Privatinsolvenz 

des Anlegers zur Folge haben. 
 

1.2 Zahlungsvorbehalt/ Qualifizierter Rangrücktritt  

Die Zahlung der Zinsen und, im Falle der Fälligkeit, die 

Rückzahlung des Anlagebetrags sind solange und soweit 

ausgeschlossen, wie zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 

Zinsansprüche und des Rückzahlungsanspruchs im Falle 

der Auflösung der Emittentin die Ansprüche der nicht 

nachrangigen Gläubiger aus dem Vermögen der 

Emittentin noch nicht erfüllt sind oder die Insolvenz der 

Emittentin durch die Erfüllung der Ansprüche der 

Anleger herbeigeführt wird oder wenn entweder die 

Fälligkeit der Zinsansprüche und/oder des 

Rückzahlungsanspruchs aus den qualifizierten 

unbesicherten Nachrangdarlehen eine rechtliche 

Überschuldung oder die Zahlung der Zinsen und/oder 

die Rückzahlung der Anlagebeträge eine rechtliche 

Zahlungsunfähigkeit der Emittentin auslösen 

(Zahlungsvorbehalt). 

Liegt ein solcher Zahlungsvorbehalt vor, führt dies auf 

Ebene der Emittentin dazu, dass diese weder 

Zinszahlungen noch die Rückzahlung des Anlagebetrags 

an den Anleger leisten darf. Auf der Ebene der Anleger 

kann dies zu geringeren, verspäteten oder ganz 

entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum Teil- 

oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

Der qualifizierte Nachrang schließt die Aufrechnung 

sowohl mit Forderungen der Emittentin gegen 

Forderungen des Anlegers als auch mit Forderungen des 

Anlegers gegen Forderungen der Emittentin aus. Erhält 

der Anleger trotz Eintritts der qualifizierten 

Nachrangigkeit, auch im Wege der Aufrechnung, 

Zinszahlungen und/oder eine Rückzahlung des 

Anlagebetrags, hat er diese ungeachtet anderer 

Vereinbarungen mit der Emittentin an diese zurück zu 

gewähren. 

Muss der Anleger der Emittentin Zinszahlungen und/oder 

eine Rückzahlung des Anlagebetrags zurückgewähren, die 

er trotz Eintritts der qualifizierten Nachrangigkeit erlangt 

hat, muss er diese aus seinem weiteren Vermögen 

erbringen. Dies kann zur Privatinsolvenz des Anlegers 

führen. 

Der Anleger hat keinen Anspruch auf Teilhabe an einem 

möglichen Liquidationserlös der Emittentin. Im 

Liquidations- oder Insolvenzfall (einschließlich der 

Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

mangels Masse) erfolgt die Auszahlung erst nach 

Befriedigung aller vorrangigen Gläubiger und Ablösung 

aller anderen nicht nachrangigen Fremdmittel. Der 

Anleger tritt insoweit hinter alle gegenwärtigen und 

zukünftigen Forderungen aller anderen, also auch der 

nachrangigen Insolvenzgläubiger im Sinne des §§ 39 Abs. 

1 und 2 InsO der Emittentin zurück.  

Tritt der Liquidations- oder Insolvenzfall ein, kann dies auf 

Ebene der Emittentin dazu führen, dass diese nach 

Befriedigung aller vorbezeichneten Ansprüche 

Zinszahlungen und/oder die Rückzahlung des 

Anlagebetrags an den Anleger nicht oder nicht vollständig 

leisten kann. Auf der Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
 

1.3 Stundungsabrede 

Der Anleger hat in einer gesonderten Abrede eine 
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Stundung seiner Forderungen für den Fall der Insolvenz 

oder einer rechtlichen Überschuldung oder einer 

rechtlichen Zahlungsunfähigkeit der Emittentin vereinbart. 

Das bedeutet, dass der Anleger weder durch eine 

ordentliche oder außerordentliche Kündigung die Insolvenz 

oder die rechtliche Überschuldung oder rechtliche 

Zahlungsunfähigkeit der Emittentin herbeiführen kann. Der 

Anleger kann in diesem Fall seine Ansprüche auf 

Zinszahlung und/oder Rückzahlung des Anlagebetrags also 

nicht durchsetzen. Tritt der Fall der Stundung ein, führt dies 

auf Ebene der Emittentin dazu, dass diese ς bis zur 

eventuellen Beseitigung des Zahlungsvorbehalts - weder 

Zinszahlungen noch die Rückzahlung des Anlagebetrags an 

den Anleger leisten darf. Auf der Ebene der Anleger kann 

dies zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden 

Zins- und Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust 

des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
 

1.4 Keine Mitsprache-, Informations-, 
Kontroll-  oder sonstigen Rechte 

Die im Rahmen dieser Vermögensanlagen angebotenen 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen begründen 

ausschließlich schuldrechtliche Ansprüche gegenüber der 

Emittentin. Der Anleger hat keinerlei wie auch immer 

geartete Mitsprache-, Stimm-, Gesellschafter-, Kontroll- 

oder Einsichtsrechte betreffend die Emittentin und deren 

Geschäftsbetrieb. Der Anleger hat auch keine Ansprüche 

auf Teilhabe an einem möglichen Liquidationserlös oder 

dem Ergebnis der Emittentin. Der Anleger kann die 

Geschäftstätigkeit der Emittentin und die Verwendung des 

Anlagebetrags durch diese in keiner Weise kontrollieren 

oder beeinflussen und trägt damit auch das Risiko einer 

missbräuchlichen oder geschäftlich nachteiligen 

Verwendung des im Rahmen dieser Vermögensanlagen 

eingeworbenen Nachrangdarlehenskapitals seitens der 

Emittentin.  

Dem Anleger stehen keine Mitwirkungsrechte in Bezug auf 

die Änderung der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen der 

Emittentin (Gesellschaftsvertrag) zu, so dass eine 

Änderung des Gesellschaftsvertrags, insbesondere eine 

etwaige Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit, nicht der 

Zustimmung des Anlegers bedarf. Die Emittentin könnte 

dementsprechend ihre Geschäftstätigkeit ändern und 

dadurch weniger Einnahmen als prognostiziert erzielen. 

Dies kann erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
 

1.5 Blind-Pool-Risiko 

Die vorliegenden Vermögensanlagen wurden als 

sogenannter Blind-Pool konzipiert. 

Blind-Pool-Konzeptionen sind Anlageformen, bei denen 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die 
Anlageobjekte noch nicht feststehen und deshalb 

Prognoserechnungen mit entsprechender Unsicherheit 
behaftet sind. 
Bei den in diesem Verkaufsprospekt dargestellten 

Vermögensanlagen werden die Nettoeinnahmen aus 

diesem Angebot auf Ebene der Emittentin für 

Beteiligungen an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

noch nicht konkret feststehenden Projektgesellschaften 

(unmittelbare Anlageobjekte) genutzt. Da die 

Projektgesellschaften zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht feststehen, liegt bereits 

auf Ebene der Emittentin ein Blindpool hinsichtlich der 

unmittelbaren Anlageobjekte vor. 

Auf Ebene der Projektgesellschaften wird in den Kauf, 

den Bau, die Sanierung und/oder den Betrieb/Verkauf 

von Immobilienprojekten in Deutschland und Österreich 

investiert (mittelbare Anlageobjekte). Auf der Ebene der 

Projektgesellschaften werden Kooperations- und 

Rahmenverträge mit Projektentwicklern, (General-) 

Unternehmern, Herstellern bzw. Eigentümern 

abgeschlossen. Da diese Verträge zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht verhandelt und/oder 

abgeschlossen wurden, liegt auch auf der Ebene der 

Projektgesellschaften ein Blind-Pool hinsichtlich der 

mittelbaren Anlageobjekte vor. 

Es besteht das Risiko, dass die Erträge aus den 

Immobilienobjekten auf Ebene der Projektgesellschaften 

(mittelbare Anlageobjekte) und/oder die Erträge aus 

den Beteiligungen der Emittentin an den 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) von 

den Prognosen der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung abweichen und die Emittentin 

geringere Einnahmen als prognostiziert erzielt. 

Eine Verwirklichung eines oder beider Risiken kann 

erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- 

und Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust 

des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
 

1.6 Fehlende Einlagensicherung/ keine staatliche 
Kontrolle/ keine anderweitige Besicherung/ 
keine Garantien, dingliche Sicherheiten oder 

Bürgschaften 

Die mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen 

Vermögensanlagen unterliegen keiner gesetzlich vorge 

schriebenen oder anderweitigen Einlagensicherung.  

Die Zinszahlungen und die Rückzahlung des Anlagebetrags 

an den Anleger sind damit ausschließlich von der 

Liquidität und Bonität der Emittentin abhängig. Ist die 

Emittentin nicht in der Lage, die Zinszahlungen und/oder 

die Rückzahlung des Anlagebetrags an den Anleger 

rechtzeitig und/oder vollständig zu leisten, erhält der 

Anleger keinerlei Entschädigung oder sonstige Leistung 

aus einer Einlagensicherungseinrichtung. Auf der Ebene 

der Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten oder 
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ganz entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum 

Teil- oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio 

führen. 

Keine natürliche oder juristische Person oder Gesellschaft 

übernimmt eine Garantie oder Bürgschaft oder stellt eine 

wie auch immer geartete Sicherheit für die Zahlung der 

Zinsen und/oder die Rückzahlung des Anlagebetrags an 

den Anleger. 

Ist die Emittentin nicht in der Lage, die Zinszahlungen 

und/oder die Rückzahlung des Anlagebetrags an den 

Anleger rechtzeitig und/oder vollständig zu leisten, erhält 

der Anleger keinerlei Entschädigung oder sonstige 

Leistung aus einer Garantie, Bürgschaft oder 

anderweitigen Sicherheit. Auf der Ebene der Anleger kann 

dies zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden 

Zins- und Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder 

Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

Die Vermögensanlagen unterliegen des Weiteren keiner 

laufenden staatlichen Kontrolle. Keine staatliche Behörde 

überwacht die Geschäftstätigkeit, Mittelherkunft und 

Mittelverwendung der Emittentin. Insoweit besteht das 

Risiko, das von der Geschäftsführung Entscheidungen 

getroffen werden, die dem Interesse des einzelnen 

Anlegers entgegenstehen und insbesondere zu 

geringeren Einnahmen der Emittentin führen. Dies kann 

erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu geringeren, 

verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
 

1.7 . Bonitäts- und Liquiditätsrisiko 

Die Emittentin ist ein wirtschaftlich tätiges Unternehmen 

und unterliegt mithin sämtlichen damit verbundenen 

unternehmerischen Risiken, die sowohl das Fehlschlagen 

einzelner Investitionen als auch das Risiko der Insolvenz 

der Emittentin als Unternehmen beinhalten. 

Das Erreichen der Geschäftsziele sowie die Angaben zur 

Rückzahlung des Anlagebetrags sowie zu den 

Zinszahlungen haben die Aufrechterhaltung einer 

ausreichenden Liquidität der Emittentin zur 

Voraussetzung.  

Die Liquidität der Emittentin hängt entscheidend davon 

ab, ob die geplanten Immobilienprojekte (mittelbare 

Anlageobjekte) gemäß den Prognosen der Emittentin 

umgesetzt werden können und die Beteiligungen an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) 

hieraus gemäß dem Prognosen der Emittentin Erlöse 

erzielen, um neben ihren sonstigen Aufwendungen und 

Verbindlichkeiten auch die Zinszahlungen sowie die 

Rückzahlungen der Anlagebeträge an die Anleger zu 

bedienen. 

Es besteht das Risiko, dass ungünstige Immobilienobjekte 

(mittelbare Anlageobjekte) ausgewählt werden und/oder 

sich diese wirtschaftlich nachteilig entwickeln. Es besteht 

weiter das Risiko, dass sich Beteiligungen an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) nicht 

gemäß dem Prognosen der Emittentin entwickeln. 

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-

, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu geringeren, 

verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
 

1.8 Realisierung des Anlagekonzepts  bzw. 
Platzierungs- und Rückabwicklungsrisiko 
Für die Platzierung der mit diesem Verkaufsprospekt 

angebotenen Vermögensanlagen besteht keine Garantie. 

Sollte die Emittentin nicht in der Lage sein, für ihre 

unmittelbaren und mittelbaren Anlageobjekte rechtzeitig 

und/oder genügend Kapital einzuwerben, kann dies dazu 

führen, dass nicht ausreichend mittelbare und 

unmittelbare Anlageobjekte akquiriert werden können, 

um Einnahmen in ausreichender Höhe aus den 

mittelbaren und unmittelbaren Anlageobjekten zu 

erzielen. 

Wenn die Emittentin weniger Kapital im Rahmen dieser 
Vermögensanlagen einwirbt und dementsprechend 
weniger mittelbare und unmittelbare Anlageobjekte 
erwirbt, kann dies zu geringeren Einnahmen der 
Emittentin führen und erhebliche negative Auswirkungen 
auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Emittentin haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu 
geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 
Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 
Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

Es besteht zudem das Risiko, dass nicht ausreichend 
unmittelbare und mittelbare Anlageobjekte zur Verfügung 
stehen, die die Investitionskriterien der Emittentin 
erfüllen. Sollten die beabsichtigten Investitionen nicht, zu 
schlechteren Bedingungen und/oder nur verzögert 
verwirklicht werden können und keine (weiteren) 
unmittelbaren und mittelbaren Ersatz-Anlageobjekte zur 
Verfügung stehen, hat dies zur Folge, dass freie, also 
bisher nicht investierte Liquidität auch keine 
prognostizierten Erträge erwirtschaften kann und/oder 
die Emittentin bzw. die angebotenen Vermögensanlagen 
rückabgewickelt werden müssen (Rückabwicklung). Das 
im Rahmen der mit diesem Verkaufsprospekt 
angebotenen Vermögensanlagen eingeworbene Kapital 
würde bis zum Zeitpunkt der Rückabwicklung, 
insbesondere durch die Begleichung von einmaligen 
und/oder laufenden Kosten, Vertriebsprovisionen und 
Verwaltungskosten gemindert werden. 

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 
kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-
, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 
haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu geringeren, 
verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 
Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 
Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
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1.9  Bindungsfrist des Kapitals  

Die Mindestlaufzeit der qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen beträgt in der Vermögensanlage 

αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά 60 Monate, in der Vermögensanlage 

αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά 120 Monate und in der Vermögensanlage 

αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά мпп aƻƴŀǘŜ; eine vorzeitige 

ordentliche Kündigung des Anlegers ist ausgeschlossen. Die 

von den Anlegern einbezahlten Anlagebeträge unterliegen 

demnach einer langfristigen Bindungsdauer. Es besteht das 

Risiko, das die Anleger nicht vorzeitig über ihr eingesetztes 

Kapital verfügen können. Ferner besteht das Risiko, dass 

im Zeitpunkt der Kündigung/ des Laufzeitendes der 

jeweiligen Vermögensanlage die Emittentin nicht über die 

entsprechende Liquidität verfügt, so dass die Rückzahlung 

der Anlagebeträge an die Anleger sich zeitlich verzögert 

bzw. ganz ausfällt. 

Die Anleger überlassen der Emittentin das investierte 

Kapital somit langfristig, und es besteht grundsätzlich 

keine Möglichkeit, das eingesetzte Kapital vor Ende der 

jeweiligen Laufzeit der Vermögensanlagen 

zurückzufordern. Die Möglichkeit einer außerordentlichen 

Kündigung bleibt hiervon unberührt. Dementsprechend 

unterliegt das Kapital für die Dauer der Bindungsfrist 

sämtlichen Risiken, die mit den mit diesem 

Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen 

einhergehen. Eine Verwirklichung eines oder mehrerer 

dieser Risiken kann erhebliche negative Auswirkungen auf 

die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

1.10  Kürzung, Schließung, vorzeitige Beendigung 

der Vermögensanlagen 

Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit und ohne Angabe 

von Gründen, Zeichnungen ganz oder teilweise 

zurückzuweisen oder zu kürzen. Insoweit besteht das 

Risiko, dass Anleger die Vermögensanlagen nicht in der 

gewünschten Höhe zeichnen können und seine 

Vermögensanlage geringere als die bei der Zeichnung 

erwarteten Zinszahlungen aufweist. 

Des Weiteren ist die Emittentin durch Beschluss der 

Geschäftsführung ohne Angabe von Gründen und ohne 

Zustimmung der Anleger berechtigt, die Zeichnungsfrist zu 

verkürzen. Stellt die Emittentin die Platzierung der 

angebotenen Vermögensanlagen vor der Zeichnung der 

gesamten Tranche ein, steht ihr nicht das den 

Kalkulationen und Prognosen zugrunde gelegte Kapital für 

Investitionen zur Verfügung. Es besteht das Risiko, dass 

geplante Investitionen nicht erfolgen können und die 

Emittentin geringere bzw. keine Ergebnisse 

erwirtschaftet. Eine Verwirklichung eines oder mehrerer 

dieser Risiken kann erhebliche negative Auswirkungen auf 

die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

Die Emittentin ist berechtigt, die Vermögensanlagen 

gleichmäßig für jeden Anleger individuell ganz oder 

teilweise vorzeitig zu kündigen, frühestens jedoch unter 

Einhaltung einer individuellen Mindesthaltedauer eines 

jeden Anlegers von 24 Monaten. 

Wenn die Emittentin von ihrem Recht zur vorzeitigen 

Kündigung der Vermögensanlagen Gebrauch macht, kann 

dies dazu führen, dass die Emittentin Investitionen in 

unmittelbare und/oder mittelbare Anlageobjekte nicht 

mehr umsetzen kann oder diese vorzeitig beenden muss. 

Außerdem können mit der vorzeitigen Kündigung der 

Vermögensanlagen und deren Abwicklung erhebliche 

Kosten einhergehen. Dies kann erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin haben. Auf Ebene der 

Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten oder ganz 

entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum Teil- 

oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

1.11 Gesetzliche Widerrufsrechte und 

außerordentliche Kündigung 
Bei Inanspruchnahme des gesetzlichen Widerrufsrechts (§ 

355 BGB) durch Anleger besteht aufgrund der 

Rückzahlungsverpflichtung von bereits eingezahlten 

Anlagebeträgen inkl. Agio das Risiko, dass es zu 

erheblichen Liquiditätsabflüssen bei der Emittentin 

kommt, so dass geplante Investitionen nicht oder nicht wie 

geplant vorgenommen werden können. Dies gilt auch für 

den Fall, dass Anleger wirksam von ihrem Recht zur 

außerordentlichen Kündigung Gebrauch machen. 

In solchen Fällen können durch unerwartete 

Kapitalabflüsse die Ergebnisse der Emittentin erheblich 

von den Prognosen abweichen. Dies kann erhebliche 

negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. Auf Ebene 

der Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten oder 

ganz entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum 

Teil- oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

In dem Fall, dass mehrere Anleger gleichzeitig ihre 

Zeichnungen wirksam widerrufen oder außerordentlich 

kündigen, besteht das Risiko, dass die Emittentin 

zahlungsunfähig werden kann. Im Falle der 

Zahlungsunfähigkeit der Emittentin darf diese aufgrund 

des qualifizierten Nachrangs bis zur eventuellen 

Beseitigung des Zahlungsvorbehalts keine Zins- und 

Rückzahlungen an die Anleger leisten. Auf Ebene der 

Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten oder ganz 

entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum Teil- 

oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

1.12 Keine Mittelverwendungskontrolle 
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Ein Mittelverwendungskontrolleur ist im Anlagekonzept 

der Emittentin nicht vorgesehen; dementsprechend wird 

der Einsatz des der Emittentin im Rahmen der 

Vermögensanlagen zur Verfügung gestellten 

Nachrangdarlehenskapitals (Mittelverwendung) nicht 

durch einen (unabhängigen) Dritten überwacht. Die 

Anleger sind insoweit ausschließlich auf den Sachverstand 

und die Erfahrung der Emittentin angewiesen, dass diese 

die im Rahmen dieser Vermögensanlagen eingeworbenen 

Mittel wirtschaftlich sinnvoll und ausschließlich im 

Rahmen des Anlagekonzepts verwendet. Eine 

wirtschaftlich nicht sinnvolle und/oder missbräuchliche 

Verwendung des im Rahmen dieser Vermögensanlagen 

eingeworbenen Nachrangdarlehens-kapitals kann 

erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu geringeren, 

verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

1.13  Fremdfinanzierungsrisiko 

Die Beteiligung an von der Emittentin geplanten und zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht 

feststehenden Projektgesellschaften (unmittelbare 

Anlageobjekte) erfolgt durch das im Rahmen dieser 

Vermögensanlagen eingeworbene Nachrangdarlehens-

kapital, das bilanziell als Fremdkapital behandelt wird. Die 

Emittentin behält sich ausdrücklich vor, gegebenenfalls 

weiteres Fremdkapital aufzunehmen.  

Auf Ebene der Projektgesellschaften ist zur Finanzierung 

der Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) die 

Finanzierung durch bis zu maximal zu 50 % mit Eigenkapital 

und im Übrigen mit Bankdarlehen geplant. Die Aufnahme 

von Fremdkapital in Form von Bankdarlehen auf Ebene der 

Projektgesellschaften zur Finanzierung der mittelbaren 

Anlageobjekte bedingt zunächst unmittelbar für die 

Projektgesellschaften eine laufende Belastung mit 

Verbindlichkeiten, mittelbar entsteht jedoch auch eine 

laufende Belastung der Emittentin, da diese 

Gesellschafterin der Projektgesellschaften ist.  

Es ist davon auszugehen, dass die Verbindlichkeiten aus 

der Aufnahme von Fremdkapital in Form von 

Bankdarlehen vorrangig vor den Ansprüchen der Anleger 

auf Zinszahlungen und Rückzahlung der Anlagebeträge zu 

bedienen sind. 

Sollten die laufenden Einnahmen auf Ebene der 

Emittentin und/oder auf Ebene der Projektgesellschaften 

nicht ausreichen, diese laufenden Verpflichtungen 

vollständig und fristgerecht bedienen zu können, so kann 

dies zu geringeren oder dem vollständigen Ausfall von 

Einnahmen der Emittentin aus den Beteiligungen an den 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) und in 

der Folge zu einer Insolvenz der Emittentin wegen 

Zahlungsunfähigkeit und/ oder Überschuldung führen. Im 

Falle der Zahlungsunfähigkeit und/ oder Überschuldung 

der Emittentin darf diese aufgrund des qualifizierten 

Nachrangs bis zur eventuellen Beseitigung des 

Zahlungsvorbehalts keine Zins- und Rückzahlungen an die 

Anleger leisten. Auf der Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

Es besteht weiter das Risiko, dass Fremdkapital in Form 

von Bankdarlehen nicht, nicht in prognostizierter Höhe 

bzw. nur zu schlechteren Konditionen aufgenommen 

werden kann als prognostiziert. Die Zinssätze für 

Fremdkapital in Form von Bankdarlehen unterliegenden 

Schwankungen der Kapitalmärkte. Damit besteht das 

Risiko, dass für Fremdkapital in Form von Bankdarlehen 

insgesamt höhere Aufwendungen (z.B. höhere Zinsen oder 

insgesamt verschlechterte Konditionen) als in den 

Prognosen der Emittentin vorgesehen, zu leisten sind. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Kreditinstitut 

eine Finanzierungszusage aufgrund von 

Kündigungsmöglichkeiten zurückzieht oder bestehende 

Kreditverträge in Folge von Leistungsstörungen, z.B. 

aufgrund nicht geleisteter Zinsen und/oder Tilgung, 

kündigt. Können Kapitaldienstzahlungen an Kreditinstitute 

nicht mehr geleistet werden, besteht die Gefahr, dass 

diese die zwangsweise Verwertung eines oder mehrerer 

Anlageobjekte betreiben. Hierbei kann es sich zum einen 

um eine Vollstreckung in Immobilienobjekte (mittelbare 

Anlageobjekte) handeln, zum anderen aber auch um die 

Vollstreckung in die Beteiligungen der Emittentin an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte), mit 

der Folge, dass die Emittentin aus diesem Anlageobjekt 

oder diesen Anlageobjekten keine Einnahmen mehr erzielt 

und ihr diese nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-

, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu geringeren, 

verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
 

1.14  Verwässerung 
Die Emittentin ist berechtigt, durch die Begebung weiterer 
Vermögensanlagen weiteres Kapital in Form von 
Eigenkapital oder Fremdkapital aufzunehmen, das im 
gleichen oder vorrangigen Rang mit den mit diesem 
Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen steht. 
Ein Bezugsrecht besteht in diesem Fall für die Anleger 
nicht. Für die Anleger besteht das Risiko, dass die Höhe der 
Zinszahlungen an die Anleger durch die Aufnahme 
weiteren Kapitals geringer als kalkuliert ausfallen sowie 
dass sie an vorrangigen Kapitalien und Vermögensanlagen 
mit günstigeren Konditionen nicht partizipieren können. 
Die Höhe der Verbindlichkeiten, die die Emittentin in 
Zukunft eingehen kann, ist nicht begrenzt. Es besteht 
daher das Risiko, dass die Erträge und die Liquidität der 
Emittentin nicht ausreichen, um sämtliche Verzinsungs- 
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und Rückzahlungsansprüche von Anlegern zu bedienen. 

Dies kann erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

1.15  Hebelrisiko 
Durch die Aufnahme von Fremdkapital zur Realisierung 

einer Investition kann ein sogenannter negativer 

Hebeleffekt entstehen. Ein negativer Hebeleffekt tritt 

dann ein, wenn die auf das Fremdkapital zu zahlenden 

Zinsen höher ausfallen, als die aus der Investition 

erwarteten Rückflüsse. Dies führt dazu, dass die 

Emittentin eine höhere Belastung aus den auf das 

Fremdkapital zu zahlenden Zinsen tragen muss als sie 

Einnahmen aus der Investition erzielt; hierdurch nimmt 

die Liquidität der Emittentin ab. 

Der Eintritt eines negativen Hebeleffekts kann erhebliche 

negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. Auf Ebene 

der Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten oder 

ganz entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum 

Teil- oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

1.16  Aufsichtsrecht 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin ihre Vertrags- 

oder Anlagebedingungen so ändert oder dass sich die 

Geschäftstätigkeit der Emittentin so verändert, dass diese 

ein Investmentvermögen im Sinne des 

Kapitalanlagegesetzbuchs darstellt. Dies kann dann zur 

Folge haben, dass die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Maßnahmen nach § 

15 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) ergreifen und 

insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte der 

Emittentin und/oder der Vermögensanlagen anordnen kann. 

Die Emittentin kann dadurch gezwungen sein, die 

Platzierung der Vermögensanlagen zu beenden und ggf. 

bereits platzierte Vermögensanlagen rückabzuwickeln, so 

dass die Emittentin Investitionen in unmittelbare und/oder 

mittelbare Anlageobjekte nicht mehr umsetzen kann oder 

diese vorzeitig beenden muss. Damit können erhebliche 

Kosten für die Emittentin entstehen.  

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-

, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu geringeren, 

verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

Im Rahmen einer Rückabwicklung der Vermögensanlagen 

kann der Anleger verpflichtet sein, der Emittentin 

Zinszahlungen und/oder eine Rückzahlung des 

Anlagebetrags zurück zu gewähren und diese aus seinem 

weiteren Vermögen zu erbringen. Dies kann zur 

Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

 

1.17  Handelbarkeit, Übertragbarkeit/kein 

Zweitmarkt  

Die Übertragbarkeit sowie die freie Handelbarkeit der 

angebotenen Vermögensanlagen sind stark eingeschränkt. 

Die Übertragung der Rechte und Pflichten der Anleger aus 

den Vermögensanlagen sowie der Vermögensanlagen 

selbst sind durch Abtretung mit Zustimmung der 

Emittentin möglich. 

Darüber hinaus gibt es derzeit keinen organisierten Markt 
(Zweitmarkt), an dem die angebotenen Vermögensanlagen 
der Emittentin gehandelt werden. Eine Veräußerung der 
Vermögensanlagen ist daher nur durch einen privaten 
Verkauf durch die Anleger oder gegebenenfalls durch 
Vermittlung der Emittentin möglich. Es besteht das Risiko, 
dass der Anleger im Falle der Veräußerung nicht seinen 
Anlagebetrag als Verkaufserlös erzielen kann und ein 
Teilverlust eintritt. Weiter besteht das Risiko, dass der 
erzielte Verkaufserlös nicht ausreicht, um eventuell durch 
den Anleger aufgenommene Fremdfinanzierungen zu 
bedienen oder eventuelle Steuerzahlungen zu leisten. Der 
Anleger könnte dann verpflichtet sein, den Kapitaldienst 
für eventuell aufgenommene Fremdfinanzierung und/oder 
eventuelle Steuerzahlungen aus seinem weiteren 
Vermögen zu erbringen. Außerdem können dem Anleger 
bei der Veräußerung seiner Vermögensanlage Kosten 
(beispielsweise Kosten für die Vermittlung eines Käufers) 
entstehen, die er aus seinem weiteren Vermögen tragen 
muss. Dies kann zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

Im Falle, dass sich kein Käufer findet, besteht das Risiko, 

dass der Anleger erst nach Ablauf der vertraglich 

vereinbarten Laufzeit der jeweiligen Vermögensanlage aus 

dieser ausscheidet, so dass sein Kapital langfristig 

gebunden ist. Dementsprechend unterliegt das Kapital für 

die Laufzeit der jeweiligen Vermögensanlage sämtlichen 

in diesem Risikokapitel beschriebenen Risiken, die mit den 

mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen 

Vermögensanlagen einhergehen. Diese Risiken können 

auf der Ebene der Anleger zu geringeren, verspäteten 

oder ganz entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin 

zum Teil- oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio 

führen. 

 

1.18 Risiken aus gesetzgeberischen und 
behördlichen Vorgaben 

Die Emittentin plant, sich auch in Zukunft mittels 

qualifizierter unbesicherter Nachrangdarlehen mit 

ausreichend Kapital zu versorgen. Künftige Änderungen 

bei gesetzgeberischen oder behördlichen Vorgaben 

können dazu führen, dass sie dies dann nicht mehr oder 

nur zu für die Emittentin unwirtschaftlichen Konditionen 

realisieren kann. Es besteht somit das Risiko, dass die 

Emittentin dann nicht mehr über genügend Liquidität 

verfügt, um ihre Geschäftstätigkeit auszuüben und ihre 

Verbindlichkeiten zu erfüllen. Es ist aus heutiger Sicht 
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nicht absehbar, ob sich die Emittentin in diesem Fall bei 

Kreditinstituten mit Fremdkapital versorgen kann. Es 

besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht über die 

erforderliche Bonität verfügt, um sich bei Kreditinstituten 

mit Fremdkapital zu versorgen und dann nicht mehr über 

genügend Liquidität verfügt, um ihre Geschäftstätigkeit 

auszuüben und ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen.  

Sollte sich die Emittentin über Kreditinstitute mit Kapital 

versorgen müssen, so wären diese Verbindlichkeiten 

gegenüber einem oder mehreren Kreditinstituten 

vorrangig vor den Verpflichtungen gegenüber den 

Anlegern der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen 

Vermögensanlagen zur Zinszahlung sowie Rückzahlung 

des jeweiligen Anlagebetrags zu befriedigen. Es besteht 

dementsprechend das Risiko, dass die Emittentin nicht 

über genügend Liquidität verfügt, um sowohl die 

vorrangigen Ansprüche aus Bankverbindlichkeiten als 

auch die Ansprüche der Anleger auf Zinszahlung und 

Rückzahlung zu erfüllen.  

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 

könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. Auf Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

Risiken aus gesetzgeberischen und behördlichen 

Vorgaben können sich auch aus Maßnahmen der Gesetz- 

und Verordnungsgeber auf europäischer, nationaler, 

regionaler und kommunaler Ebene auf die Markt- und 

Wettbewerbsverhältnisse negativ und somit 

entsprechend negativ auf die wirtschaftliche Situation 

der Emittentin auswirken und dazu führen, dass die 

Emittentin weniger Einnahmen als prognostiziert erzielt.  

Geänderte gesetzgeberische oder behördliche Vorgaben 

können erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

1.19  Risiken im Zusammenhang mit dem 

Steuerrecht des Anlegers 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die mit diesem 

Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen von 

künftigen Steuer-, Gesellschafts- oder anderen 

Rechtsänderungen derart betroffen sind, das auf die 

Zinszahlungen ein entsprechender Abschlag vorgenommen 

werden muss und somit die kalkuliertem Ergebnisse für die 

Anleger nicht (mehr) erzielt werden können. Ferner 

besteht das Risiko, dass der Erwerb, die Veräußerung, die 

Aufgabe oder die Rückzahlung des Anlagebetrags 

besteuert wird, was für den Anleger zusätzliche Kosten zur 

Folge hätte, da der Anleger diese Steuerlast zu tragen hat. 

Auf der Ebene der Anleger kann dies zu geringeren 

Erträgen aus den Zinszahlungen führen. Diese Kosten 

durch Steuerbelastung wären auch im Falle geringerer, 

verspäteter oder ganz entfallender Zins- und 

Rückzahlungen sowie des Totalverlusts des Anlagebetrags 

zuzüglich Agio durch den Anleger aus seinem weiteren 

Vermögen zu tragen. Die Übernahme dieser Kosten kann 

dann zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. 
 

 

1.20  Außergewöhnliche Ereignisse 
Wie bei jedem anderen Unternehmen ist bei der 

Emittentin nicht auszuschließen, dass unvorhersehbare, 

äußere Ereignisse (z.B. kriegerische 

Auseinandersetzungen, Unruhen, Naturkatastrophen, 

Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, sonstige 

Ereignisse höherer Gewalt) das Geschäft der Emittentin 

negativ beeinflussen. Solche Ereignisse können erhebliche 

negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. Auf der 

Ebene der Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten 

oder ganz entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin 

zum Teil- oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio 

führen. 
 

1.21  Reputationsrisiko 
Ein dauerhaftes Bestehen der Emittentin setzt ein hohes 

Maß an Vertrauen in die Emittentin voraus. Sollte die 

Reputation der Emittentin aufgrund negativer 

Berichterstattung - selbst wenn diese ungerechtfertigt 

wäre- Schaden nehmen, so kann dies eine nachteilige 

Auswirkung die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin haben. Auf der Ebene der 

Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten oder ganz 

entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum Teil- 

oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
 

1.22  Interessenkonflikte, 
Schlüsselpersonenrisiko 

Soweit rechtliche und personelle Verflechtungen 

zwischen einzelnen Gesellschaftern und der Emittentin 

bzw. weiteren Beteiligten und handelnden Gesellschaften 

bzw. Personen entstehen, kann es zu Interessenkonflikten 

kommen, die dazu führen können, dass von den 

betreffenden Gesellschaften und Personen 

Entscheidungen getroffen werden, die nicht im Interesse 

der Emittentin dieser Vermögensanlagen und/oder ihrer 

Anleger liegen. 

Eine solche rechtliche und personelle Verflechtung ist im 

Rahmen der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen 

Vermögensanlagen darin zu sehen, dass das Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin, Herr Johann 

Herresthal, auch gleichzeitig das Mitglied der 

Geschäftsführung der Gründungsgesellschafterin und 

Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung, der Metropol Immobilien Rhein-

MainM-Immo AG, ist. Zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung ergeben sich hieraus jedoch keine 
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Interessenkonflikte. 

Ein Interessenkonflikt kann erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin haben. Auf der Ebene der 

Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten oder ganz 

entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum Teil- 

oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

Die Emittentin ist in großem Maße auf die Leistung der 

Geschäftsführung sowie weiterer qualifizierter Mitarbeiter 

angewiesen. Der Verlust des Mitglieds der 

Geschäftsführung der Emittentin, anderer leitender 

Angestellter oder sonstiger Mitarbeiter in 

Schlüsselfunktionen könnte die Geschäftstätigkeit der 

Emittentin wesentlich negativ beeinflussen, da mit dem 

Verlust von qualifizierten Mitarbeitern der Verlust von 

Fachwissen einhergeht. Es ist nicht gewährleistet, dass es 

der Emittentin in Zukunft gelingen wird, gleichwertig 

qualifiziertes Personal zu halten bzw. neue Mitarbeiter mit 

entsprechender Qualifikation dem Bedarf entsprechend 

einzustellen bzw. fortzubilden. Sofern es der Emittentin 

nicht gelingt, gut ausgebildetes und fachlich versiertes 

Personal anzuwerben und/oder zu halten, könnte dies 

dazu führen, dass die Emittentin ihre Aufgaben aus und 

im Zusammenhang ihrem eigenen Geschäftsbetrieb 

und/oder mit den mit diesem Verkaufsprospekt 

angebotenen Vermögensanlagen schlechter erfüllt. Dies 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-

, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen.  

 

1.23 Gesamtwirtschaftliches Risiko 

Die Emittentin beabsichtigt, ihre Geschäftstätigkeit in der 
Bundesrepublik Deutschland und Österreich auszubauen. 
Dabei ist sie in vielfältiger Hinsicht von der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig.  

Änderungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
Änderungen der Entwicklung bestimmter Branchen, der 
allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und 
geschäftlichen und steuerlichen Bedingungen in Ländern 
bzw. Gebieten, in denen die Emittentin tätig ist, 
Änderungen der Gesetze bzw. der Politik in den Ländern, 
in denen die Emittentin tätig ist, Konjunktureinbrüchen, 
steigender Arbeitslosigkeit, Wettbewerb, Abwanderung 
von Unternehmen, Krieg, Terror, innere Unruhen, 
Umweltkatastrophen, Änderungen bei Währungskursen, 
Zinssätzen und Inflationsraten befinden sich jenseits der 
Kontrolle der Geschäftsleitung der Emittentin.  

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 
kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-
, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 
haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies zu 
geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 
Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 
Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

1.24  Prognoserisiken 

Dieser Verkaufsprospekt enthält zukunftsgerichtete 

Aussagen in Form von Prognosen, die mit Unsicherheiten 

verbunden sind. Diese beruhen auf den gegenwärtigen 

Einschätzungen, Annahmen, Marktbeobachtungen und 

Erwartungen der Emittentin. Es handelt sich bei dem 

Prognosen um subjektive Einschätzungen der Emittentin 

und nicht um wissenschaftlich gesicherter Annahmen und 

Vorhersagen oder feststehende Tatsachen. Die Prognosen 

können sich als unzutreffend erweisen. Erweisen sich die 

Prognosen als unzutreffend, kann dies erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Emittentin haben. Auf der Ebene der 

Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten oder ganz 

entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum Teil- 

oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

1.25 Managementrisiko/ Geschäftsführungsrisiko 
Das Ergebnis dieser Vermögensanlagen wird durch 

Expertise, Kenntnisse und Fertigkeiten der 

Geschäftsleitung der Emittentin beeinflusst. Ein 

besonderes Risiko liegt dabei darin begründet, dass die 

Geschäftsleitung die Marktsituation und zukünftige 

Entwicklungen falsch einschätzen könnte und auf 

Grundlage dieser falschen Einschätzungen 

unternehmerische Fehlentscheidungen trifft. 

Unternehmerische Fehlentscheidungen können 

erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

2. Risiken aus der Geschäfts- 
tätigkeit der Emittentin 

2.1. Risiken der Investitionen 

Die unternehmensspezifischen Investitionsrisiken der 

Emittentin ergeben sich zum einen aus den Beteiligungen 

der Emittentin an den noch zu errichtenden 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte). 

Risiken ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass trotz 

Beachtung aller relevanten Auswahlkriterien und 

Marktstrategien bzw. Marktanalysen zukünftige 

Beteiligungen an Projektgesellschaften wegen nicht 

vorhersehbarer Entwicklungen dauerhaft zu Verlusten 

führen können.  

Zum anderen ergeben sich Risiken aus der Auswahl der 

Immobilienprojekte (mittelbarer Anlageobjekte), die 

durch die Projektgesellschaften realisiert werden sollen. 

Risiken ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass trotz 

Beachtung der Anlagekriterien sich ein oder mehrere 
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mittelbare Anlageobjekte negativ entwickeln bzw. aus der 

Umsetzung Verluste entstehen. Die genannten Risiken 

können, insbesondere wenn sie innerhalb eines kurzen 

Zeitraums bei mehreren Projektgesellschaften auftreten, 

weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche 

Situation der Emittentin haben bis hin zu deren Insolvenz.  

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-

, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

2.2. Vertragserfüllungs- und Bonitätsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner der Emittentin 

sowohl auf Ebene der unmittelbaren als auch auf Ebene 

der mittelbaren Anlageobjekte aufgrund eingeschränkter 

Leistungsfähigkeit bzw. Leistungsbereitschaft ihren 

finanziellen oder sonstigen vertraglichen Verpflichtungen 

gegenüber der Emittentin nicht, nicht fristgerecht oder 

nicht vollständig nachkommen oder den mit ihr 

bestehenden Vertrag kündigen. Dies kann erhebliche 

Mehrkosten zur Erreichung des vertraglichen Ziels zur 

Folge haben. Sollte es dann notwendig sein, die 

vertraglichen Leistungen von neuen Vertragspartnern zu 

beziehen, besteht das Risiko, dass die vertraglichen 

Bedingungen schlechter sind als die mit dem 

ursprünglichen Vertragspartner vereinbarten. Sollte es 

notwendig werden, Ansprüche gegen Vertragspartner 

und/oder Versicherungen rechtlich durchzusetzen, können 

hieraus ebenfalls nicht prognostizierte Kosten entstehen, 

die vollständig oder teilweise von der Emittentin zu tragen 

sein können. Weiterhin ist denkbar, dass Mängel erst nach 

Ablauf der vereinbarten/gesetzlichen Verjährungsfrist 

erkannt werden und nicht mehr geltend gemacht werden 

können. Sind oder werden Vertragspartner insolvent, so 

besteht weiter das Risiko, dass Ansprüche der Emittentin 

gegen diesen Vertragspartner nicht oder nur teilweise 

durchsetzbar sind und/oder Leistungen nicht mehr 

abgerufen werden können. 

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-

, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

Außerdem könnten die Emittentin bzw. die 

Projektgesellschaften selbst auf Schadensersatz in Anspruch 

genommen werden, wenn sie ihre eigenen Pflichten 

gegenüber Vertragspartnern verletzen.  

Eine Inanspruchnahme der Emittentin auf Schadensersatz 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-

, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies zu 

geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- und 

Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust des 

Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

2.3. Veräußerung der Anlageobjekte  

Die Konzeption der Vermögensanlagen sieht zumindest 

teilweise eine Veräußerung der Immobilienprojekte 

(mittelbaren Anlageobjekte) durch die Emittentin vor. 

Es besteht das Risiko, dass einzelne oder mehrere 

mittelbare Anlageobjekte nicht, nicht zum 

prognostizierten Zeitpunkt und/oder zu schlechteren 

Bedingungen als prognostiziert veräußerbar sind und 

unmittelbar die jeweilige Projektgesellschaft, mittelbar 

die Emittentin geringere oder keine Einnahmen erzielt. 

Eine Veräußerung von mittelbaren Anlageobjekten ist 

mit Unsicherheiten, insbesondere bezüglich der 

zukünftigen wirtschaftlichen und rechtlichen Lage 

und/oder der Höhe des Veräußerungserlöses behaftet. 

Eine Abnahmeverpflichtung besteht weder durch die 

Emittentin noch durch Dritte. Daher können weder die 

Höhe des erzielbaren Veräußerungserlöses noch der 

Zeitpunkt des Verkaufs oder dessen Bedingungen 

vorausgesagt werden. Darüber hinaus besteht das Risiko, 

dass keine geeigneten Käufer für eines oder mehrere 

Anlageobjekte gefunden werden können. Aus diesen 

Gründen kann nicht garantiert werden, dass ein 

kalkulierter Veräußerungserlös überhaupt und/oder in 

prognostizierter Höhe auch tatsächlich erzielt wird.  

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies 

zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- 

und Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust 

des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
 

2.4. Kostenrisiko 
Aufgrund der Blind-Pool-Konzeption der 

Vermögensanlagen sowohl auf der Ebene der Emittentin 

als auch auf der Ebene der Projektgesellschaften steht 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest, 

in welche unmittelbaren und mittelbaren Anlageobjekte 

die Emittentin investieren wird bis auf die Investitionen 

in das Projekt Am Großen Berge. Es besteht 

dementsprechend das Risiko, dass mit den tatsächlichen 

unmittelbaren und mittelbaren Anlageobjekten höhere 

Kosten einhergehen und/oder andere und/oder 

zusätzliche Kostenpositionen auftreten, als die 

Emittentin hierfür prognostiziert hat. Dies kann dazu 

führen, dass die Emittentin geringere Einnahmen erzielt 

als prognostiziert. Dies kann erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin haben. Auf der Ebene der 

Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten oder ganz 
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entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum Teil- 

oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

2.5. Miet-/  Pachtausfallrisiko/ Betreiberrisiko 

Im Rahmen der mit diesem Verkaufsprospekt 

angebotenen Vermögensanlagen sollen gegebenenfalls 

ausgewählte Immobilienprojekte (mittelbare 

Anlageobjekte) im Bestand der jeweiligen 

Projektgesellschaft gehalten und durch diese 

vermietet/verpachtet bzw. betrieben werden. Damit 

geht grundsätzlich das Risiko einher, dass 

Mieter/Pächter ihren vertraglichen Verpflichtungen 

nicht nachkommen und/oder diese durch anderweitig 

vertragswidriges Verhalten die prognostizierten Erträge 

der Projektgesellschaft und damit mittelbar der 

Emittentin aus den mittelbaren und unmittelbaren 

Anlageobjekten schmälern bzw. ganz zum Ausfall 

bringen.  

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies 

zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- 

und Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust 

des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

Es kann weiter nicht ausgeschlossen werden, dass die 

jeweilige Projektgesellschaft und damit mittelbar die 

Emittentin unvorhergesehene Kosten durch 

Rechtsstreitigkeiten mit Mietern/Pächtern zu tragen 

hat, die sie nur teilweise oder gar nicht ersetzt 

bekommt. Weiter besteht das Risiko, dass Anlageobjekte 

aus rechtlichen, tatsächlichen und/oder wirtschaftlichen 

Gründen gar nicht betrieben/ vermietet/ verpachtet 

werden können.  

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies 

zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- 

und Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust 

des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

2.6. Standortrisiko 

Aufgrund der Blind-Pool-Konzeption der 

Vermögensanlagen steht zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht fest, in welche 

unmittelbaren und mittelbaren Anlageobjekte die 

Emittentin investieren wird und wo diese belegen sein 

werden bis auf die Investition in das Projekt Am Großen 

Berge. 

Trotz aller Bemühungen, entwicklungsstarke Standorte 

sowohl für die Projektgesellschaften als auch für die 

Immobilienprojekte  auszuwählen, ist nicht 

auszuschließen, dass sich ein oder mehrere Standorte 

nachteilig entwickeln, was sich insbesondere 

dahingehend auswirken kann, dass sich der Wert eines 

oder mehrerer mittelbarer und/oder unmittelbarerer 

Anlageobjekte negativ entwickelt. 

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann erhebliche negative Auswirkungen auf die 

Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Emittentin haben. Auf der Ebene der Anleger kann dies 

zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zins- 

und Rückzahlungen bis hin zum Teil- oder Totalverlust 

des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Weitere, zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung 
unbekannte Risiken 

 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich 

zusätzliche Risiken ergeben, die zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht bekannt und/oder nicht 

absehbar sind. 

Die Verwirklichung von zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung unbekannter und/oder nicht 

absehbarer Risiken kann erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin haben. Auf der Ebene der 

Anleger kann dies zu geringeren, verspäteten oder ganz 

entfallenden Zins- und Rückzahlungen bis hin zum Teil- 

oder Totalverlust des Anlagebetrags inkl. Agio führen. 

 

4. Abschließender Hinweis 
 

Die Emittentin und Anbieterin der Vermögensanlagen hat 

die in diesem Kapitel dargestellten wesentlichen 

rechtlichen und tatsächlichen Risiken der 

Vermögensanlagen nach bestem Wissen und Gewissen 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung zutreffend und 

vollständig aufgeführt. 

Weitere wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken 

im Zusammenhang mit den angebotenen 

Vermögensanlagen, die über die in diesem Kapitel 

dargestellten Risiken hinausgehen, sind der Emittentin 

und Anbieterin dieser Vermögensanlagen nicht bekannt. 
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VIII. ANGABEN ÜBER DIE VERMÖGENSANLAGEN 
 

 

 
1. Art, Anzahl und Gesamtbetrag 

der angebotenen 
Vermögensanlagen 

Mit diesem Verkaufsprospekt werden Vermögensanlagen in 

Form von qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen 

mit den Emissionsbezeichnungen "Metro Zins рάΣ αaŜǘǊƻ 

½ƛƴǎ млά ǳƴŘ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά ȊǳƳ 9ǊǿŜǊō ŀƴƎŜōƻǘŜƴΦ 

Jedes qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen 

beinhaltet die gleichen Rechte und Pflichten der Anleger 

sowie die gleichen Rechte und Pflichten gegenüber den 

Anlegern. Die Vermögensanlagen der Anleger erfolgen 

unmittelbar und nicht über einen Treuhänder. 

 
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen 

beträgt 10.000.000 EUR. Bei einem Mindestanlagebetrag 

i.H.v. 5.000,00 EUR werden max. 2.000 qualifizierte 

unbesicherte Nachrangdarlehen angeboten.  

Zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung haben 40 Anleger die 

Vermögensanlagen gezeichnet. Der Platzierungsstand zum 

29.08.2017 beträgt 730.500,00 Euro. Zum Zeitpunkt der 

Nachtragsaufstellung können Nachrangdarlehen in Höhe von 

9.269.500,00 Euro gezeichnet werden. Aufgrund der 

Mindestzeichnungssumme von 5.000 Euro können maximal 1.853 

Nachrangdarlehen gezeichnet werden. 

Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Anlagebetrag 

des Anlegers zzgl. eines Agios in Höhe von 7 % bezogen auf 

den Anlagebetrag. Bei Erbringung des 

Mindestanlagebetrags beträgt der Erwerbspreis 5000,00 

EUR zzgl. 7 % Agio, also 5.350,00 EUR. Höhere Beträge 

müssen Rest frei durch 500 teilbar sein. Der 

Höchstanlagebetrag beträgt 1.500.000,00 EUR.  
 

2. Hauptmerkmale der 
qualifizierten unbesicherten 
Nachrangdarlehen der Anleger/ 
abweichende Rechte der 
Gesellschafter der Emittentin 
zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich 

um qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen. Die 

Anleger erwerben keine Gesellschaftsanteile und werden 

somit nicht Gesellschafter (GmbH-Gesellschafter) der 

Emittentin. Aufgrund dessen haben sie ganz andere Rechte 

und Pflichten als die Gesellschafter zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung. Die Rechte und Pflichten der 

zukünftigen Anleger werden in den folgenden Abschnitten 

όαwŜŎƘǘŜ ŘŜǊ !ƴƭŜƎŜǊά und αPflichten der !ƴƭŜƎŜǊάύ und die 

Rechte und Pflichten der Gesellschafter zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung werden in dem YŀǇƛǘŜƭ α·LLΦ 5ŀǎ YŀǇƛǘal 

ŘŜǊ 9ƳƛǘǘŜƴǘƛƴ κ IŀǳǇǘƳŜǊƪƳŀƭŜ ŘŜǊ !ƴǘŜƛƭŜάΣ Seite 59-

6047-48, dargestellt. 
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Rechte der Anleger 

ω Zinsrecht (§ 5 Vertrag über qualifizierte 

unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Rückzahlungsanspruch (§ 4 Vertrag über 

qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (§ 8 (3) 

Vertrag über qualifizierte unbesicherte 
Nachrangdarlehen) 

ω Recht auf Übertragung (§ 10 Vertrag über 

qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Auskunftsrecht über eigene Daten im 

Darlehensregister (§ 2 (2) Vertrag über qualifizierte 

unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Verzinsung des Anlagebetrags nach § 288 BGB im 

Falle der Stundung (§ 7 (4) Vertrag über qualifizierte 

unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Erstattung des Anlagebetrags einschließlich Agio im 

Falle der Ablehnung der Zeichnung (§ 3 Vertrag über 

qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen) 

 

Pflichten der Anleger 

ω Erbringung des gezeichneten Anlagebetrags zzgl. 7 
% Agio (§ 3 (2) Vertrag über qualifizierte 
unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Mitteilungspflicht der Stammdaten sowie 
Änderungen der Stammdaten (§ 1 (4) Vertrag über 
qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Einhaltung der Laufzeit der gewählten 
Vermögenanlage ( § 4 Vertrag über qualifizierte 
unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Rückgewähr von Leistungen, die trotz Eintritt der 
Nachrangigkeit erlangt wurden (§ 6 (4) Vertrag über 
qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Stundung aller Forderungen gegenüber der 
Nachrangdarlehensnehmerin (Emittentin) (§ 7 
Vertrag über qualifizierte unbesicherte 
Nachrangdarlehen) 

ω Einholung der Zustimmung der Emittentin bei 
Übertragung der Vermögensanlagen ( § 10 Vertrag 
über qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Pflicht zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder 
sonstigen Gebühren, soweit die Emittentin nicht 
gesetzlich zum Abzug und/oder zum Einbehalt von 
Steuern, Abgaben oder sonstigen Gebühren 
verpflichtet ist (§ 11 Vertrag über qualifizierte 
unbesicherte Nachrangdarlehen) 

ω Anerkennung der Bestimmungen des Vertrags 
über qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen) 
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Der Vertrag über qualifizierte unbesicherte 

bŀŎƘǊŀƴƎŘŀǊƭŜƘŜƴ ƛǎǘ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ ŀōƎŜŘǊǳŎƪǘ ǳƴǘŜǊ α··±I. 

Vertrag über qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen 

ς Metro Zins 5, Metro Zins 10, Metro Return 12άΣ Seite 

109-11276-79. Der Anleger ist nach Zeichnung einer der 

Vermögensanlagen und Annahme der 

Zeichnungserklärung durch die Geschäftsführung der 

Emittentin verpflichtet, den gezeichneten Anlagebetrag 

zzgl. eines Agios in Höhe von 7 % bezogen auf den 

Anlagebetrag an die Emittentin zu zahlen. 

Dabei hat der Anleger die Wahl zwischen den nachfolgend 
beschriebenen Vermögensanlagen. 
 

3. Detaillierte Darstellung der 
qualifizierten unbesicherten 
Nachrangdarlehen der Anleger 

 

3.1. ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά 

Lƴ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά ǎǘŜƭƭǘ ŘŜǊ !ƴƭŜƎŜǊ 

der Emittentin den vereinbarten Anlagebetrag für 60 

Monate zur Verfügung und erhält eine Verzinsung in Höhe 

von 5,1 % p.a., die ς vorbehaltlich des Eintritts der 

Nachrangigkeit ς bedingungsgemäß monatlich beginnend 

ab dem auf den Gewährungszeitpunkt folgenden 

Monatsersten ausgezahlt wird. Die Laufzeit der 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά ŜƴŘŜǘΣ ƻƘƴŜ Řŀǎǎ Ŝǎ 

einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des 60. Monats. Die 

Rückzahlung des Anlagebetrags wird ς vorbehaltlich des 

Eintritts der Nachrangigkeit ς zum Ende des 60. Monats 

fällig. Die Rückzahlung erfolgt innerhalb von zehn 

Bankarbeitstagen. Die Emittentin erhebt ein Agio i.H.v. 7 % 

bezogen auf den Anlagebetrag.  

 

3.2. ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά 

Lƴ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά ǎǘŜƭƭǘ ŘŜǊ !ƴƭŜƎŜǊ 

der Emittentin den vereinbarten Anlagebetrag für 120 

Monate zur Verfügung und erhält eine Verzinsung in Höhe 

von 6,25 % p.a., die ς vorbehaltlich des Eintritts der 

Nachrangigkeit ς bedingungsgemäß monatlich beginnend 

ab dem auf den Gewährungszeitpunkt folgenden 

Monatsersten ausgezahlt wird. Die Laufzeit der 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά ŜƴŘŜǘΣ ƻƘƴŜ Řŀǎǎ Ŝǎ 

einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des 120. Monats. Die 

Rückzahlung des Anlagebetrags wird ς vorbehaltlich des 

Eintritts der Nachrangigkeit ς zum Ende des 120. Monats 

fällig. Die Rückzahlung erfolgt innerhalb von zehn 

Bankarbeitstagen. Die Emittentin erhebt ein Agio i.H.v. 7 % 

bezogen auf den AnlagebetragΧΦ 

 
3.3. ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά 

Lƴ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά ǎǘŜƭƭǘ ŘŜǊ 

Anleger der Emittentin den vereinbarten Anlagebetrag für 

144 Monate zur Verfügung und erhält eine Verzinsung von 

6,46 % p.a., die ς vorbehaltlich des Eintritts der 

Nachrangigkeit ς bedingungsgemäß monatlich beginnend ab 

dem auf den Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsersten 

ausgezahlt wird. Die Laufzeit der Vermögensanlage 

αaŜǘǊƻǾŜǘŜǊŀƴ мнά ŜƴŘŜǘΣ ƻƘƴŜ Řŀǎǎ Ŝǎ ŜƛƴŜǊ YǸƴŘƛƎǳƴƎ 

bedarf, mit Ablauf des 144. Monats. Die Rückzahlung des 

Anlagebetrags erfolgt ς vorbehaltlich des Eintritts der 

Nachrangigkeit ς beginnend ab dem auf den 

Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsersten in 144 

Raten. Mit der Zahlung der 144. Rate hat die Emittentin die 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen vollständig 

getilgt. Die Emittentin erhebt ein Agio i.H.v. 7 % bezogen auf 

den Anlagebetrag.  
 

 

3.4. Laufzeit und Ordentliche Kündigung 

Die Laufzeit der Vermögensanlagen beginnt jeweils mit dem 

individuellen Gewährungszeitpunkt (Gutschrift des 

Anlagebetrags inkl. Agio auf dem Zeichnungskonto der 

Emittentin) und endet automatisch, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf, bei der VermöƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά 

nach Ablauf des 60. Monats, bei der Vermögensanlage 

αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǎ мнлΦ aƻƴŀǘǎ ǳƴŘ ōŜƛ ŘŜǊ 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǎ мппΦ 

Monats. Eine ordentliche Kündigung durch den Anleger ist 

ausgeschlossen. Die Emittentin ist berechtigt, die 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen ganz oder 

teilweise individuell für jeden Anleger mit einer Frist von 6 

Monaten zum Jahresende vorzeitig zu kündigen, frühestens 

jedoch unter Einhaltung einer individuellen 

Mindesthaltedauer eines jeden Anlegers von 24 Monaten 

ab dem individuellen Gewährungszeitpunkt. Die ordentliche 

Kündigung hat schriftlich (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) zu 

erfolgen. 
 

3.5. Außerordentliche Kündigung 

Der Anleger ist berechtigt, die qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen außerordentlich zu kündigen und 

dessen Rückzahlung zum valutierenden 

Nachrangdarlehensbetrag (Anlagebetrag) zuzüglich 

etwaiger bis zum Tage der Rückzahlung (ausschließlich) 

aufgelaufene Zinsen zu verlangen, wenn ein wichtiger 

Grund vorliegt. 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
 

ω die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt 

gibt oder 

ω ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin 

eröffnet und nicht innerhalb von 60 Tagen nach der 

Eröffnung aufgehoben bzw. ausgesetzt wird oder durch 

die Emittentin beantragt oder die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder 

ω die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies 

geschieht im Zusammenhang mit 

gesellschaftsrechtlichen 
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Maßnahmen (Beispiel einer Verschmelzung oder einer 

anderen Form des Zusammenschlusses mit einer 

anderen Gesellschaft), sofern diese andere Gesellschaft 

alle Verpflichtungen übernimmt, die die Emittentin im 

Zusammenhang mit diesen qualifizierten 

unbesicherten Nachrangdarlehen eingegangen ist. 

 

Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor 

Ausübung des Rechts geheilt wurde. 

Die außerordentliche Kündigung hat schriftlich (z.B. per 

Brief, Fax oder E-Mail) zu erfolgen. Der Anleger hat gegen 

die Emittentin einen Anspruch auf Rückzahlung des 

Anlagebetrags. Die Rückzahlung der wirksam gekündigten 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen erfolgt 

grundsätzlich innerhalb von zehn Bankarbeitstagen nach 

Wirksamkeit der Kündigung. Die Fälligkeit der Ansprüche 

aus den qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen 

insbesondere auf Zahlung der Zinsen sowie Rückzahlung 

des valutierenden Anlagebetrags steht unter dem 

Vorbehalt, dass bei der Emittentin ein 

Insolvenzeröffnungsgrund nicht herbeigeführt wird. Kann 

aufgrund des Zahlungsvorbehalts die Rückzahlung des 

Kapitals nicht zum ursprünglichen Fälligkeits- tag erfolgen, 

ist sie unter der Voraussetzung, dass bei der Emittentin 

ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht herbeigeführt wird, 

drei Monate nach dem ursprünglichen Fälligkeitstag 

vorzunehmen. Das Rückzahlungsverlangen der Anleger 

unterliegt der gesonderten Stundungsvereinbarung sowie 

dem qualifizierten Nachrang.  

 

3.6. Ausgabeaufschlag 

Die Emittentin erhebt ein Agio i.H.v. 7 % bezogen auf den 

gewählten Anlagebetrag. Das Agio ist zu Beginn der Laufzeit 

vollständig zu entrichten. Es werden dem Anleger von der 

Emittentin darüber hinaus keine sonstigen Gebühren 

berechnet. Eine Rückerstattung des Agios erfolgt 

ausschließlich im Falle des wirksamen Widerrufs der 

Vertragserklärung durch den Anleger oder im Falle der 

Zurückweisung der Zeichnung durch die Emittentin. In allen 

übrigen Fällen ist die Erstattung des Agios ausgeschlossen. 

 

3.7. Keine Mitsprache-, Kontroll- und 

Geschäftsführungsbefugnisse 

Die Anleger werden nicht Gesellschafter der Emittentin und 

erwerben auch keine Gesellschaftsrechte, insbesondere 

keine Mitsprache-, Kontroll- und 

Geschäftsführungsbefugnisse. Die Anleger werden 

ausschließlich Nachrangdarlehensgeber und unterliegen im 

Rahmen des Nachrangdarlehensvertrages dem qualifizierten 

Nachrang. 

 

3.8. Qualifizierter Nachrang 

Sämtliche Ansprüche der Anleger auf Zahlung von Zins und 

Tilgung unterliegen dem qualifizierten Nachrang. 

Die Zahlung der Zinsen und im Falle der Fälligkeit die 

Rückzahlung des jeweiligen Anlagebetrags sind solange und 

soweit ausgeschlossen, wie zum Zeitpunkt der Fälligkeit 

diese Beträge im Falle der Auflösung der Emittentin die 

Ansprüche der nicht nachrangigen Gläubiger aus dem 

Vermögen der Emittentin noch nicht erfüllt sind oder die 

Insolvenz der Emittentin durch die Erfüllung der Ansprüche 

der Anleger herbeigeführt wird oder wenn entweder die 

Verbindlichkeiten aus den nach diesen Vertragsbedingungen 

gewährten qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen 

eine rechtliche Überschuldung oder die Leistung auf diese 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen eine 

rechtliche Zahlungsunfähigkeit der Emittentin auslösen. 

Die Zahlung von Zins und Tilgung (Rückzahlung) dürfen im 

Fall der Insolvenz der Emittentin nur nach Befriedigung 

sämtlicher übriger Gläubiger und nur aus 

Jahresüberschüssen, Liquidationsüberschüssen und 

sonstigem freien Vermögen der Emittentin geleistet 

werden. 

Der qualifizierte Nachrang schließt die Aufrechnung sowohl 

mit Forderungen der Emittentin gegen Forderungen des 

Anlegers als auch mit Forderungen des Anlegers gegen 

Forderungen der Emittentin aus. 

Erhält der Anleger trotz qualifizierter Nachrangigkeit, auch 

im Wege der Aufrechnung, Zinszahlungen und/ oder eine 

vollständige oder teilweise Rückzahlung des Anlagebetrags, 

hat er diese ungeachtet anderer Vereinbarungen der 

Emittentin zurück zu gewähren. 

Im Liquidations- oder Insolvenzfall der Emittentin 

(einschließlich der Abweisung der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens mangels Masse) erfolgt die Auszahlung 

von Zinsen und/oder die Rückzahlung des Anlagebetrags 

erst nach Befriedigung aller vorrangigen Gläubiger der 

Emittentin und Ablösung aller anderen Fremdmittel. Der 

Anleger tritt insoweit hinter alle gegenwärtigen und 

zukünftigen Forderungen aller anderen, also auch der 

nachrangigen Insolvenzgläubiger im Sinne des §§ 39 Abs. 1 

und 2 InsO der Emittentin zurück. 

Sämtliche Anleger, die nach den Bestimmungen dieses 

Vertrages der Emittentin ein qualifiziertes unbesichertes 

Nachrangdarlehen gewährten, sind im Verhältnis 

untereinander gleichrangig. 

Die Emittentin stellt weder eine vertragliche noch sonstige 

Sicherheit selbst oder durch Dritte für die Sicherung der 

Verbindlichkeiten aus den aufgrund dieses Vertrages 

aufgenommenen qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen. 

Im Falle der Liquidation der Emittentin sind die Anleger 

nicht an einem eventuellen Liquidationserlös beteiligt. 
 

3.9. Stundungsabrede 

Der Anleger hat eine Stundung seiner Forderungen auf 

Zahlung von Zinsen und Rückzahlung des Anlagebetrags für 
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den Fall der Insolvenz oder einer rechtlichen Überschuldung 

oder einer rechtlichen Zahlungsunfähigkeit der Emittentin 

vereinbart. Für den Fall einer möglichen Insolvenz oder 

einer rechtlichen Überschuldung oder rechtlichen oder 

tatsächlichen Zahlungsunfähigkeit der Emittentin 

vereinbaren Anleger  und Emittentin, dass alle Forderungen 

des Anlegers aus dem Nachrangdarlehensvertrag gegen die 

Emittentin solange und soweit gestundet sind, bis die 

rechtliche Überschuldung oder die rechtliche oder 

tatsächliche Zahlungsunfähigkeit der Emittentin nicht mehr 

besteht. 

Im Falle der Stundung sind die qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen nach § 288 BGB zu verzinsen. 
 

3.10. Rangstellung und Liquidationserlös 

Die Ansprüche der Anleger auf Zinszahlungen und 

Rückzahlung des jeweiligen Anlagebetrags begründen 

unmittelbare, nachrangige und nicht dinglich besicherte 

schuldrechtliche Forderungen gegen der Emittentin, die 

untereinander und mit allen anderen nachrangigen und nicht 

dinglich besicherten Verpflichtungen der Emittentin im 

gleichen Rang stehen. Die Anleger haben keine Rechte an 

den Vermögensgegenständen und Rechten der Emittentin 

und sind auch nicht am Liquidationserlös der Emittentin 

beteiligt. 

 

3.11. Übertragbarkeit 

Die qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen sind im 

Wege der Abtretung jederzeit mit Zustimmung der Emittentin 

frei übertragbar. Die Übertragung erfolgt im Wege der 

Abtretung. Verstirbt ein Anleger, so gehen die 

Vermögensanlagen ohne weitere Rechtshandlungen auf den 

oder die Erben oder den oder die Vermächtnisnehmer über. 

Die freie Handelbarkeit ist wie folgt eingeschränkt: 
Die Handelbarkeit über einen organisierten Markt 

(Zweitmarkt) ist insoweit eingeschränkt, als es zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung keinen Zweitmarkt für derartige 

Vermögensanlagen gibt und die Zustimmung der Emittentin 

erforderlich ist. 

 

3.12. Mitwirkungsrechte und Pflichten 

Die Vertretung der Emittentin obliegt ausschließlich der 

Geschäftsführung der Emittentin. Dem Anleger werden keine 

gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte, die zur 

Teilnahme an der Gesellschafterversammlung oder zur 

Ausübung eines Stimm- rechts berechtigen, gewährt. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist der 

Anleger  verpflichtet, Änderungen seiner Stammdaten der 

Emittentin unverzüglich anzuzeigen. Die Emittentin ist 

berechtigt, mit befreiender Wirkung an die im 

Darlehensregister eingetragenen Anleger, insbesondere an 

die dort zuletzt hinterlegte Bankverbindung zu leisten. 

 

3.13. Haftung des Anlegers und Nachschusspflicht 

Die Haftung des Anlegers ist ausgeschlossen. Eine 

Nachschusspflicht ist ebenfalls ausgeschlossen. 

 

3.14. Zeichnungsfrist, Schließungs- und   
Kürzungsmöglichkeiten 

Das öffentliche Angebot der qualifizierten unbesicherten 
Nachrangdarlehen beginnt gemäß § 9 Abs. 1 VermAnlG 
einen Tag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes 
und endet spätestens 12 Monate nach Billigung des 
Verkaufsprospektes.  

Die Emittentin ist durch Beschluss der Geschäftsführung 
ohne Angabe von Gründen und ohne Zustimmung der 
Anleger berechtigt, die Zeichnung vorzeitig zu schließen, 
insbesondere im Falle der Vollplatzierung. 
Sollte im Falle der vorzeitigen Schließung der 
Vermögensanlagen der Gesamtbetrag des 
einzuwerbenden Nachrangdarlehenskapitals nicht erreicht 
werden, so ist die Emittentin berechtigt, mit dem bis zum 
Zeit- punkt der Schließung eingeworbenen Kapital weiter 
tätig zu sein. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit und 
ohne Angaben von Gründen, Zeichnungen, Anteile oder 
Beteiligungen zu kürzen. 
Darüber hinaus bestehen keine Möglichkeiten, die 
Zeichnung vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, Anteile 
oder Beteiligungen zu kürzen. 
Im Fall der Kürzung oder Zurückweisung von Zeichnungen 
wird der zu viel gezahlte Anlagebetrag einschließlich Agio 
unverzüglich durch Überweisung auf das von dem Anleger 
im Zeichnungsantrag benannte Konto erstattet. 

 

3.15. Keine Mittelverwendungskontrolle, kein 
Treuhänder  

Einen Treuhänder oder Einen 

Mittelverwendungskontrolleur gibt es nicht. 

Dementsprechend wurde ein Treuhand- bzw. 

Mittelverwendungskontrollvertrag nicht abgeschlossen. Χ 
 

 

4.Ausgabebedingungen und 
Zeichnung 

4.1. Zeichnung 

Mittels Zeichnung des entsprechenden vollständig 

ausgefüllten sowie eigenhändig unterschriebenen 

Zeichnungsantrags und Annahme durch die Emittentin 

kommt der qualifizierte unbesicherte 

Nachrangdarlehensvertrag zu Stande. Der Anlagebetrag ist 

binnen 5 Bankarbeitstagen nach Annahme des 

Zeichnungsantrags des Anlegers durch die Emittentin auf das 

im Zeichnungsantrag angegebene Konto der Emittentin 

(siehe "4.7 Zeichnungskonto der Emittentά, Seite 4638) 

einzubezahlen. Unter dem Verwendungszweck ist der "Vor- 

und Zuname" sowie "Antrag auf ein qualifiziertes 

Nachrangdarlehen vom (Datum)" einzutragen. 

Das Angebot zur Zeichnung von qualifizierten unbesicherten 
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Nachrangdarlehen wird ausschließlich von freien 

Anlagevermittlern vertrieben. Der Anleger erhält umgehend 

nach Eingang des unterzeichneten Zeichnungsantrags und 

fristgerechtem Eingang des Anlegebetrags inkl. Agio bei der 

Emittentin den von der Emittentin gegengezeichneten 

Zeichnungsantrag zugesendet. Der Mindestanlagebetrag 

beträgt 5.000,00 EUR, der Höchstanlagebetrag beträgt 

1.500.000,00 EUR; die Summenangabe gilt für jeweils einen 

Zeichnungsantrag. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 

500 teilbar sein.  

Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb von Anteilen 

gerichtete Willenserklärungen des Publikums 

entgegennimmt ist die Emittentin: 

 

Metropol ImmobilienM-Immo-

Objekt  G mbH, Geschäftsanschrift:  

Willy-Brand-Allee 6, 65197 Wiesbaden 

 

4.2. Darlehensregister 

Die  Emittentin nimmt bei einer Vielzahl von Anlegern 

qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen zu in diesem 

Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen auf. 

Die Emittentin ist verpflichtet, ein Darlehensregister zu 

führen (einschließlich etwaiger Aktualisierungen), in dem 

jeder Anleger alle zur Vertragsabwicklung zwischen ihr und 

dem Nachrangdarlehensgeber notwendigen Informationen 

zu erfassen sind. 

Dies sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung folgende 

Angaben: Vorname, Name, Geburtsort, Geburtsdatum, 

Staatsangehörigkeit, Beruf, Familienstand, 

Straße/Hausnummer, Postleitzahl/ Ort, Land, Telefon, Fax, E-

Mail, Kontoinhaber, IBAN/BIC, Angaben zur 

Kirchensteuerpflicht (Stammdaten). 

Die Aufzählung dieser Daten ist nicht abschließend. Die 

Emittentin kann jederzeit, soweit zur ordnungsgemäßen 

Vertragserfüllung notwendige oder durch Gesetze oder 

sonstige rechtliche Vorgaben vorgeschriebene, weitere 

Daten erheben. Vorstehend genannte Daten werden bereits 

mit dem Zeichnungsantrag erfasst und müssen 

notwendigerweise bei der Emittentin aktuell vorliegen, damit 

diese in der Lage ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen 

ordnungsgemäß zu erfüllen. Daher müssen Anleger die 

Änderungen in solchen Angaben von sich aus der Emittentin 

schriftlich mitteilen. Die Emittentin leistet Zinszahlungen und 

die Rückzahlung des jeweiligen Anlagebetrags des Anlegers 

mit schuldbefreiender Wirkung nur und ausschließlich an den 

jeweils zuletzt im Darlehensregister eingetragenen Anleger 

unbar auf die angegebene Bankverbindung. Dies ist auch im 

Falle der Abtretung zu beachten. Jeder Anleger kann 

jederzeit schriftlich über die von ihm im Darlehensregister 

erfassten Angaben Auskunft verlangen. Ein Einsichts- oder 

Auskunftsrecht des Anlegers oder eines durch den Anleger  

 

beauftragten Dritten bezüglich im Anlegerregister erfasster 

Daten besteht nicht. 

 

4.3. Gewährungszeitpunkt 

Das qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen gilt am Tag 

der Gutschrift des Anlagebetrags inkl. Agio auf dem 

Zeichnungskonto der Emittentin als gewährt. 

(Gewährungszeitpunkt). Der individuelle 

Gewährungszeitpunkt ist auch der Beginn der Laufzeit der 

jeweiligen Vermögensanlage. 

 

4.4. Währung 

Sämtliche Zahlungen werden in Euro geleistet. 

 
4.5. Erwerbspreis 

Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Anlagebetrag 

des Anlegers zuzüglich eines Agios in Höhe von 7 % bezogen 

auf den Anlagebetrag. Der Mindestanlagebetrag beträgt 

5.000,00 EUR. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 500 

teilbar sein. Bei Erbringung des Mindestanlagebetrags 

beträgt der Erwerbspreis 5.000,00 EUR zzgl. 7 % Agio, also 

5.350,00 EUR. Der Höchstanlagebetrag beträgt 

1.500.000,00 EUR. 

 

4.6. Zahlstelle 

Zahlstelle ist die Stelle, an denen der Verkaufsprospekt, das 

Vermögensanlagen-Informationsblatt, der letzte 

veröffentlichte Jahresabschluss und der Lagebericht zur 

kostenlosen Ausgabe bereitgehalten werden sowie die Stelle 

die bestimmungsgemäß Zahlungen an die Anleger ausführt. 

Im vorliegenden Fall ist dies jeweils: 

Metropol Immobilien GmbHM-

Immo-Objekt GmbH, 

Geschäftsanschrift: 

Willy-Brand-Allee 6, 65197 Wiesbaden 
 

4.7. Zeichnungskonto der Emittentin 

Das Zeichnungskonto der Emittentin 
lautet: Kontoinhaber: Metropol 
Immobilien GmbHM-Immo-Objekt  GmbH 

IBAN:                   DE16500930000022146203  
BIC: GENODE51RUS 

Bank: Rüsselsheimer Volksbank eG 

Verwendungs- 

Zweck:  "Vor- und Zuname" 
sowie "Antrag auf ein qualifiziertes 
Nachrangdarlehen vom (Datum)" 
Über das auf die Emittentin lautende Zeichnungskonto ist 
aus- schließlich die Emittentin verfügungsberechtigt. 
 

Der Anlagebetrag zzgl. 7 % Agio ist binnen 5 
Bankarbeitstagen nach Annahme des Zeichnungsantrags des 
Anlegers durch die Emittentin auf das im Zeichnungsantrag 
angegebene Konto der Emittentin einzubezahlen. 
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4.8. Staaten, in denen die Vermögensanlagen 

angeboten werden 

Das Angebot findet ausschließlich in Deutschland statt. 

 
4.9. Angesprochene Anlegerkreise 

Das Angebot zum Abschluss von qualifizierten 

unbesicherten Nachrangdarlehen richtet sich an jeden 

interessierten Anleger. Die qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen können sowohl von Privatpersonen als 

auch von Unternehmen oder sonstigen 

Personenvereinigungen gezeichnet werden. Das Angebot 

zum Abschluss der qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen erfolgt ausschließlich  in der 

Bundesrepublik Deutschland. 

Die Verbreitung dieses Verkaufsprospekts und das Angebot 

der in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen können 

unter bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. 

Personen, die in den Besitz dieses Verkaufsprospekts 

gelangen, müssen diese Beschränkungen berücksichtigen. 

Die Emittentin wird bei Veröffentlichung dieses 

Verkaufsprospekts keine Maßnahmen ergriffen haben, die 

ein öffentliches Angebot der qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen zulässig machen würde, soweit Länder 

betroffen sind, in denen das öffentliche Angebot von 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen rechtlichen 

Beschränkungen unterliegt. 

 

5.Schlussbestimmungen 

5.1. Für die Emittentin maßgebliche  Rechtsordnung 

Die Emittentin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) und unterliegt der Rechtsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Bedingungen der 
qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen, sowie alle 
sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen 
sich ausschließlich nach dem Recht der    Bundesrepublik 
Deutschland.  

 

5.2. Erfüllungsort,  Gerichtsstand 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten, die sich aus den in diesen Bedingungen der 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen geregelten 

Rechtsverhältnissen ergeben, ist Wiesbaden, soweit nicht 

zwingende gesetzliche Vorschriften etwas Anderes 

bestimmen. 

 

5.3. Vertragssprache 

Diese Bedingungen über die qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen sind in deutscher Sprache abgefasst. 

Nur dieser deutsche Text ist verbindlich und maßgeblich. 
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IX. VERZINSUNG UND RÜCKZAHLUNG  
  

 

 

1. Verzinsung 
Das vom Anleger gewährte qualifizierte unbesicherte 

Nachrangdarlehen wird ab dem Gewährungszeitpunkt 

vorbehaltlich des Eintritts der Nachrangigkeit wie folgt 

verzinst: 

 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά 

Lƴ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά ǎǘŜƭƭǘ ŘŜǊ !ƴƭŜƎŜǊ ŘŜǊ 

Emittentin den gewählten Anlagebetrag für 60 Monate zur 

Verfügung und erhält eine Verzinsung in Höhe von 5,1 % p.a., 

die ς vorbehaltlich des Eintritts der Nachrangigkeit ς 

bedingungsgemäß monatlich beginnend ab dem auf den 

Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsersten ausgezahlt 

wird. 

 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά 

In der Vermögensanlage αMetro Zins млά stellt der Anleger 

der Emittentin den gewählten Anlagebetrag für 120 Monate 

zur Verfügung und erhält eine Verzinsung in Höhe von 6,25 % 

p.a., die ς vorbehaltlich des Eintritts der Nachrangigkeit ς 

bedingungsgemäß monatlich beginnend ab dem auf den 

Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsersten ausgezahlt 

wird. 

 

Vermögensanlage αaŜǘǊƻ Return мнά 

Lƴ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά ǎǘŜƭƭǘ ŘŜǊ !ƴƭŜƎŜǊ 

der Emittentin den gewählten Anlagebetrag für 144 Monate 

zur Verfügung und erhält von der Emittentin eine Verzinsung 

von 6,46 % p.a., die 

vorbehaltlich des Eintritts der Nachrangigkeit ς 

bedingungsgemäß monatlich beginnend ab dem auf den 

Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsersten ausgezahlt 

wird. 

 

Die Auszahlung der Verzinsung erfolgt ς vorbehaltlich des 

Eintritts der Nachrangigkeit ς auf das vom Anleger auf dem 

Zeichnungsantrag angegebene Konto. Sollte sich die 

Kontoverbindung des Anlegers ändern, ist dieser verpflichtet, 

der Emittentin die neue Bankverbindung unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. Die Emittentin ist berechtigt, mit 

schuldbefreiender Wirkung auf das der Emittentin zuletzt 

bekannte Konto des Anlegers zu leisten.  

Die Zinsen werden taggenau nach der Methode act/act 

berechnet. Die taggenaue Zinsmethode sieht vor, dass sowohl 

die Anzahl der Zinstage also auch die Länge des Basisjahres 

immer kalendergenau bestimmt wird.  

 
 
 

 

 

 
 

2. Rückzahlung 

Das vom Anleger gewährte qualifizierte unbesicherte 

Nachrangdarlehen wird vorbehaltlich des Eintritts der 

Nachrangigkeit wie folgt zurückbezahlt: 

 

VeǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά 

Die Rückzahlung des Anlagebetrags wird, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf ς vorbehaltlich des Eintritts der 

Nachrangigkeit ς mit Ablauf des 60. Monats fällig. Die 

Rückzahlung erfolgt innerhalb von zehn Bankarbeitstagen. 

 

 
 
 

VŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά 

Die Rückzahlung des Anlagebetrags wird, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf ς vorbehaltlich des Eintritts der 

Nachrangigkeit ς mit Ablauf des 120. Monats fällig. Die 

Rückzahlung erfolgt innerhalb von zehn Bankarbeitstagen. 

 
 
 
 

Vermögensanlage αaŜǘǊƻ Return мнά 

Die Rückzahlung des Anlagebetrags erfolgt, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf ς vorbehaltlich des Eintritts der 

Nachrangigkeit ς beginnend ab dem auf den 

Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsersten in 144 Raten. 

Mit der Zahlung der 144. Rate hat die Emittentin den 

Anlagebetrag vollständig zurückbezahlt . 
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Laufzeit  

Die Laufzeit der Vermögensanlagen beginnt mit dem 

individuellen Gewährungszeitpunkt (Gutschrift des 

Anlagebetrags inkl. Agio des Anlegers auf dem 

Zeichnungskonto der Emittentin).  

 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά 

Iƴ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά ōŜǘǊŅƎǘ ŘƛŜ [ŀǳŦȊŜƛǘ 
60 Monate. 

 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά 

Lƴ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά ōŜǘǊŅƎǘ ŘƛŜ [ŀǳŦȊŜƛǘ 
120 Monate. 

 

Vermögensanlage αaŜǘǊƻ Return мнά 

Lƴ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά ōŜǘǊŅƎǘ ŘƛŜ 
Laufzeit 144 Monate. 

 

Laufzeitende  

Die Laufzeit endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung 
ōŜŘŀǊŦΣ ōŜƛ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рά ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ 
des 60. Monats, bei der VermögensanƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά 
nach Ablauf des 120. Monats und bei der Vermögensanlage 
αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǎ мппΦ aƻƴŀǘǎΦ 

Aufgrund der vorbezeichneten Laufzeiten der 
Vermögensanlagen haben alle qualifizierten unbesicherten 
Nachrangdarlehen für jeden Anleger jeweils die 
Mindestlaufzeit gem. § 5 a Vermögensanlagengesetz von 
mindestens 24 Monaten ab dem individuellen 
Gewährungszeitpunkt eines jeden Anlegers. 

 

Kündigungsrecht der Emittentin 

Die Emittentin ist berechtigt, die qualifizierten unbesicherten 
Nachrangdarlehen jederzeit und ohne Angabe von Gründen 

ganz oder teilweise individuell für jeden Anleger mit einer 
Frist von 6 Monaten zum Jahresende vorzeitig ordentlich zu 
kündigen, frühestens jedoch unter Einhaltung einer 
individuellen Mindesthaltedauer eines jeden Anlegers von 24 
Monaten ab dem individuellen Gewährungszeitpunkt. 

Eine ordentliche Kündigung durch den Anleger ist 
ausgeschlossen. Hiervon unberührt bleibt das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung. 

 
Anlegergruppe, auf die die Vermögensanlagen abzielen 

Das Angebot richtet sich ausschließlich an im Inland ansässige, 
unbeschränkt steuerpflichtige Personen aus der 
Bundesrepublik Deutschland, die ihr Kapital mittel- bzw. 
langfristig anlegen möchten und dabei unter Hinnahme 
unternehmerischer Risiken angemessen hohe Erträge erzielen 
möchten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens und 

Treuhandvermögen 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich nicht 
um eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 Vermögensanlagengesetz und nicht 
um ein Treuhand- vermögen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 
Vermögensanlagengesetz. Einen Treuhänder gibt es nicht. Ein 
Treuhandvertrag wurde dement- sprechend nicht 
abgeschlossen.  

 

Der Gesellschaftsvertrag der Emittentin ist in diesem 
Verkaufsprospekt vollständig abgedruckt ǳƴǘŜǊ α··±LI. 
DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘǎǾŜǊǘǊŀƎάΣ Seite 113-11880-84. 

 
Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle 

Einen Mittelverwendungskontrolleur gibt es nicht. Ein Vertrag 
über die Mittelverwendungskontrolle wurde 
dementsprechend nicht abgeschlossen.
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X. ANLAGEZIEL, ANLAGESTRATEGIE UND ANLAGEPOLITIK  
  

 

Anlageziel, Anlagepolitik und Anlagestrategie 
Das Anlageziel der Vermögensanlagen ist die Erzielung von 

Überschüssen aus dem laufenden Geschäft der Emittentin, 

die die Zinszahlungen der qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen sowie die Rückzahlung des 

Nachrangdarlehenskapitals bei Beendigung der Laufzeit der 

Vermögensanlagen ermöglichen. 

 
Die Anlagepolitik der Vermögensanlagen sieht vor, dass die 

Emittentin sich an Projektgesellschaften (unmittelbare 

Anlageobjekte) beteiligt, die ihrerseits Immobilienprojekte 

(mittelbare Anlageobjekte) realisiert (Kauf, Bau, Sanierung, 

Betrieb/Verkauf von Immobilien).  

Bei der Auswahl von möglichen Immobilienprojekten 

(mittelbare Anlageobjekte) werden vorwiegend 

Wohnimmobilien im Rhein-Main-Gebiet, darüber hinaus 

Wohnimmobilie mit max. 20 % Gewerbeanteil in 

Metropolregionen in Deutschland und Österreich 

berücksichtigt. Die Immobilienobjekte müssen die 

Investitionskriterien der Emittentin erfüllen.  

Eine Beschreibung der mittelbaren und unmittelbaren 

Anlageobjekte erfolgt im Abschnitt "Die Anlageobjekte", Seite 

50-5442-44. Die Finanzierung der Immobilienprojekte soll bis 

zu maximal 50 % aus dem durch die Emittentin an die 

Projektgesellschaften in Form von Eigenkapital zur Verfügung 

gestellten Kapital erfolgen und im Übrigen aus Bankdarlehn, die 

durch die Projektgesellschaften aufgenommen werden. 

Gesellschaftsbeteiligungen zur Verfügung gestellten Kapital 

erfolgen, zu weiteren 50 % aus Bankdarlehen, die durch die 

Projektgesellschaften aufgenommen werden. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind weder auf 

Ebene der Emittentin noch auf Ebene der 

Projektgesellschaften Verträge abgeschlossen worden. 

Sowohl die Beteiligungsverträge als auch die 

Finanzierungsverträge werden zum entsprechenden 

Zeitpunkt individuell ausgestaltet. Im Rahmen der 

Ausgestaltung sowohl der Beteiligungsverträge als auch der 

Finanzierungsverträge wird die Emittentin jedoch auf die 

Konditionen der hier angebotenen Vermögensanlagen 

Rücksicht nehmen. 

Die Anlagestrategie der Vermögensanlagen besteht in der 

Ausstattung der Emittentin mit zusätzlichem 

Geschäftskapital, welches der Finanzierung des 

Geschäftsbetriebs der Emittentin dienen soll.  

 Die Anlageobjekte 
Auf Ebene der Emittentin: Beteiligungen an 
Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte). Die 
Emittentin erzielt Einnahmen aus Beteiligungen, die sie 
möglichst kurzfristig in neue Beteiligungen investiert. Zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die unmittelbaren 
Anlageobjekte noch nicht fest bis auf die Beteiligung an der 
Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. 
KG. 
Weiter bildet die Emittentin eine Liquiditätsreserve 
(unmittelbares Anlageobjekt). 
 
Auf Ebene der Projektgesellschaften: Die ς mit Ausnahme 

der Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & 

Co. KG - noch zu gründenden Projektgesellschaften 

realisieren Immobilienprojekte (Kauf, Bau, Sanierung, 

Betrieb/Verkauf von Immobilien) in Deutschland und 

Österreich. Hierbei handelt es sich um mittelbare 

Anlageobjekte. Die Projektgesellschaften erzielen 

Einnahmen aus dem Verkauf/ dem Betrieb der mittelbaren 

Anlageobjekte. Zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung hält 

die Emittemtin eine 86 %-ige Beteiligung an der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG 

(unmittelbares Anlageobjekt), die sie zu Anschaffungskosten 

in Höhe von Euro 860 erworben hat. Zum Zeitpunkt der 

ProspektNachtragsaufstellung stehen ς mit Ausnahme der 

Wohnimmobilie Am Großen Berge in Frankfurt am Main ς  

die mittelbaren Anlageobjekte noch nicht fest. 

 

Sowohl auf der Ebene der unmittelbaren als auch auf der 

Ebene der mittelbaren Anlageobjekte liegt ein Blind-Pool 

vor, da die unmittelbaren und mittelbaren Anlageobjekte ς 

mit Ausnahme der Beteiligung an der Projektgesellschaft 

Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG und der von dieser 

erworbenen Wohnimmobilie in Frankfurt am Main - zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehen. 

Die Emittentin hat im Geschäftsjahr 2016 eine Beteiligung an der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG in 

Höhe von 86 % des Eigenkapitals der Projektgesellschaft für einen 

Kaufpreis in Höhe von Euro 860[DN6] erworben (unmittelbares 

Anlageobjekt). Die Projektgesellschaft hat ein Grundstück mit 

Wohngebäude zu Anschaffungskosten von rund Euro 1.340.000,00 

erworben, auf dem ein neues Wohngebäude in gehobener 

Ausstattung mit acht bis zehn Wohnungen und Tiefgarage zu 

voraussichtlichen Herstellungskosten von rund Euro 2.360.000,00 

errichtet werden soll (mittelbares Anlageobjekt). Das Grundstück 

liegt in Frankfurt am Main in einer guten Lage: die Adresse lautet 

α!Ƴ DǊƻǖŜƴ .ŜǊƎŜ плάΦ 5ŀǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ ƛǎǘ ƛƳ DǊǳƴŘōǳŎƘ Ǿƻƴ 

Frankfurt am Main, Gemarkung Ginnheim, unter der laufenden Nr. 

Gemarkung 493, Flur 13, Flurstück 133/002 eingetragen. Die 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG ist 

als Eigentümerin des vorgenannten Grundstücks im Grundbuch 

eingetragen. Es besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan, der die 

vorgesehene Bebauung mit einem Wohngebäude mit Tiefgarage 

erlaubt. Das Grundstück ist aufgelassen und steht im Eigentum der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG und 

bezahlt. Der Bauantrag ist zum[DN7] Zeitpunkt der 
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Nachtragsaufstellung noch nicht beim Bauamt eingereicht. Eine 

Bewertung des mittelbaren Anlageobjekts durch einen 

unabhängigen Wertgutachter ist nicht erfolgt. Denn nach Ansicht 

des Anbieters und Prospektverantwortlichen hat die von ihm 

durchgeführte Analyse der ihm bekannten, in unmittelbarer 

Nachbarschaft für vergleichbare Immobilien entrichteten 

Kaufpreise ergeben, dass diese mindestens auf vergleichbarem 

Kaufpreisniveau liegen[DN8]. Die Gesamtinvestitionskosten 

betragen bei der vorgesehenen Bebauung ca. Euro 3.700.000,00 

und der Gesamterlös aus dem Verkauf der Wohnungen und der 

Tiefgaragenplätze betragen voraussichtlich ca. Euro 5.000.000,00. 

Die Verkaufspreise sind aus aktuellen Verkäufen in der 

unmittelbaren Nachbarschaft bei vergleichbarer Bauqualität 

abgeleitet. Der voraussichtliche Überschuss aus dem mittelbaren 

Anlageobjekt beträgt danach ca. Euro 1.300.000,00. 

 

Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbare 
Anlageobjekte) 
Auf Ebene der Emittentin: Die Emittentin geht mit den ς 

mit Ausnahme der Projektgesellschaft Objekt Am Großen 

Berge GmbH & Co. KG - noch zu gründenden 

Projektgesellschaften Beteiligungen ein. Hierbei handelt es 

sich um die unmittelbaren Anlageobjekte. 

Die Projektgesellschaften erwerben ausgewählte 

LƳƳƻōƛƭƛŜƴǇǊƻƧŜƪǘŜ όǎƛŜƘŜ αLƳƳƻōƛƭƛŜƴǇǊƻƧŜƪǘŜ όƳƛǘǘŜƭōŀǊŜ 

!ƴƭŀƎŜƻōƧŜƪǘŜύάΣ Seite 5444) und realisieren diese. Ziel ist 

es, die mittelbaren Anlageobjekte möglichst kurzfristig 

durch Baumaßnahmen und/ oder Sanierungsmaßnahmen 

zu entwickeln und mit Gewinn weiter zu veräußern, wobei 

davon ausgegangen wird, dass eine Weiterveräußerung 

bereits nach 3-6 Monaten erfolgen kann. In Einzelfällen 

kann die Haltedauer deutlich länger ausfallen; 

insbesondere kann es auch wirtschaftlich sinnvoll sein, ein 

mittelbares Anlageobjekt mittel- bis langfristig zu halten 

und zu betreiben. 

Die Haltedauer kann aber auch deutlich länger ausfallen; 

insbesondere bei Neubauprojekten ist von einer deutlich 

längeren Laufzeit der Immobilienprojekte auszugehen. 

Grundsätzlich kann es auch wirtschaftlich sinnvoll sein, ein 

mittelbares Anlageobjekt mittel- bis langfristig zu halten und zu 

betreiben. 

Der Projektgesellschaft fließen aus der Veräußerung/ dem 

Betrieb des mittelbaren Anlageobjekts Umsatzerlöse zu.  

Da die Haltedauer jedoch wesentlich von den 

Eigenschaften des jeweiligen mittelbaren Anlageobjekts 

abhängig ist und die mittelbaren Anlageobjekte zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehen, 

kann zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung eine definitive 

Aussage noch nicht getroffen werden.  

 

Die wesentlichen Hauptmerkmale der Beteiligung der Emittentin an 

der Gesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG sind: 

¶ Gewinnbezugsrecht: Der Emittentin als Kommanditistin 

steht entsprechend ihres Kapitalanteils ein Anteil am 

Gewinn der Gesellschaft zu. Verluste der Gesellschaft 

werden der Emittentin ebenfalls zugerechnet. Gewinne 

und Verluste die auf dem Kapitalkonto (Kapitalkonto II) 

der Gesellschaft verbucht werden, sind mit 3% p.a. zu 

verzinsen. 

¶ Teilnahme- und Stimmrechte: Der Emittentin steht das 

Recht zu an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen 

und ihr Stimmrecht dort auszuüben. Die Emittentin 

verfügt über 860 von 1.000 Stimmen. 

Gesellschafterbeschlüsse werden mit einer Mehrheit von 

75% der Stimmrechte gefasst. 

¶ Auskunfts- bzw. Einsichtsrechte (Kontrollrechte) gemäß § 

166 HGB: Die Emittentin ist berechtigt, eine Abschrift des 

Jahresabschlusses zu verlangen und dessen Richtigkeit 

durch Einsicht in Geschäftsunterlagen zu prüfen.  

¶ Zustimmungsrecht: Die Emittentin darf als 

Kommanditistin bei Rechtsgeschäften, die über den 

gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, im Rahmen 

der Gesellschafterversammlung über die Maßnahme 

abstimmen. Dies ist insbesondere der Fall, beim Abschluss 

von Refinanzierungsverträgen, Beteiligung an 

Unternehmen, Rechtsgeschäfte über den Erwerb und die 

Veräußerung von Grundstücken oder Teilen davon sowie 

die Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten.   

¶ Recht auf Anteil am Liquidationserlös: Die Emittentin hat 

entsprechend ihrem Anteil am Kapital der Gesellschaft das 

Recht auf Auskehrung des Vermögens der Gesellschaft, 

das am Ende der Liquidation der Gesellschaft noch 

vorhanden ist 

¶ Pflicht zur Einlagenzahlung: Die Emittentin ist verpflichtet 

ihre übernommene Kommanditeinlage zu erbringen. 

Gleiches gilt, soweit Nachschüsse beschlossen werden.  

¶ Haftung: Die Emittentin als Kommanditistin haftet, soweit 

sie die vereinbarte Kommanditeinlage (=Haftsumme) 

vollständig an die Gesellschaft geleistet hat und diese 

nicht zurückgewährt wurde, nicht gegenüber den 

Gesellschaftsgläubigern. 

¶ Übertragbarkeit/Verbriefung: Die Übertragung des 

Kommanditanteils der Emittentin bedarf der Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung. Die Übertragbarkeit ist 

daher eingeschränkt. Eine Verbriefung von 

Kommanditanteilen an der Gesellschaft ist 

ausgeschlossen. 

¶ Kündigung der Gesellschaft: Die Gesellschaft kann 

erstmals zum 31.12.2017 gekündigt werden. Die 

Kündigungsfrist beträgt 12 Monate. Das Recht zur 

Kündigung der Emittentin aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt. Der Kündigende scheidet aus der Gesellschaft 

aus. Er erhält eine Abfindung in Höhe des Buchwerts der 

Beteiligung (Summe der Kapitalkonten I und II).  

¶ Ausschließung: Die Emittentin kann durch 

Gesellschaftsversammlungsbeschluss ausgeschlossen 

werden, wenn in seiner Person ein wichtiger Grund 

vorliegt, der den übrigen Gesellschaftern die Fortsetzung 

der Gesellschaft mit ihr unmöglich macht, insbesondere 

wenn über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 

oder mangels Masse abgelehnt wird , sie die Richtigkeit 

ihres Vermögensverzeichnisses an Eides statt versichern 

muss oder ihr Gesellschaftsanteil von einem Gläubiger 

gepfändet wird und der Pfändungsbeschluss nicht 

innerhalb von sechs Monaten wieder aufgehoben wird.    
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¶ Treuepflicht: Die Emittentin ist der Gesellschaft zur Treue 

verpflichtet. Sie ist zur Mitwirkung an 

Gesellschafterbeschlüssen verpflichtet, die im Interesse 

der Gesellschaft unerlässlich sind. 

 
 

 

 

 

 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die Emittentin 

noch keine Beteiligungen an Projektgesellschaften 

eingegangen. Eine konkrete Ausgestaltung der jeweiligen 

Beteiligungsverträge ist zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht vorhanden. Die Emittentin 

wird jeweils 100 % der Kapitalanteile der 

Projektgesellschaften halten. Die Emittentin hat zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine Entscheidung 

dahingehend getroffen, in welcher Form 

gesellschaftsrechtliche Beteiligungen (GmbH-

Anteile/Kommanditanteile) an den jeweiligen 

Projektgesellschaften erfolgen sollen. Im Rahmen der 

Ausgestaltung der Beteiligungsverträge wird die Emittentin 

jedoch auf die Konditionen des angebotenen qualifizierten 

unbesicherten Nachrangdarlehens Rücksicht nehmen. 

Insbesondere sollen aus den Rückflüssen der 

Beteiligungsverträge die Ansprüche der Anleger auf Zinsen 

sowie Rückzahlung des qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehens bedient werden. 

Eine konkrete Ausgestaltung der geplanten Beteiligungen 

an Projektgesellschaften ist zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht vorhanden. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 

verhandelt die Beteiligungsverträge für die Emittentin und 

schließt diese für die Emittentin ab.  

Wesentliche Hauptmerkmale der Beteiligungen der 

Emittentin als Gesellschafterin an Projektgesellschaften in 

Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH) 

bzw. in Form einer Kommanditgesellschaft (KG) werden 

sein: 

 

¶ Dividendenrecht: Kapitalanteile gewähren dem 

Gesellschafter Anspruch auf den Jahresüberschuss 

zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines 

Verlustvortrags. 

¶ Teilnahme- und Stimmrechte: Kapitalanteile 

gewähren dem Gesellschafter das Recht, an der 

Gesellschafterversammlung der Emittentin 

teilzunehmen und dort sein Stimmrecht auszuüben.  

¶ Auskunfts- und Einsichtsrechte: Kapitalanteile 

gewähren dem Gesellschafter das Recht, von der 

Geschäftsführung unverzüglich Auskunft über die  

Angelegenheiten der Gesellschaft zu erhalten und 

Einsicht in deren Bücher und Schriftverkehr zu 

nehmen. 

¶ Recht auf Anteil am Liquidationserlös: 

Kapitalanteile gewähren dem Gesellschafter das 

Recht auf Erhalt des Vermögens der Gesellschaft, 

dass am Ende der Liquidation der Emittentin noch 

vorhanden ist. 

¶ Pflicht zur Einlagenzahlung: Der Gesellschafter ist 

verpflichtet, die Einlage auf die von ihm 

übernommenen Kapitalanteile vollständig an die 

Gesellschaft zu zahlen. Gleiches gilt, soweit der 

Gesellschafter im Rahmen etwaiger 

Kapitalerhöhungen Kapitalanteile übernimmt. 

¶ Haftung: Den Gläubigern der Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (GmbH) haftet ab der 

Eintragung der GmbH in das Handelsregister nur 

das Gesellschaftsvermögen der Gesellschaft; eine 

persönliche Haftung des Gesellschafters gegenüber 

den Gläubigern besteht daher nicht. Den 

Gläubigern einer Kommanditgesellschaft (KG) 

haftet ausschließlich der Komplementär persönlich 

und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft gleichrangig neben dem 

Gesellschaftsvermögen als Gesamtschuldner. Die 

Kommanditisten sind, soweit sie die bedungene 

Kommanditeinlage bis zur Höhe der Haftsumme an 

die Gesellschaft geleistet haben, gegenüber den 

Gläubigern der Gesellschaft unmittelbar 

haftungsfrei. 

¶ Übertragbarkeit/Verbriefung der Kapitalanteile: 

Kapitalanteile einer GmbH oder KG sind frei über- 

tragbar. Es bedarf hierzu eines in notarieller Form 

geschlossenen Vertrages. Eine Verbriefung von 

Kapitalanteilen einer GmbH bzw. KG ist 

ausgeschlossen. Nach jeder Veränderung in den 

Personen der Gesellschafter oder des Umfangs 

ihrer Beteiligung ist eine aktualisierte 

Gesellschafterliste zum Handelsregister 

einzureichen. 

¶ Kündigung: Ob eine Kündigung vorgesehen ist, 

richtet sich nach der Satzung/ dem 

Gesellschaftsvertrag der jeweiligen Gesellschaft. 

Hierzu kann zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

noch keine Aussage getroffen werden. 

¶ Treuepflicht: Der Gesellschafter ist der Gesellschaft 

zur Treue verpflichtet. Er darf diese z.B. nicht 

vorsätzlich schädigen und ist zur Mitwirkung an  

Gesellschafterbeschlüssen verpflichtet, die im 

Interesse der Gesellschaft unerlässlich sind. Aus der 

Treuepflicht des Gesellschafters kann im Einzelfall 

auch die Verpflichtung erwachsen, es zu 

unterlassen, in Wettbewerb zur Gesellschaft zu 

treten. 

 

Liquiditätsreserve  
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Die Emittentin bildet eine Liquiditätsreserve in 

Höhe von 725.000,00 EUR (Prognose) in Form von 

Bankguthaben. 
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Immobilienprojekte (mittelbarer Anlageobjekte) 

Die Emittentin wird die Nettoeinnahmen aus den 

angebotenen Vermögensanlagen über Beteiligungen an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) in den 

Kauf, den Bau, die Sanierung und/oder den Betrieb/Verkauf 

von Immobilienprojekten in Deutschland und Österreich 

(mittelbare Anlageobjekte) investieren. Jedes dieser 

Projekte muss die nachstehend beschriebenen 

Investitionskriterien erfüllen, wobei die Entscheidung über 

eine Investition durch das Mitglied der Geschäftsführung 

der Emittentin getroffen wird.  

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin trifft eine 

Vorauswahl aus potentiellen mittelbaren Anlageobjekten 

und beauftragt dann einen zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht feststehenden externen 

Dienstleister mit einer Analyse des potentiellen mittelbaren 

Anlageobjekts. Auf Grundlage einer solchen Analyse trifft 

das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin dann die 

Investitionsentscheidung. Die Kosten der Analyse werden 

der jeweiligen Projektgesellschaft durch die Emittentin in 

Rechnung gestellt.  

 

Folgende Investitionskriterien müssen mittelbare 

Anlageobjekte erfüllen: 

¶ Standort: Die Lage der Immobilie sollte 

vorzugsweise im Rhein- Main-Gebiet liegen oder in 

einer anderen Metropolregion in Deutschland 

oder Österreich. 

¶ Art der Immobilien: Die Investition erfolgt 

ausschließlich in Wohnimmobilie mit einem 

maximalen Gewerbeanteil von 20 %. 

¶ Renditeanforderungen: Das Anlageobjekt muss in 

der Planung eine Rendite von mindestens 15 % auf 

das eingesetzte Eigenkapital über die 

Gesamtlaufzeit der Investitionen ermöglichen. 

¶ Wirtschaftlichkeit: Die Immobilien müssen bei 

einem dauerhaften Halten im Bestand die 

Aufwendungen von Zins und Tilgung durch die 

Mieten erwirtschaften können. 

¶ Zeitraum für die Entwicklung: Die Entwicklung der 

Immobilienprojekte soll möglichst kurzfristig sein; 

die Emittentin strebt eine Entwicklungsdauer von 

3-6 Monaten an, so dass Immobilienprojekte 

weiterveräußert werden können. Die Haltedauer 

kann aber auch deutlich länger ausfallen; insbesondere 

bei Neubauprojekten ist von einer deutlich längeren 

Laufzeit der Immobilienprojekte auszugehen. 

 

Die Emittentin hat über die Projektgesellschaft Objekt Am Großen 
Berge GmbH & Co. KG als mittelbares Anlageobjekt ein Grundstück 
mit Wohngebäude zu Anschaffungskosten von rund Euro 
1.340.000,00 erworben, auf dem ein neues Wohngebäude in 
gehobener Ausstattung mit acht bis zehn Wohnungen und 
Tiefgarage zu voraussichtlichen Herstellungskosten von rund Euro 
2.360.000,00 errichtet werden soll (mittelbares Anlageobjekt). Das 

Grundstück liegt in Frankfurt am Main in einer guten Lage: die 
!ŘǊŜǎǎŜ ƭŀǳǘŜǘ α!Ƴ DǊƻǖŜƴ .ŜǊƎŜ плάΦ 5ŀǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ ƛǎǘ ƛƳ 
Grundbuch von Frankfurt am Main, Gemarkung Ginnheim, unter der 
laufenden Nr. Gemarkung 493, Flur 13, Flurstück 133/002 
eingetragen. Die Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH 
& Co. KG ist als Eigentümerin des vorgenannten Grundstücks im 
Grundbuch eingetragen. Es besteht ein rechtskräftiger 
Bebauungsplan, der die vorgesehene Bebauung mit einem 
Wohngebäude mit Tiefgarage erlaubt. Das Grundstück ist 
aufgelassen und steht im Eigentum der Projektgesellschaft Objekt 
Am Großen Berge GmbH & Co. KG. Der Bauantrag ist zum  Zeitpunkt 
der Nachtragsaufstellung noch nicht beim Bauamt eingereicht. Eine 
Bewertung des mittelbaren Anlageobjekts durch einen 
unabhängigen Wertgutachter ist nicht erfolgt. Denn nach Ansicht 
des Anbieters und Prospektverantwortlichen hat die von ihm 
durchgeführte Analyse der ihm bekannten, in unmittelbarer 
Nachbarschaft für vergleichbare Immobilien entrichteten Kaufpreise 
ergeben, dass diese mindestens auf vergleichbarem Kaufpreisniveau 
liegen. Die Gesamtinvestitionskosten betragen bei der vorgesehenen 
Bebauung ca. Euro 3.700.000,00 und der Gesamterlös aus dem 
Verkauf der Wohnungen und der Tiefgaragenplätze betragen 
voraussichtlich ca. Euro 5.000.000,00. Die Verkaufspreise sind aus 
aktuellen Verkäufen in der unmittelbaren Nachbarschaft bei 
vergleichbarer Bauqualität abgeleitet. Der voraussichtliche 
Überschuss aus dem mittelbaren Anlageobjekt beträgt danach ca. 
Euro 1.300.000,00. 
 

Realisierungsgrad 

Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung konkrete 

Anlageobjekte (unmittelbar und mittelbar) nicht feststehen, 

können keine Aussagen zu Immobilien, Verträgen, 

Beschreibungen von Anlageobjekten, Art der Investitionen 

etc. getroffen  werden. Die Beteiligungen an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte), in die 

die Emittentin zukünftige Investitionen vornehmen wird, 

existieren zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht. 

Sie werden erst gegründet, wenn ein Immobilienstandort 

sowie die Art der zu realisierenden Immobilie feststehen. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung existieren auch noch 

keine Vorverträge. 

Zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung steht erst ein 

unmittelbares und mittelbares Anlageobjekt fest. Es handelt 

sich dabei um die über die Beteiligung an der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG 

erworbene Wohnimmobilie in Frankfurt am Main. Konkret 

besteht das Anlageobjekt aus einem bebauten Grundstück in 

einer guten Lage in Frankfurt am Main. Das vorhandene 

Wohngebäude soll abgerissen werden und es soll ein Neubau 

entstehen mit ca. 800 qm Wohnfläche und einer Tiefgarage. 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen Euro 

3.700.000,00. Die Anschaffungskosten des Grundstücks 

betrugen rund Euro 1.340.000,00 und die voraussichtlichen 

Herstellungskosten des Anlageobjektes betragen Euro 

2.360.000,00. Die Finanzierung ist mit einem Eigenmittelanteil 

von Euro 518.000,00 und einem Fremdmittelanteil in Höhe 

von 3.182.000,00 geplant. Die Anschaffungskosten der 

Beteiligung betrugen Euro 860,00. 

Weitere Anlageobjekte stehen im Zeitpunkt der Aufstellung des 

Prospektnachtrags noch nicht fest. Insofern können keine weiteren 
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Aussagen zu Immobilien, Verträgen, Beschreibungen von 

Anlageobjekten, Art der Investitionen etc. getroffen werden. Die 

Beteiligungen an weiteren Projekt- bzw. Objektgesellschaften 

(unmittelbare Anlageobjekte), in die die Emittentin zukünftige 

Investitionen vornehmen wird, existieren im Zeitpunkt der 

Aufstellung des Prospektnachtrags noch nicht. Sie werden erst 

gegründet, wenn ein Immobilienstandort sowie die Art der zu 

realisierenden Immobilie feststehen. Zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Prospektnachtrags existieren auch noch keine 

entsprechenden Vorverträge.. 

Verwendung der Nettoeinnahmen aus 

diesen Vermögensanlagen 

Die Nettoeinnahmen aus den mit diesem Verkaufsprospekt 

angebotenen Vermögensanlagen sollen für die 

Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbare 

Anlageobjekte), und auf Ebene der Projektgesellschaften in 

den Kauf, den Bau, die Sanierung und/oder den 

Betrieb/Verkauf von Immobilienprojekten in Deutschland 

und Österreich, die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

noch nicht feststehen, investiert werden (mittelbare 

Anlageobjekte).  

Die Nettoeinnahmen aus den mit diesem Verkaufsprospekt 

angebotenen Vermögensanlagen sollen außerdem für die 

Bildung einer Liquiditätsreserve in Höhe von 725.000,00 

EUR verwendet werden; dies entspricht 6,76% bezogen auf 

die Gesamtfinanzierung (Prognose).  

Für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen nicht 

genutzt. 

Für die Realisierung der Anlagestrategie und Anlagepolitik 

sind die Nettoeinnahmen aus dieser Emission auf Ebene der 

Emittentin allein ausreichend.  

Auf Ebene der einzelnen ς mit Ausnahme der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. 

KG - noch zu gründenden Projektgesellschaften sind die 

Nettoeinnahmen aus dieser Emission nicht allein 

ausreichend. Die einzelnen Projektgesellschaften werden 

Fremdkapital aufnehmen. Da es sich um einen Blind-Pool 

handelt, kann zur Höhe des Fremdkapitals auf der Ebene 

der Projektgesellschaften noch keine Aussage getroffen 

werden. 

 

Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik  

sowie die dazu notwendigen Verfahren 

Änderungen der Anlagestrategie oder Anlagepolitik und 

der Einsatz von Derivaten und Termingeschäften sind nicht 

vorgesehen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den 

Gesellschaftsvertrag entsprechend zu ändern, wozu eine 

qualifizierte Mehrheit der Gesellschafter notwendig ist. 

Darüber hinaus bestehen keine weiteren Möglichkeiten 

einer Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik. 

 
Angaben gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2-7 VermVerkProspV 

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich sowohl auf die 

unmittelbaren Anlageobjekte (Beteiligungen an 

Projektgesellschaften) als auch auf die mittelbaren 

Anlageobjekte (Immobilienprojekte), soweit nichts anderes 

formuliert wird. 

 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht oder stand 

weder der Prospektverantwortlichen noch der Anbieterin, 

den Gründungsgesellschaftern und Gesellschaftern der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung oder dem 

Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin das Eigentum 

an den Anlageobjekten oder an wesentlichen Teilen 

desselben zu. Diesen Personen steht auch aus anderen 

Gründen keine dingliche Berechtigung an den 

Anlageobjekten zu. 

 

Da es sich um einen Blindpool handelt, kann zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung zum Bestehen nicht nur 

unerheblicher dinglicher Belastungen der Anlageobjekte, 

zum Bestehen rechtlicher oder tatsächlicher 

Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten der 

Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlage- 

ziel, keine Aussage getroffen werden. 

Für die Realisierung der mittelbaren Anlageobjekte 

(Immobilienprojekte) werden behördliche Genehmigungen 

in Form von Baugenehmigungen erforderlich sein. Zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung liegen die erforderlichen 

behördlichen Genehmigungen nicht vor und sind auch nicht 

beantragt. Darüber hinaus sind behördliche 

Genehmigungen nicht erforderlich und liegen daher nicht 

vor. 

Die Emittentin hat noch keine Verträge über die 

Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte oder 

wesentlicher Teile da- von geschlossen. Es wurden auch 

keine Vorverträge geschlossen. Da es sich um einen 

Blindpool handelt, kann zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung zum Bestehen von 

Bewertungsgutachten keine Aussage getroffen werden. 

Da es sich um einen Blindpool handelt, kann zum Zeitpunkt der 

Nachtragsaufstellung zum Bestehen nicht nur unerheblicher 

dinglicher Belastungen der Anlageobjekte, zum Bestehen 

rechtlicher oder tatsächlicher Beschränkungen der 

Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte, insbesondere im 

Hinblick auf das Anlageziel, nur insoweit eine Aussage getroffen 

werden, als bereits unmittelbare oder mittelbare Anlageobjekte 

erworben wurden. Das von der Emittentin über Projektgesellschaft 

Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG mittelbar erworbene 

Anlageobjekt ist im Rahmen des Ankaufs mit einer Grundschuld 

zugunsten der Rüsselsheimer Volksbank eG mit einem Betrag von 

Euro 1.000.000,00 belastet worden.  

 

Für die Realisierung der mittelbaren Anlageobjekte 

(Immobilienprojekte) werden behördliche Genehmigungen in 

Form von Baugenehmigungen erforderlich sein. Zum Zeitpunkt der 

Nachtragsaufstellung liegen die erforderlichen behördlichen 

Genehmigungen, auch für die bereits mittelbar erworbene 

Wohnimmobilie in Frankfurt, (noch) nicht vor und sind auch nicht 
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beantragt. Für den geplanten Abriss der mittelbar erworbenen 

Wohnimmobilie in Frankfurt und den Neubau eines Wohnhauses 

mit 8 bis 10 Wohneinheiten ist eine Baugenehmigung 

erforderlich. Darüber hinaus sind behördliche Genehmigungen 

nicht erforderlich und liegen daher nicht vor. Mit Ausnahme der 

Genehmigungspflicht und der Grundschuldbelastung unterliegt 

das erworbene unmittelbare und mittelbare Anlageobjekt keinen 

rechtlichen und tatsächlichen Beschränkungen der 

Verwendungsmöglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf das 

Anlageziel.  

 

Die Emittentin hat mit Ausnahme der unmittelbar mit 

Kommanditanteilsübertragungsvertrag vom 31.10.2016[DN9] 

erworbenen 86 %-igen Beteiligung an der Projektgesellschaft 

Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG und der mittelbar von 

dieser mit Grundstückskaufvertrag vom 03.11.2016, UR-Nr. 

722/2016 des Notars Dr. Fallak erworbenen Wohnimmobilie in 

Frankfurt bzw. der unmittelbar mit Anteilsübertragungsvertrag 

vom 31.10.2016 erworbenen Beteiligung an der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. 

KG[DN10] noch keine Verträge über die Anschaffung oder 

Herstellung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon 

geschlossen. Es wurden auch keine Vorverträge geschlossen. Da 

es sich um einen Blindpool handelt, kann zum Zeitpunkt der 

Nachtragsaufstellung zum Bestehen von Bewertungsgutachten 

keine Aussage getroffen werden. Ein Bewertungsgutachten für 

die bereits mittelbar erworbene Wohnimmobilie in Frankfurt 

wurde nicht erstellt. 

 

 

Erbringung von Lieferungen und Leistungen durch 

Personen gemäß §§ 3, 7 oder 12 

Vermögensanlagengesetz (§ 9 Abs. 2 Nr. 8 

VermVerkProspV) 

Auf der Ebene der Emittentin erbringt hinsichtlich der 

Auswahl der unmittelbaren Anlageobjekte (Beteiligungen 

an Projektgesellschaften) das Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin Leistungen, indem das 

Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin die 

Beteiligungsverträge verhandelt und für die Emittentin 

abschließt. 

Auf der Ebene der Projektgesellschaften hinsichtlich der 

Auswahl der mittelbaren Anlageobjekte 

(Immobilienprojekte) erbringt das Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin Leistungen, indem das 

Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin eine 

Vorauswahl aus potentiellen mittelbaren Anlageobjekten 

trifft und dann einen zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht feststehenden externen 

Dienstleister mit einer Analyse des potentiellen mittelbaren 

Anlageobjekts beauftragt. Auf Grundlage einer solchen 

Analyse trifft das Mitglied der Geschäftsführung der 

Emittentin dann die Investitionsentscheidung.  

Darüber hinaus erbringen die Anbieterin, die 

Prospektverantwortliche, die Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung sowie das Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin keine Lieferungen und 

Leistungen. 

 

Voraussichtlichen Gesamtkosten der Anlageobjekte 

(§ 9 Abs. 2 Nr. 9 VermVerkProspV) 

Auf der Ebene des Emittenten besteht die Mittelverwendung 

in der Beteiligung an ς mit Ausnahme der Projektgesellschaft 

Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG - noch zu 

gründende Projektgesellschaften in Form 

gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen (GmbH-Anteile/ 

Kommanditanteile) (unmittelbare Anlageobjekte). 

 

Auf der Ebene der Beteiligungen an ς mit Ausnahme der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG 

- den noch zu gründenden Projektgesellschaften 

(unmittelbare Anlageobjekte) besteht die Mittelverwendung 

in der Investition in die Realisierung von zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht feststehenden 

Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte). Es handelt 

sich um einen Blind-Pool . bis auf die Mittelverwendung  

hinsichtlich der bereits erworbenen 86 %-igen Beteiligung 

an der Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & 

Co. KG (unmittelbares Anlageobjekt), welche eine 

Wohnimmobilie in Frankfurt am Main erworben hat 

(mittelbares Anlageobjekt). Ebenso steht seitens der 

Emittentin nicht fest, in welche Höhe in einzelne mittelbare 

und unmittelbare Anlageobjekte investiert werden soll bis 

auf die Investition in das Projekt Am Großen Berge, in die ca. 

3.700.000,00 investiert werden. Ebenso steht seitens der 

Emittentin nicht fest, in welche Höhe in einzelne mittelbare 

und unmittelbare Anlageobjekte investiert werden soll.  

 

Da auf Ebene der jeweiligen Beteiligungen an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) ein 

Blind-Pool vorliegt, können Aussagen zu der geplanten 

Finanzierung sowie deren Aufgliederung in Eigen- und 

Fremdmittel, untergliedert nach Zwischenfinanzierungs- 

und Endfinanzierungsmittel, zu Konditionen und Fälligkeiten 

von Eigen- und Fremdmitteln und zur Fremdkapitalquote 

sowie zu etwaigen Hebeleffekten nur in Form von 

Prognosen gemacht werden (siehe Kapitel α·±II. 

Mittelherkunft und Mittelverwendung όtǊƻƎƴƻǎŜύάΣ Seite 

70-7457-60). 

Da auch auf Ebene der Immobilienprojekte (mittelbare 

Anlageobjekte) ein Blind-Pool vorliegt, können Aussagen zu 

der geplanten Finanzierung sowie deren Aufgliederung in 

Eigen- und Fremdmittel, untergliedert nach 

Zwischenfinanzierungs- und Endfinanzierungsmittel, zu 

Konditionen und Fälligkeiten von Eigen- und Fremdmitteln 

und zur Fremdkapitalquote sowie zu etwaigen 
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Hebeleffekten nur in Form von Prognosen gemacht 

werden (siehe Kapitel α·±II. Mittelherkunft und 

Mittelverwendung όtǊƻƎƴƻǎŜύάΣ Seite 70-7457-60). 

Voraussichtliche Gesamtkosten und Finanzierung betreffend 

das unmittelbare Anlageobjekt[DN11]  

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betreffend das 

inzwischen erworbene unmittelbare Anlageobjekt der 86 %-

igen Beteiligung an der Projektgesellschaft Objekt Am Großen 

Berge GmbH & Co. KG (unmittelbares Anlageobjekt) betragen 

Euro 518.000 und setzen sich aus den bereits gezahlten 

Anschaffungskosten für die Beteiligung in Höhe von Euro 

860,00 und den weiteren Einlagen in das Eigenkapital der 

Projektgesellschaft in Höhe von Euro 517.140 zusammen.  

Die Finanzierung der Anschaffungskosten des unmittelbaren 

Anlageobjekts der 86 %-igen Beteiligung an der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG 

in Höhe von Euro 860,00 erfolgte durch Eigenkapital der 

Emittentin. Die weiteren, von der Emittentin in die 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG 

zu leistenden Einlagen in Höhe von Euro 517.140 sollen durch 

die von den Anlegern gezeichneten Nachrangdarlehen 

finanziert werden.  

Außerdem hat die Emittentin für Zwecke der Finanzierung von 

laufenden Kosten ein Zwischenfinanzierungsdarlehen in Höhe 

von Euro 16.860,00 bei ihrer (Gründungs-)Gesellschafterin VV 

Jansen AG aufgenommen. Das 

Zwischenfinanzierungsdarlehen hat eine Laufzeit bis zum 

31.12.2020 und ist mit einem Zinssatz von 2,00 % zu 

verzinsen. Es wird von einem positiven Hebeleffekt 

ausgegangen, weil die erwarteten Rückflüsse höher ausfallen 

als die zu zahlenden Zwischenfinanzierungszinsen. 

Voraussichtliche Gesamtkosten und Finanzierung betreffend 

das mittelbare Anlageobjekt  

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die von der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG 

erworbene Wohnimmobilie (mittelbares Anlageobjekt) 

betragen rund Euro 3.700.000,00. Die Anschaffungskosten des 

Grundstücks betrugen rund Euro 1.340.000,00 und die 

voraussichtlichen Herstellungskosten des Wohngebäudes 

(Grundstück und Wohngebäude stellen zusammen das 

mittelbare Anlageobjekt dar) betragen Euro 2.360.000,00.  

Die Finanzierung der Anschaffungskosten des Grundstücks in 

Frankfurt am Main in Höhe von rund Euro 1.340.000,00 

erfolgte zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung mit 

Fremdkapital.  

Zum einen hat die M-Immo-AG der Projektgesellschaft Objekt 

Am Großen Berge GmbH & Co. KG ein Eigenkapital-

Zwischenfinanzierungsdarlehen in Höhe von Euro 340.000,00 

zur Verfügung gestellt (Zwischenfinanzierungsmittel), das von 

der Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. 

KG sukzessive durch die von der Emittentin mittels 

eingeworbenem Anlegerkapital geleisteten Einlagen in die 

Projektgesellschaft zurückgeführt werden soll. Das 

Zwischenfinanzierungsdarlehen hat eine Laufzeit bis zum 

31.12.2020 und ist mit 3 % p.a. zu verzinsen.  

Zum anderen hat die Projektgesellschaft Objekt Am Großen 

Berge GmbH & Co. KG ein Bankdarlehen aufgenommenem 

(Endfinanzierungsmittel). Das Bankdarlehen in Höhe von Euro 

1.000.000,00 wurde mit Darlehensvertrag vom 22.11.2016 bei 

der Rüsselsheimer Volksbank eG für Zwecke der Finanzierung 

des Erwerbs der Wohnimmobilie aufgenommen und 

ausgereicht. Es hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2018 und ist mit 

einem variablen Zinssatz von 1,75% p.a. über dem 

Dreimonatseuribor zu verzinsen. Das Bankdarlehen ist mit einer 

Grundschuld besichert. Die mittelbar von der Emittentin 

erworbene Wohnimmobilie in Frankfurt am Main (mittelbare 

Anlageobjekt) mit einer Grundschuld zugunsten der 

Rüsselsheimer Volksbank eG mit einem Betrag von Euro 

1.000.000,00 belastet worden.  

Zur Finanzierung der übrigen Herstellungskosten sollen weitere 

Bankdarlehen in Höhe von Euro 2.182.000,00 aufgenommen 

werden (Endfinanzierungsmittel), deren Konditionen und 

Fälligkeiten zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung noch nicht 

feststehen. 

Hinsichtlich des aufgenommenen und aufzunehmenden 

Fremdkapitals wird von einem positiven Hebeleffekt 

ausgegangen, weil die erwarteten Rückflüsse aus der 

Wohnimmobilie höher ausfallen als die zu zahlenden Zinsen. 

Über die vorstehend genannten vertraglich vereinbarten Eigen- 

und Fremdmitteln sowohl auf Ebene der Emittentin als auch auf 

Ebene der Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH 

& Co. KG hinaus sind weder der Emittentin noch der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG 

Eigen- und Fremdmittel verbindlich zugesagt worden[DN12].  

Im Übrigen wird auf die Mittelherkunfts- und -

Verwendungsrechnung auf Ebene der Projektgesellschaft Objekt 

Am Großen Berge GmbH & Co. KG nachfolgend unter XI.4. 

verwiesen. 
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XI. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN  
  

 

Firma: Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH 
 

  

Funktion: Anbieterin / Emittentin der Vermögensanlagen /  Prospektverantwortliche 
 

  

Sitz: Wiesbaden 
 

  

Registergericht: Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden, HRB 28914 
  

Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Allee 6, 65197 Wiesbaden 
  

Datum der Gründung: Die Emittentin wurde am 17.2.2016 in Form einer GmbH errichtet und am 5.3.2016 mit der 
Eintragung in das Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden, HRB 28914, gegründet. 

  

Gesellschaftsdauer /  
Gesamtdauer des Bestehens: Die Emittentin ist unbefristet gegründet. 

  

maßgebliche Rechtsordnung: Die Emittentin unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
  

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung όDƳōIύ Χ 
  

Geschäftsjahr: Kalenderjahr 
  

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere von eige- 
nem Immobilienvermögen. Die Gesellschaft ist des Weiteren berechtigt, alle Geschäfte vorzu- 
nehmen, die dem Geschäftsgegenstand dienlich sind oder die im Interesse der Gesellschaft oder 
der Gesellschafter liegend erachtet werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlass- 
ungen zu errichten und sich an anderen Unternehmen gleich welcher Rechtsform im In- und 
Ausland, auch als persönlich haftende Gesellschafterin, zu beteiligen. 

 
  

Struktur der Emittentin: Gesellschafter der Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH sind die Metropol 
Immobilien Rhein-MainM-Immo AG 

und die VV Jansen AG. 
  

Konzernunternehmen: Die Emittentin ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts Teil des Konzerns 
(Konzernunternehmen) der VV Jansen AG im Sinne des § 18 AktG i.V.m. §§ 290, 296 HGB, die als 
Mehrheitsgesellschafterin der Emittentin (51 % des Gesellschaftskapitals) mit ihrer 
entsprechenden Stimmrechtsmehrheit einen beherrschenden Einfluss auf die Emittentin ausüben 
kann. Die Emittentin ist selbst nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet und hat 
auch keinen Konzernabschluss erstelltΣ ǎƛŜƘŜ YŀǇƛǘŜƭ α·LLLΦ 5ƛŜ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎǎǘǊǳƪǘǳǊ ŘŜǊ 
Emittentinά, Seite 6149. 

 
  

Höhe des gezeichneten Kapitals 
oder der Kapitalanteile: 25.000,00 EUR Stammkapital, vollständig einbezahlt 
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XII. DAS KAPITAL DER EMITTENTIN  
  

 

Höhe des gezeichneten Kapitals oder der Kapitalanteile 

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) der Emittentin beträgt 

25.000,00 EUR und ist vollständig eingezahlt; es stehen 

 
keine Einlagen auf das gezeichnete Kapital aus. Das 

Stammkapital der  Emittentin  ist in zwei Geschäftsanteile 

(GmbH-Anteile) wie folgt  eingeteilt: 

 

Laufende Nummer 
des Geschäftsanteils 

Nennbetrag des 

Geschäftsanteils in Euro 

Beteiligung am 

Stammkapital in Prozent 

 

Gesellschafter 

1 12.250,00 49 % Metropol Immobilien Rhein-MainM-
Immo AG 

2 12.750,00 51 % VV Jansen AG 

Gesamt 25.000,00 100 % 
 

 
Hauptmerkmale der Anteile  

 

Rechte und Pflichten der Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung: 

 

Dividendenrecht: Die Geschäftsanteile gewähren den 

Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung Anspruch auf den Jahresüberschuss 

zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines 

Verlustvortrags. 

 

Teilnahme- und Stimmrechte: Die Geschäftsanteile 

gewähren den Gesellschaftern der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung das Recht, an den 

Gesellschafterversammlungen der Emittentin teilzunehmen 

und dort ihr Stimmrecht auszuüben. Jeder Euro eines 

Geschäftsanteils gewährt bei Gesellschafterbeschlüssen, die 

grundsätzlich in Gesellschafterversammlungen, aber auch 

außerhalb von Gesellschafterversammlungen gefasst 

werden können, eine Stimme. Beschränkungen des 

Stimmrechts bestehen nach dem Gesellschaftsvertrag der 

Emittentin nicht. Die Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung haben keine 

unterschiedlichen Stimmrechte. 

 

Auskunfts-, Einsichts- und Verwaltungsrechte: Die 

Geschäftsanteile gewähren den Gesellschaftern der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung das 

Auskunfts-, Einsichts- und Verwaltungsrechte, insbesondere 

können die Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung vom Mitglied der Geschäftsführung der 

Emittentin unverzüglich Auskunft über die Angelegenheiten 

der Emittentin zu erhalten und Einsicht in deren Bücher und 

Schriftverkehr zu nehmen.  

 

 

 

 

 

Feststellung des Jahresabschlusses und Bestimmung über die 

Verwendung des Ergebnisses: Die Geschäftsanteile gewähren 

den Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung das Recht zur Feststellung des 

Jahresabschlusses und zur Bestimmung über die Verwendung 

des Ergebnisses durch Gesellschafterbeschluss. 

 

Erhöhung des Stammkapitals: Die Geschäftsanteile gewähren 

den Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung per Gesellschafterbeschluss das 

Stammkapital der Emittentin zu erhöhen. 

 

Bestellung/Abberufung eines oder mehrerer (weiterer) 

Geschäftsführer: Die Geschäftsanteile gewähren den 

Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung das Recht, durch Beschluss der 

Gesellschafterversammlung einen oder mehrere (weiterer) 

Geschäftsführer zu bestellen und/oder abzuberufen. 
 

Änderung der Satzung: Die Geschäftsanteile gewähren den 

Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung das Recht, durch Beschluss der 

Gesellschafterversammlung die Satzung (den 

Gesellschaftsvertrag) zu ändern. 
 

Übertragbarkeit/ Verbriefung der Geschäftsanteile: Die 

Geschäftsanteile oder über Teile von Geschäftsanteilen der 

Emittentin sind mit Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung frei übertragbar. Es bedarf hierzu 

nach dem GmbHG eines in notarieller Form geschlossenen 

Vertrags. Eine Verbriefung von Geschäftsanteilen einer GmbH 

ist ausgeschlossen. Nach jeder Veränderung in den Personen 

der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung ist eine 

aktualisierte Gesellschafterliste zum Handelsregister 

einzureichen.  
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Kündigung: Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind die Metropol Immobilien Rhein-

MainM-Immo AG und die VV Jansen AG. Der 

Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass ein Gesellschafter die 

Gesellschaft mit einer Frist von sechs Monaten jeweils zum 

Ende eines Geschäftsjahres kündigen kann. Durch die 

Kündigung wird die Emittentin nicht aufgelöst, aber der 

kündigende Gesellschafter ist verpflichtet, seinen 

Geschäftsanteil an einen von der Emittentin zu 

bestimmenden Dritten oder bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen an die Emittentin selbst abzutreten. 

 

Auflösung der Emittentin: Die Geschäftsanteile gewähren 

den Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung das Recht, durch Beschluss der 

Gesellschafterversammlung der Emittentin aufzulösen. 

 

Recht auf Anteil am Liquidationserlös: Die Geschäftsanteile 

gewähren den Gesellschaftern der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung das Recht auf Erhalt des 

Vermögens der Emittentin, welches am Ende der 

Liquidation der Emittentin noch vorhanden ist. 

 

Pflicht zur Einlagenzahlung: Die Gesellschafter der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind 

verpflichtet, die Einlagen auf die von ihnen im Rahmen der 

Gründung der Emittentin übernommenen Geschäftsanteile 

vollständig an die Emittentin zu zahlen. Gleiches gilt, soweit 

die Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung im Rahmen etwaiger 

Kapitalerhöhungen Geschäftsanteile an der Emittentin 

übernehmen. Ausstehende Einlagen auf das Kapital 

bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht.

Haftung: Den Gläubigern der Emittentin haftet nur das 

Gesellschaftsvermögen der Gesellschaft; eine persönliche 

Haftung der Gesellschafter der Emittentin gegenüber den 

Gläubigern der Emittentin besteht daher nicht. 

 

Treuepflicht: Die Gesellschafter sind der Emittentin zur Treue 

verpflichtet. Sie dürfen diese z. B. nicht vorsätzlich schädigen 

und sind zur Mitwirkung an Gesellschafterbeschlüssen 

verpflichtet, die im Interesse der Gesellschaft unerlässlich sind. 

Aus der Treuepflicht der Gesellschafter kann im Einzelfall auch 

die Verpflichtung erwachsen, es zu unterlassen, in Wettbewerb 

zur Gesellschaft zu treten. 

 

 

Bisher ausgegebenen Wertpapiere oder Vermögens- 

anlagen 
Die Emittentin ist weder eine Aktiengesellschaft noch eine 

Kommanditgesellschaft auf Aktien. Bis zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind keine Wertpapiere oder 

Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 

Vermögensanlagengesetz ausgegeben worden. Die 

Emittentin hat keine umlaufenden Wertpapiere begeben. 
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XIII.   DIE ORGANISATIONSSTRUKTUR DER EMITTENTIN  
 

Gesellschafter der Emittentin sind die Metropol Immobilien Rhein-MainM-Immo AG und die VV Jansen AG. Die Metropol 

Immobilien Rhein-MainM-Immo AG ist nicht Teil des Konzerns der Emittentin, da sie lediglich 49 % der Anteile der Emittentin 

hält. 

 

Die Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH ist Teil eines Konzerns mit der C&C Verwaltungs UG 

(haftungsbeschränkt) als Obergesellschaft. Die Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH ist damit ein 

Konzernunternehmen.  

 

Die C&C Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) hält 100% an der VV Jansen AG, die wiederum 51% an der Metropol 

Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH hält. Die C&C Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) ist nicht operativ tätig, sie hält 

ausschließlich die Aktien an der VV Jansen AG.  

 

Gesellschafter der C&C Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) ist Herr Norbert Harings. 

 

Die VV Jansen AG ist nicht operativ tätig, sie hält 51% an der Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH und je 49% 

an drei Objekt Kommanditgesellschaften. Die Kommanditanteile werden gehalten an: 

 

MET ς Objekt Bahnhöfe an der Bergstraße UG & Co. KG 

Objekt Am Fürstenbahnhof UG & Co. KG 

Objekt Südbahnhof Darmstadt UG & Co. KG. 

 

Die drei Projektgesellschaften haben insgesamt fünf Bahnhofsempfangsgebäude erworben, die durch die 

Projektgesellschaften saniert und dann langfristig vermietet werden.  

 

Es bestehen zwischen den Konzernunternehmen keine Gewinnabführungsverträge.  

 
 

  

 

 

 
C&C Verwaltungs UG  
(haftungsbeschränkt)  
 

VV  Jansen AG  

 

 
Metropol Immobilien GmbHM-

Immo-Objekt GmbH   
 

MET - Objekt Bahnhöfe an der Bergstraße UG & 
Co. KG  
Objekt Am Fürstenbahnhof UG & Co. KG  
Objekt Südbahnhof Darmstadt UG &  Co. KG -  
    

 
100% 
 

 
 
 

51% 
 

49% 
 

100% 
 

 

Norbert Harings 
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XIV.   DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER EMITTENTIN  
  

 

Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Emittentin 

Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emittentin besteht in 

der gewinnbringenden Verwaltung eigenen Vermögens 

durch die Beteiligung an Projektgesellschaften in der 

Rechtsform einer GmbH oder KG (unmittelbare 

Anlageobjekte), an denen die Emittentin jeweils 100 % 

der Kapitalanteile hält. Die Emittentin erzielt Einnahmen 

aus Beteiligungen. 

Die Projektgesellschaften erwerben Immobilienprojekte 

und führen Planung, Bau, Betrieb und/oder Verkauf der 

Immobilienprojekte durch. 

 

Abhängigkeit der Emittentin von Patenten, 

Lizenzen und Verträgen 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die Emittentin 

nicht von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen 

Herstellungsverfahren abhängig, die von wesentlicher 

Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder Ertragslage 

sind. Insbesondere sind zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch keinerlei Verträge 

abgeschlossen worden. 

Während der Laufzeit der Vermögensanlagen wird die 

Emittentin von folgenden Verträgen abhängig sein, die 

von wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit 

oder Ertragslage der Emittentin sind: 

¶ Beteiligungsverträge mit Projektgesellschaften 

Von wesentlicher Bedeutung sind die 

Beteiligungsverträge, die die Emittentin mit 

Projektgesellschaften schließen wird. Hieraus 

fließen an die Emittentin Einnahmen aus 

Beteiligungen zu als Grundlage für die Zins- und 

Tilgungszahlungen an die Anleger. 

¶ Projektanalyseverträge  

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 

trifft eine Vorauswahl aus potentiellen 

mittelbaren Anlageobjekten und beauftragt dann 

einen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

noch nicht feststehenden externen Dienstleister 

mit einer Analyse des potentiellen mittelbaren 

Anlageobjekts. Auf Grundlage einer solchen 

Analyse trifft das Mitglied der Geschäftsführung 

der Emittentin dann die Investitionsentscheidung. 

Die Erträge der Beteiligungen an 

Projektgesellschaften und damit die Einnahmen 

der Emittentin aus den Beteiligungen hängen 

wesentlich von der Auswahl der 

Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) 

ab. 

¶ Vertriebsverträge 

Die Emittentin wird Vertriebsverträge 

abschließen, um Kapital im Rahmen der hier 

angebotenen Vermögensanlagen einzuwerben. Die der 

Emittentin zur Verfügung stehende Liquidität zu 

Investitionen im Rahmen der Vermögensanlagen hängt 

maßgeblich davon ab, dass in den Vertriebsverträgen 

vereinbarte Umsatzziele erfüllt werden. 

¶ Kreditverträge über eine Bankfinanzierung auf Ebene 

der Projektgesellschaften 

Die Liquiditätssituation der Projektgesellschaften ist 

maßgeblich davon abhängig, ob und zu welchen 

Konditionen Kreditverträge mit Banken abgeschlossen 

wer- den  können.  Günstige  Konditionen der 

Fremdfinanzierung wirken sich positiv auf die Liquidität 

der Projektgesellschaften und damit auf deren 

Fähigkeiten aus, Ansprüche der Emittentin auf 

Einnahmen aus Beteiligungen an Projektgesellschaften 

fristgerecht zu bedienen. 

¶ Verträge der Projektgesellschaften über Kauf, Bau, 

Sanierung, Planung, Entwicklung und/oder 

Betrieb/Verkauf von Immobilienprojekten  

Nach den Verträgen der Projektgesellschaften über 

Kauf, Bau, Sanierung, Planung, Entwicklung und/oder 

Betrieb/Verkauf von Immobilienprojekten (mittelbare 

Anlageobjekte) bestimmen sich nicht nur die von den 

Projektgesellschaften zu zahlenden Vergütungen und 

die erzielbaren Einnahmen sondern auch die Rechte 

der Projektgesellschaften im Falle mangelhafter 

Erstellung von Leistungen. 

 

Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsverfahren, die 

einen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der 

Emittentin und die Vermögensanlagen haben  können 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind keine Gerichts-, 

Schieds- oder Verwaltungsverfahren anhängig, die einen 

Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Emittentin und die 

Vermögensanlagen haben können. 

 

Angaben über die laufenden Investitionen 
Es bestehen keine laufenden Investitionen. 

Insbesondere wurden auf Ebene der Emittentin noch keine 

Beteiligungsverträge mit Projektgesellschaften abgeschlossen, 

keine Vorverträge geschlossen oder Projektgesellschaften 

gegründet. Auch auf Ebene der Projektgesellschaften hat 

noch keinerlei Geschäftstätigkeit stattgefunden; insbesondere 

sind noch keine Immobilienobjekte erworben oder 

Vorverträge abgeschlossen worden. 

 

Beeinflussung der Tätigkeit der Emittentin durch 

außer- gewöhnliche Ereignisse 

Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche 

Ereignisse beeinflusst worden. 
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XV.   GRÜNDUNGSGESELLSCHAFTER DER EMITTENTIN UND 
GESELLSCHAFTER DER EMITTENTIN ZUM ZEITPUNKT DER 
PROSPEKTAUFSTELLUNG 

 

Gründungsgesellschafter der Emittentin und 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung  

Die Emittentin wurde am 17.02.2016 in Form einer GmbH 

errichtet und am 05.03.2016 mit der Eintragung ins 

Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden, HRB 28914, 

gegründet. 

 
Die Gründungsgesellschafter der Emittentin sind identisch 

mit den Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung. Ausgeschiedene Gesellschafter gibt es 

nicht. Ehemaligen Gesellschaftern stehen 

dementsprechend keine Ansprüche aus ihrer Beteiligung an 

der Emittentin zu. 

 

Bei den Gründungsgesellschaftern der Emittentin und den 

Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung handelt es sich um juristische 

Personen, die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wie 

folgt firmieren: 

 
ω Metropol Immobilien Rhein-MainM-Immo AG, 

vertreten durch  den Vorstand Johann Herresthal, Sitz 

der Gesellschaft: Willy-Brandt-Allee 6, 65197 

Wiesbaden 

ω VV Jansen AG, vertreten durch den Vorstand Jean-

Marc Jansen, Sitz der Gesellschaft:  Mörikestraße 3, 

54294 Trier 

 

 

Art und Gesamtbetrag der von den Gründungsgesellschaftern der Emittentin und Gesellschaftern der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung insgesamt gezeichneten und der geleisteten Einlagen 

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung haben insgesamt zwei Kapitalanteile zu 

12.250,00 EUR und zu 12.750,00 EUR, insgesamt also 

25.000,00 EUR 

gezeichnet und diese Einlagen eingezahlt. Hierbei handelt 

es sich um GmbH-Anteile. 

 

 

 

 

 

 
 

Laufende Nummer 
des Kapitalanteils 
(GmbH-Anteile) 

Nennbetrag des 

Kapitalanteils in Euro 

Beteiligung am 

Stammkapital in 

Prozent 

Gründungsgesellschafter der 
Emittentin und Gesellschafter der 
Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung  

 1 12.250,00 49 % Metropol Immobilien Rhein-MainM-
Immo AG 

2 12.750,00 51 % VV Jansen AG 

Gesamt 25.000,00 100 % 
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Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, Gehälter 

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung, die die Einlagen auf die 

Kapitalanteile vollständig eingezahlt haben, sind am 

Ergebnis der Emittentin zu 100 % beteiligt. Unter 

Zugrundelegung der voraussichtlichen Ertragslage 

(Prognose) der Emittentin, ǎƛŜƘŜ α··LLI. Voraussichtliche 

9ǊǘǊŀƎǎƭŀƎŜ όtǊƻƎƴƻǎŜύάΣ Seite 101-10571-72, in diesem 

Verkaufsprospekt, plant die Emittentin, über die Laufzeit 

der Vermögensanlagen (2016 bis 31.12.2029) einen 

Gesamtgewinn i.H.v. 10.561.720,00 9.065.434,59 EUR 

nach Steuern zu erwirtschaften. 

Hiervon stehen der Metropol Immobilien Rhein-MainM-

Immo AG 49 %, also 5.175.243 4.442.062,95 EUR, und der 

VV Jansen AG 51 %, also 5.386.477 4.623.371,64  EUR zu. 

Darüber hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern der 

Emittentin und den Gesellschaftern der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte sowie sonstige 

Gesamtbezüge zu, insbesondere keine Gehälter, weitere 

Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 

Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen 

jeder Art. 

 

Eintragungen im Führungszeugnis 

Bei den Gründungsgesellschaftern der Emittentin und den 

Gesellschaftern der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung handelt es sich um juristische 

Personen mit Sitz und Geschäftsleitung im Inland. Im 

Inland werden für juristische Personen keine 

Führungszeugnisse erstellt. Es bestehen keine 

ausländischen Verurteilungen. 

 

Eröffnung von Insolvenzverfahren 

Über das Vermögen der Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und der Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde innerhalb der 

letzten 5 Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder 

mangels Masse abgewiesen. 

Weder ein Gründungsgesellschafter der Emittentin noch 

ein Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung war innerhalb der letzten 5 Jahre in 

der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über 

deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 

mangels Masse abgewiesen wurde. 

 

Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von 

Bankgeschäften oder Erbringung von 

Finanzdienstleistungen 

In Bezug auf die Gründungsgesellschafter der Emittentin 

und die Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung besteht keine Aufhebung einer 

Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur 

Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

 

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der 

Gründungsgesellschafter der Emittentin und der Gesellschafter 

der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung an 

Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlagen beauftragt sind 

Der Vertrieb der Vermögensanlagen erfolgt ausschließlich über 

freie Makler.  

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind weder unmittelbar noch mittelbar an 

Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlagen beauftragt sind. 

 

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der 

Gründungsgesellschafter der Emittentin und der 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung an Unternehmen, die der Emittentin 

Fremdkapital zur Verfügung stellen 

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind weder unmittelbar noch mittelbar an 

Unternehmen beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital zur 

Verfügung stellen. 

 

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der 

Gründungsgesellschafter der Emittentin und der 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung an Unternehmen, die im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen 

erbringen 

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

an keinen Unternehmen beteiligt, die im Zusammenhang mit der 

Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen 

oder Leistungen erbringen. Dies gilt sowohl für die unmittelbaren 

als auch für die mittelbaren Anlageobjekte. Auf der Ebene der 

Emittentin, die 100 % der Kapitalanteile der ς mit Ausnahme der 

Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG - 

noch zu gründenden Projektgesellschaften halten wird, werden 

die Gründungsgesellschafter und Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung mittelbar an den 

Beteiligungen an den Projektgesellschaften (unmittelbare 

Anlageobjekte) beteiligt sein. Die Projektgesellschaften erbringen 

im Zusammenhang mit dem Kauf, dem Bau, der Sanierung 

und/oder dem Betrieb/Verkauf von Immobilienprojekten auf 

Ebene der Projektgesellschaften Lieferungen und Leistungen. Die 

Lieferungen und Leistungen bestehen darin, dass das Mitglied 

der Geschäftsführung der Emittentin die Entscheidung über die 

Auswahl der mittelbaren Anlageobjekte (Immobilienprojekte) 

trifft ; auf Ebene der Projektgesellschaften werden jedoch 



SEITE 65 

 

sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Kauf, 

dem Bau, der Sanierung und/oder dem Betrieb/Verkauf 

von Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) 

geplant, koordiniert und umgesetzt.  

Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen der 

Gründungsgesellschafter der Emittentin und  der 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung an Unternehmen, die mit der 

Emittentin und Anbieterin nach § 271 des 

Handelsgesetzbuchs in einem 

Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind 

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind weder unmittelbar noch 

mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit der 

Emittentin und Anbieterin nach § 271 des 

Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis 

stehen oder verbunden sind. 

 

Tätigkeit der Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und der Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für 

Unternehmen, die mit dem Vertrieb der 

emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind 

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind nicht für Unternehmen tätig, die 

mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen 

beauftragt sind.  

 

Tätigkeit der Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und der Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für 

Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital 

zur Verfügung stellen 

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind nicht für Unternehmen tätig, 

die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen. 

 

Tätigkeit der Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und der Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für 

Unternehmen, die im Zusammenhang mit der 

Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder 

Leistungen erbringen 

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind zum Zeitpunkt der  

Prospektaufstellung nicht für Unternehmen tätig, die im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen 

erbringen. Dies gilt sowohl für die mittelbaren als auch 

für die unmittelbaren Anlageobjekte. 
 

 

 

 

Tätigkeit der Gründungsgesellschafter der Emittentin 

und der Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung für Unternehmen, die mit der 

Emittentin und Anbieterin nach § 271 des 

Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis 

stehen oder verbunden sind 

Die Gründungsgesellschafter und Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind nicht für 

Unternehmen tätig, die mit der Emittentin und Anbieterin nach 

§ 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis 

stehen oder verbunden sind. 

 

Beauftragung der Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und der Gesellschafter der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung mit dem Vertrieb der 

emittierten Vermögensanlagen 

Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung sind nicht mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlagen beauftragt. 

 

Zurverfügungstellung oder Vermittlung von 

Fremdkapital an die Emittentin durch die 

Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlagen 

 Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung stellen der Emittentin kein Fremdkapital zur 

Verfügung oder vermitteln der Emittentin kein Fremdkapital. 

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin, 

VV Jansen AG, hat der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Nachtragsaufstellung Fremdkapital in Form eines 

Gesellschafterdarlehens für Zwischenfinanzierungszwecke zur 

Verfügung gestellt in Höhe von Euro 16.860,00. Darüber hinaus haben 

die Gründungsgesellschafter und Gesellschafter der Emittentin der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung kein Fremdkapital 

zur Verfügung gestellt oder vermittelt. 

 

Erbringung von Lieferungen und Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte durch die Gründungsgesellschafter 

der Emittentin und die Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

 

 Die Gründungsgesellschafter der Emittentin und die Gesellschafter 

der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung erbringen 

keine Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der 

Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. Dies gilt 

sowohl für die mittelbaren als auch für die unmittelbaren 

Anlageobjekte. 
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Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der 

Emittentin, M-Immo-AG, hat der Projektgesellschaft Objekt 

Am Großen Berge GmbH & Co. KG ein Eigenkapital-

Zwischenfinanzierungsdarlehen in Höhe von Euro 340.000,00 

zur Verfügung gestellt, das von der Projektgesellschaft Objekt 

Am Großen Berge GmbH & Co. KG sukzessive zurückgeführt 

werden soll. Das Zwischenfinanzierungsdarlehen hat eine 

Laufzeit bis zum 31.12.2020 und ist mit 3 % p.a. zu verzinsen. 

Darüber hinaus erbringen die Gründungsgesellschafter der 

Emittentin und die Gesellschafter der Emittentin keine 

Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit der 

Anschaffung oder Herstellung der (unmittelbaren und 

mittelbaren) Anlageobjekte. 
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XVI.   DAS MITGLIED DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER EMITTENTIN  
  

 

Name, Geschäftsanschrift und Funktion des Mitgliedes 

der Geschäftsführung der Emittentin 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist Johann 

Herresthal. Die Geschäftsanschrift lautet: Willy-Brandt-Allee 

6, 65197 Wiesbaden. Er ist das einzige Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin. Ihm ist kein bestimmter 

Verantwortungs- und Aufgabenbereich (Funktion) bei der 

Emittentin zugeordnet.  

 

Die Emittentin verfügt über keinen Vorstand und, keine 
Aufsichtsgremiumen und Beiräte. Die Emittentin kann einen 

Beirat bestimmen, der die Geschäftsführung bei 
Investitionsentscheidungen berät und aus mindestens 2 Mitgliedern 
besteht. Mitglieder der Geschäftsführung oder leitende Angestellte 
der Gesellschaft können nicht zu Mitgliedern des Beirats bestellt 
werden. Geschäftsführung und Beirat definieren in der ersten Sitzung 
eine Geschäftsordnung. Zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung 
verfügt die Emittentin über keinen Beirat[DN13].  
 

Aufgabe und Befugnis des Beirats sind die Unterstützung der 

Geschäftsleitung bei der Entscheidung, ob in identifizierte 

Investitionsobjekte investiert werden soll. Der Beirat wird dabei die 

Einhaltung der gemäß Geschäftsordnung festgelegten 

Investitionskriterien prüfen. Werden die Investitionskriterien erfüllt, 

so wird der Beirat die Investition in das konkrete Objekt empfehlen.   

 

Darüber hinaus prüft der Beirat Ausschüttungen an die Gesellschafter 

gemäß Geschäftsordnung. Die Mitglieder des Beirats erhalten für ihre 

Tätigkeit außer dem Ersatz ihrer Barauslagen keine besondere 

Vergütung. Die Vorschriften des AktG und des § 52 GmbHG 

betreffend den Aufsichtsrat finden auf den Beirat keine Anwendung. 

Die Beiratsmitglieder haften ς mit Ausnahme für die Verletzung von 

Leben, Körper oder Gesundheit ς nur für Schäden aus vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. Darüber hinaus haftet der 

Beirat nicht für das Ergebnis der Investitionstätigkeit der 

Geschäftsführung. 

 

Der Gesellschaftsvertrag wird um die Regelung des §6a betreffend 

den Investitionsbeirat ergänzt. 

 

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und sonstige 

Gesamtbezüge des Mitgliedes der Geschäftsführung 

der Emittentin 

Dem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin stehen 

keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sonstige 

Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, 

Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, 

Provisionen und Nebenleistungen jeder Art zu. 

 

Eintragungen im Führungszeugnis des Mitglieds 

der Geschäftsführung der Emittentin 

Im Führungszeugnis des Mitglieds der Geschäftsführung der 

Emittentin, das zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 

älter als 6 Monate ist, sind keine Eintragungen in Bezug auf 

Verurteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 263-283b 

des Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwesengesetzes, § 38 

des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der 

Abgabenordnung enthalten. Auch eine ausländische 

Verurteilung gegen das Mitglied der Geschäftsführung der 

Emittentin wegen einer Straftat, die mit den oben genannten 

Straftaten vergleichbar ist, liegt nicht vor. Herr Johann 

Herresthal ist deutscher Staatsbürger. 

 

Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre 

Über das Vermögen des Mitglieds der Geschäftsführung der 

Emittentin wurde innerhalb der letzten 5 Jahre kein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin war 

innerhalb der letzten 5 Jahre nicht in der Geschäftsführung 

einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen 

wurde. 

 

Frühere Aufhebungen einer Erlaubnis zum 

Betreiben von Bankgeschäften 

In Bezug auf das Mitglied der Geschäftsführung der 

Emittentin besteht keine Aufhebung einer Erlaubnis zum 

Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 

Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).  

 

Tätigkeit des Mitgliedes der Geschäftsführung der 

Emittentin für Unternehmen, die mit dem Vertrieb der 

angebotenen Vermögensanlagen betraut sind 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist nicht für 

Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen  

Vermögensanlagen betraut sind. 

 

Tätigkeit des Mitgliedes der Geschäftsführung der 

Emittentin für Unternehmen, die der Emittentin 

Fremdkapital geben 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist nicht 

für Unternehmen tätig, die der Emittentin Fremdkapital 

geben. 

 

Tätigkeit des Mitgliedes der Geschäftsführung der 

Emittentin für Unternehmen, die Lieferungen oder 

Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung 

oder Herstellung der Anlageobjekte erbringen 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist nicht 

für Unternehmen tätig, die Lieferungen und Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der 
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Anlageobjekte erbringen. Dies gilt sowohl für die mittelbaren 

als auch für die unmittelbaren Anlageobjekte. 

 

Tätigkeit des Mitgliedes der Geschäftsführung der 

Emittentin für Unternehmen, die mit der Emittentin 

und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in 

einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden 

sind 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist 

ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung (Vorstand) der mit 

49 % an der Emittentin beteiligten 

Gründungsgesellschafterin der Emittentin und 

Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung, der Metropol Immobilien Rhein-MainM-

Immo AG. Als Mitglied des Vorstands der Metropol 

Immobilien Rhein-MainM-Immo AG führt Herr Johann 

Herresthal die Geschäfte der Gesellschaft; ihm ist kein 

besonderer Aufgabenbereich zugewiesen. 

 

Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung der 

Emittentin nicht für Unternehmen tätig, die mit der 

Emittentin und Anbieterin nach § 271 des 

Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen 

oder verbunden sind. 

 
 

 

 

 

Unmittelbare oder mittelbare Beteiligung des 

Mitgliedes der Geschäftsführung der Emittentin an 

Unternehmen, die mit dem Vertrieb der 

angebotenen Vermögensanlage betraut sind 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist nicht in 

wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an 

Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der 

angebotenen Vermögensanlagen betraut sind. 

 

Unmittelbare oder mittelbare Beteiligung des 

Mitgliedes der Geschäftsführung der Emittentin an 

Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital geben 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht in wesentlichem 

Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 

beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital geben. 

 

Unmittelbare oder mittelbare Beteiligung des 

Mitgliedes der Geschäftsführung der Emittentin an 

Unternehmen, die Lieferungen oder Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 

der Anlageobjekte erbringen 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht in wesentlichem 

Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 

beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der 

Anlageobjekte erbringen. Dies gilt sowohl für die mittelbaren 

als auch für die unmittelbaren Anlageobjekte. 

 

Unmittelbare oder mittelbare Beteiligung des 

Mitgliedes der Geschäftsführung der Emittentin an 

Unternehmen, die mit der Emittentin und Anbieterin 

nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem 

Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist nicht in 

wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an 

Unternehmen beteiligt, die mit der Emittentin und Anbieterin 

nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem 

Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

 

Beauftragung des Mitglieds der Geschäftsführung der 

Emittentin mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlagen 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin ist nicht mit 

dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt.  

 

 

 

 
 

Zurverfügungstellung oder Vermittlung von Fremdkapital 

an die Emittentin durch das Mitglied der Geschäftsführung 

der Emittentin  

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin stellt der 

Emittentin kein Fremdkapital zur Verfügung und vermittelt der 

Emittentin kein Fremdkapital. 

 

Erbringung von Lieferungen oder Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der 

Anlageobjekte durch das Mitglied der Geschäftsführung 

der Emittentin 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin trifft für 

die Emittentin die Auswahl der Beteiligungen an 

Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte), indem 

es die Beteiligungsverträge für die Emittentin verhandelt 

und für diese abschließt.  

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin trifft eine 

Vorauswahl aus potentiellen Immobilienprojekten 

(mittelbare Anlageobjekte) und beauftragt dann einen zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehenden 

externen Dienstleister mit einer Analyse des potentiellen 

mittelbaren Anlageobjekts. Auf Grundlage einer solchen 

Analyse trifft das Mitglied der Geschäftsführung der 

Emittentin dann die Investitionsentscheidung. 

 

Insoweit erbringt das Mitglied der Geschäftsführung der 

Emittentin Leistungen im Zusammenhang mit der 
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Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Darüber hinaus erbringt das Mitglied der Geschäftsführung 

der Emittentin keine Lieferungen und Leistungen im 

Zusammenhang mit der Anschaffung und Herstellung der 

Anlageobjekte. Dies gilt sowohl für die mittelbaren als auch 

für die unmittelbaren Anlageobjekte. 

 

Treuhänder 

Einen Treuhänder gibt es im Rahmen dieser 

Vermögensanlagen nicht. Ein Treuhandvertrag wurde 

dementsprechend nicht abgeschlossen. 

 

Mittelverwendungskontrolleur 

Einen Mittelverwendungskontrolleur gibt es im Rahmen 

dieser Vermögensanlagen nicht. Ein Vertrag über die 

Mittelverwendungskontrolle wurde dementsprechend nicht 

abgeschlossen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben über die Anbieterin, die 

Prospektverantwortlichen und sonstige Personen 

Emittentin, Anbieterin und Prospektverantwortliche  gemäß § 

12 Abs. 6 VermVerkProspV i.V.m. den Abs. 1-4 ist die Metropol 

Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH mit Sitz in 

Wiesbaden, Willy-Brandt-Allee 6. Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin, Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen ist Herr Johann Herresthal 

(Geschäftsanschrift: Willy-Brand-Allee 6, 65197 Wiesbaden. 

Die Emittentin der angebotenen Vermögensanlagen ist mit 

der Anbieterin und der Prospektverantwortlichen identisch. 

 

Sämtliche Angaben, die sich auf das Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin beziehen, gelten deshalb im 

selben Maße auch für das Mitglied der Geschäftsführung der 

Anbieterin und der Prospektverantwortlichen. 

 

Auf die Darstellung der Angaben zu dem Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin wird verwiesenΣ ǎƛŜƘŜ α·±L. 

Das Mitglied der Geschäftsführung und ggf. die Mitglieder 

des Beirats der EmittentinάΣ Seite 67-7054-55. 

 

Es gibt keine sonstigen Personen, die nicht in den Kreis der 

nach dieser Verordnung angabepflichtigen Personen fallen, 

die jedoch die Herausgabe oder den Inhalt des 

Verkaufsprospekts oder die Angabe oder den Inhalt des 

Angebots der Vermögensanlagen wesentlich beeinflusst 

haben.  
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XVII.   MITTELHERKUNFT UND MITTELVERWENDUNG (Prognose)  
  

 

Mittelherkunft  (Prognose) auf Ebene der Emittentin 

 
 

 

 

 

 

 

Mittelverwendung (Prognose) auf Ebene der Emittentin 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesentliche Annahmen und 

Wirkungszusammenhänge der  Mittelherkunft  und 

Mittelverwendung der Emittentin 
 

1. Die Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH 

bezieht kapitalprognosemäßig ausschließlich durch die 

Einwerbung der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen 

Fremdkapital. Im Rahmen dieser Prognose wird davon 

ausgegangen, dass das maximal  einzuwerbende 

Nachrangdarlehenskapital i.H.v. 10.000.000,00 EUR 

spätestens im Laufe des Jahres 2017 eingeworben wird 

(2016: 5.000.000 0,00 Euro, 2017: 510.000.000 Euro. Neben 

dem Nachrangdarlehenskapital wird die Emittentin auf der 

Ebene der unmittelbaren Anlageobjekte (Beteiligungen an 

Projektgesellschaften) kein weiteres Fremdkapital in Form 

von End- oder Zwischenfinanzierungen für Investitionen 

nutzen. Eine End- bzw. Zwischenfinanzierung über 

Fremdkapital (Bankdarlehen) liegt nicht vor. Eine zukünftige 

End- bzw. Zwischenfinanzierung über Fremdkapital 

(Bankdarlehen) ist nicht geplant und auch nicht verbindlich 

zugesagt. Die Prognose sieht insgesamt die Aufnahme von 

Fremdkapital in Form von qualifizierten unbesicherten  

 

 

 

Nachrangdarlehen i.H.v. 10.000.000,00 EUR vor, was einer 

angestrebten Fremdkapitalquote von 99,75 % entspricht. 

2. Die Stammeinlage (Einlagen auf gezeichnetes Kapital) der 

Gründungsgesellschafter, Metropol Immobilien Rhein-

MainM-Immo AG und VV Jansen AG, i.H.v. 25.000,00 EUR 

wurde eingezahlt. 

3. Das Agio wird vereinnahmt in Höhe von 700.000,00 Euro. Die 

Emittentin wendet insgesamt 10.0000,000,00 EUR für 

Beteiligungen an Projektgesellschaften unter 

Berücksichtigung der Liquiditätsreserve auf. 

4. Die Emittentin wendet insgesamt 10.000.000,00 EUR für 

Beteiligungen an Projektgesellschaften unter 

Berücksichtigung der Liquiditätsreserve auf. Zum Zeitpunkt 

der Nachtragsaufstellung hat die Emittentin eine Beteiligung 

an der Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & 

Co. KG, die mit den Anschaffungskosten in Höhe von Euro 

860,00 zu Buche stehen. 

4.5. Für die Konzeption und die Prospekterstellung fällt eine 

Vergütung in Höhe von 50.000,00 Euro an, die von den 

Mittelherkunft  (Prognose) auf Ebene der Emittentin  Alle Beträge in Euro  

 in % zur Summe von 

Fremdkapital + 

Eigenkapital 

in % zum Gesamtbetrag 

der angebotenen 

Vermögensanlagen (ohne 

Agio)

1. Fremdkapital

qualifizierte unbesicherte Nachrangdarlehen 10.000.000,00                   99,75% 100,00%
2. Stammkapital (Eigenkapital) 25.000,00                          0,25% 0,25%

Summe Fremdkapital + Eigenkapital 10.025.000,00                   100,00% 100,25%

3. Agio 700.000,00                        6,98% 7,00%

Gesamtmittelherkunft 10.725.000,00                   106,98% 107,25%

Mittelverwendung (Prognose) auf Ebene der Emittentin  Alle Beträge in Euro  

 in % zur Summe von 

Fremdkapital + 

Eigenkapital 

in % zum Gesamtbetrag 

der angebotenen 

Vermögensanlagen (ohne 

Agio)

4. Anschaffungskosten 

Investition in Gesellschaftsanteile an Projektgesellschaften 10.000.000,00                   99,75% 100,00%

5. Nebenkosten der Vermögensanlagen

Kapitalbeschaffungskosten -                                       0,00% 0,00%

Projektierung, Konzeption, Prospektaufstellung -                                       0,00% 0,00%

6. Liquiditätsreserve in Form von Bankguthaben 725.000,00                        7,23% 7,25%

Gesamtmittelverwendung 10.725.000,00                   106,98% 107,25%
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Gesellschaftern der Emittentin getragen wird. Diese wird 

nicht aus dem Nachrangdarlehenskapital, dem Stammkapital 

oder dem Agio bezahlt. 

5.6. Die Emittentin bildet eine Liquiditätsreserve in Form von 

Bankguthaben, die nicht in Beteiligungen an 

Projektgesellschaften investiert wird. 

 
 

 

 

Die Emittentin leistet für die Vermittlung der qualifizierten 

unbesicherten Nachrangdarlehen Provisionen, 

insbesondere Vermittlungsprovisionen, ausschließlich in 

Form von Bestandsprovisionen, d.h. über die Laufzeit der 

Vermögensanlagen verteilte Vermittlungsprovisionen. 

Dementsprechend werden die Provisionszahlungen nicht 

aus dem im Rahmen der mit diesem Verkaufsprospekt 

angebotenen Vermögensanlagen eingeworbenen 

Fremdkapital bezahlt. Die Provisionszahlungen der 

Emittentin sind ausgewiesen in der voraussichtlichen 

Ertragslage der Emittentin (Prognose)/Provisionszahlungen 

(siehe Kapitel VI. Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten auf die 

Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 

Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlagen 

nachzukommen/voraussichtliche Ertragslage der 

Emittentin (PrognoseύάΣ Seite 24-2517-18). 

 
Angestrebte  Fremdkapitalquote auf Ebene der 
Emittentin 

Die Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH  

beabsichtigt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung im 

Rahmen dieser Vermögensanlagen keine Aufnahme von 

Bankdarlehen. Jedoch stellen die von den Anlegern 

aufzunehmenden qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen in Höhe von 10.000.000,00 EUR auf 

Ebene der Emittentin Fremdkapital dar.  

Die Fremdkapitalquote der Emittentin beträgt daher 99,75 

%.  

 

Konditionen und Fälligkeiten des Fremdkapitals auf 

Ebene der Emittentin: 

10.000.000,00 EUR vom Tag der Auszahlung des 

Nachrangdarlehenskapitals durch die Anleger, wobei die 

Anleger zwischen drei Vermögensanlagen wählen können: 

a.  ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ рάΥ 60 Monate, 

Verzinsung 5,1 % p.a., Rückzahlung innerhalb von 

10 Bankarbeitstagen nach Ende der Laufzeit 

b.  ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млάΥ [ŀǳŦȊŜƛǘ 120 

Monate, Verzinsung 6,25 % p.a., Rückzahlung 

innerhalb von 10 Bankarbeitstagen nach Ende der 

Laufzeit 

c. ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнάΥ [ŀǳŦȊŜƛǘ 144 

Monate, Verzinsung 6,46 % p.a., Rückzahlung 

beginnend ab dem auf den Gewährungszeitpunkt 

folgenden Monatsersten in 144 Raten. 

 

 

 

 

 
Die Laufzeit endet automatisch, ohne dass es einer 

YǸƴŘƛƎǳƴƎ ōŜŘŀǊŦΣ ōŜƛ ŘŜǊ ±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ 

рά nach Ablauf des 60. Monats, bei der Vermögensanlage 

αaŜǘǊƻ ½ƛƴǎ млά ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǎ мнлΦ aƻƴŀǘǎ ǳƴŘ ōŜƛ ŘŜǊ 

±ŜǊƳǀƎŜƴǎŀƴƭŀƎŜ αaŜǘǊƻ wŜǘǳǊƴ мнά ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǎ 

144. Monats. 

Eine ordentliche Kündigung durch den Anleger ist 

ausgeschlossen.  

Der Anleger ist berechtigt, die qualifizierten 

unbesicherten Nachrangdarlehen außerordentlich zu 

kündigen und dessen Rückzahlung zum valutierenden 

Nachrangdarlehensbetrag (Anlagebetrag) zuzüglich 

etwaiger bis zum Tage der Rückzahlung (ausschließlich) 

aufgelaufene Zinsen zu verlangen, wenn ein wichtiger 

Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 

dann vor, wenn die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit 

bekannt gibt oder ein Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der Emittentin eröffnet und nicht innerhalb 

von 60 Tagen nach der Eröffnung aufgehoben bzw. 

ausgesetzt wird oder durch die Emittentin beantragt oder 

die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse 

abgelehnt wird, oder die Emittentin in Liquidation tritt, es 

sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit 

gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen (Beispiel einer 

Verschmelzung oder einer anderen Form des 

Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft), 

sofern diese andere Gesellschaft alle Verpflichtungen 

übernimmt, die die Emittentin im Zusammenhang mit 

diesen qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen 

eingegangen ist. Das Kündigungsrecht erlischt, falls der 

Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts geheilt wurde. 

Die außerordentliche Kündigung hat schriftlich (z.B. per 

Brief, Fax oder E-Mail) zu erfolgen. Der Anleger hat gegen 

die Emittentin einen Anspruch auf Rückzahlung des 

Anlagebetrags. Die Rückzahlung der wirksam gekündigten 

qualifizierten unbesicherten Nachrangdarlehen erfolgt 

grundsätzlich innerhalb von 10 Bankarbeitstagen nach 

Wirksamkeit der Kündigung. Die Fälligkeit des 

Rückzahlungsanspruchs aus den qualifizierten 

unbesicherten Nachrangdarlehen steht unter dem 

Vorbehalt, dass bei der Emittentin ein 

Insolvenzeröffnungsgrund nicht herbeigeführt wird. Kann 

aufgrund des Zahlungsvorbehalts die Rückzahlung des 

Kapitals nicht zum ursprünglichen Fälligkeitstag erfolgen, 

ist sie unter der Voraussetzung, dass bei der Emittentin 

ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht herbeigeführt wird, 

drei Monate nach dem ursprünglichen Fälligkeitstag 
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vorzunehmen. Das Rückzahlungsverlangen der Anleger 

unterliegt der gesonderten Stundungsvereinbarung. 

Diese Fremdmittel in Form der mit diesem 

Verkaufsprospekt angebotenen qualifizierten unbesicherten 

Nachrangdarlehen sind noch nicht verbindlich zugesagt, da 

noch kein Anleger gezeichnet hat.  

 

 

Konditionen und Fälligkeiten des Eigenkapitals auf 

Ebene der Emittentin: 

Das Eigenkapital auf Ebene der Emittentin, die 

Stammeinlage der Gründungsgesellschafter, ist 

verbindlich zugesagt und bereits einbezahlt. Das 

Eigenkapital steht der Metropol Immobilien GmbHM-

Immo-Objekt GmbH unbefristet zur Verfügung. Die 

Geschäftsanteile gewähren den Gesellschaftern der 

Emittentin Anspruch auf den Jahresüberschuss zuzüglich 

eines Gewinnvortrags und abzüglich eines 

Verlustvortrags. Die Jahresüberschüsse der Gesellschaft 

werden laufend vorgetragen. Gewinnausschüttungen 

sind nicht geplant. 

Ein Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist 

von 6 Monaten jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres 

kündigen. Die Kündigung hat schriftlich an die 

Gesellschaft zu erfolgen. Die Geschäftsführung hat die 

übrigen Gesellschafter von der erfolgten Kündigung 

unverzüglich zu verständigen. Durch die Kündigung wird 

die Gesellschaft nicht aufgelöst, aber der kündigende 

Gesellschafter ist verpflichtet, seinen Geschäftsanteil an 

einen von der Gesellschaft zu bestimmenden Dritten 

oder - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - 

ŀƴ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǎŜƭōǎǘ ŀōȊǳǘǊŜǘŜƴόǎƛŜƘŜ α··±LI. 

GesellschaftsveǊǘǊŀƎκ Ϡ мл YǸƴŘƛƎǳƴƎάΣ Seite 11682) 

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag der Emittentin (siehe 

α·XVII. Gesellschaftsvertrag/ § 7 Verfügung über 

DŜǎŎƘŅŦǘǎŀƴǘŜƛƭŜάΣ Seite 11581) ist die Verfügung über 

Geschäftsanteile oder über Teile von Geschäftsanteilen 

nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung 

zulässig. 

Die Einziehung eines Geschäftsanteils kann mit 

Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit 

erfolgen. Ohne Zustimmung ist die Einziehung eines 

Geschäftsanteils eines Gesellschafters zulässig, wenn 

über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 

wurde oder wenn die Eröffnung eines solchen Verfahrens 

mangels Masse abgelehnt wurde, wenn ein Gläubiger 

eines Gesellschafters dessen Geschäftsanteil pfändet und 

die Pfändung nicht binnen einer Frist von 4 Wochen 

wieder aufgehoben wird, und wenn ein Gesellschafter 

sich eines so schweren Verstoßes gegen 

Gesellschafterpflichten schuldig gemacht hat, dass den 

übrigen Gesellschaftern die Fortsetzung der Gesellschaft 

mit ihm nicht mehr zugemutet werden kann. Anstelle der 

Einziehung kann die Gesellschafterversammlung 

beschließen, dass der betroffene Gesellschafter seinen 

Geschäftsanteil an einen von der Gesellschaft zu 

benennenden Dritten oder ς bei Vorliegen der 

gesetzlichen Voraussetzungen ς an die  

 

 

 
 

 

 

 

DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǎŜƭōǎǘ ŀōȊǳǘǊŜǘŜƴ Ƙŀǘ όǎƛŜƘŜ α··±LI. 

GesellschaftsveǊǘǊŀƎκ Ϡ ф 9ƛƴȊƛŜƘǳƴƎάΣ Seite 115-11681-

82). Ein Gesellschafter, dessen Gesellschaftsanteil 

eingezogen wird oder der seinen Geschäftsanteil 

aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses an die 

Gesellschaft oder an einen von dieser benannten Dritten 

abgetreten hat, erhält für seinen Geschäftsanteil eine 

Entschädigung, die dem gemeinen Wert des 

DŜǎŎƘŅŦǘǎŀƴǘŜƛƭǎ ŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ όǎƛŜƘŜ α··±LI 

GesellschaftsvertragκϠ мм 9ƴǘǎŎƘŅŘƛƎǳƴƎάΣ Seite 11682). 

 

Auswirkung der Hebeleffekte 

Die Auswirkungen der Hebeleffekte betreffen sowohl die 

Ebene der Emittentin, da die Aufnahme von qualifizierten 

unbesicherten Nachrangdarlehen eine 

Fremdkapitalaufnahme darstellt, als auch die Ebene der 

Projektgesellschaften, da auf dieser Ebene die Aufnahme 

von Bankdarlehen geplant ist. 

Durch die Aufnahme von Fremdkapital zur Realisierung 

einer Investition kann ein sogenannter (positiver) 

Hebeleffekt entstehen. Dieser tritt ein, wenn die auf das 

Fremdkapital zu zahlenden Zinsen geringer ausfallen, als 

die aus der Investition erwarteten Rückflüsse. Ein 

Hebeleffekt bewirkt höhere Rückflüsse in Prozent bezogen 

auf das Eigenkapital (Eigenkapitalrendite), als diese ohne 

den Einsatz von Fremdkapital zu erzielen wären. Höhere 

Rückflüsse können zu höheren Ausschüttungen an die 

Anleger führen.  

Beispiel: Wird auf Eigenkapital in Höhe von 1000,00 EUR 

ein Rückfluss von 100 EUR erzielt, so beträgt die Rendite 

10 %. Werden stattdessen aber nur 500,00 EUR 

Eigenkapital und 500,00 EUR Fremdkapital zu einem 

Zinssatz von 5 % eingesetzt, so beträgt bei einem 

Rückfluss von 100,00 EUR abzüglich Zinsen auf das 

Fremdkapital in Höhe von 25,00 EUR die Rendite auf 

Eigenkapital 15 %. Die Rendite auf das Gesamtkapital in 

Höhe von 1000,00 EUR beträgt 7,5 %. 

Ein negativer Hebeleffekt tritt  dann ein, wenn die auf das 

Fremdkapital zu zahlenden Zinsen höher ausfallen, als die 

aus der Investition erwarteten Rückflüsse.  

Beispiel: Werden 500,00 EUR Eigenkapital und 500,00 EUR 

Fremdkapital, nun aber zu einem Zinssatz von 15 %, 

eingesetzt und wird wieder ein Rückfluss von 100,00 EUR 

erzielt, so beträgt die Rendite auf das Eigenkapital nur 

noch 5 %, da eine Zinsbelastung in Höhe von 75 EUR 

entsteht. Die Rendite auf das Gesamtkapital in Höhe von 

1000,00 EUR beträgt dann nur noch 2,5 %. 
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Bezüglich der Folgen eines negativen Hebeleffekts wird 

ŀǳŦ Řŀǎ YŀǇƛǘŜƭ α±LLΦ 5ƛŜ wƛǎƛƪŜƴ Řer VermögensŀƴƭŀƎŜƴάΣ 

ŘƻǊǘ αмΦмр IŜōŜƭǊƛǎƛƪƻάΣ Seite 3629, verwiesen. 
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Prognose: Mittelherkunft  und Mittelverwendung auf Ebene der Projektgesellschaften: 
 

Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) erworben 

wurden, wird im Folgenden zur verständlichen Darstellung anstelle der einzelnen, zu späteren Zeitpunkten geplanten Beteiligungen 

an Projektgesellschaften eine einzige, fiktive Beteiligungen an einer Projektgesellschaft (nachfolgend αŦƛktive ProjektƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά 

genannt) dargestellt. In dieser werden die Zahlen der einzelnen geplanten Beteiligungen an Projektgesellschaften zusammengefasst 

(addiert), um so die Wirkungszusammenhänge zwischen der Metropol Immobilien GmbHM-Immo-Objekt GmbH und den 

Projektgesellschaften übersichtlich darzustellen. Da bisher nur eine Projektgesellschaft erworben wurde  noch keine 

Projektgesellschaft gegründet oder erworben wurde, beruhen fast sämtliche nachfolgend dargestellten Zahlen auf Prognosen. 

 

Mittelherkunft (Prognose) auf Ebene der αŦƛƪǘƛǾŜƴ tǊƻƧŜƪǘƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά  
 

 
Addierte Projekte 

 

 
Alle Beträge in Euro in % zur  Gesamtinvestition 

1. Eigenkapital 
      davon zwischenfinanziert 

10.000.000,00 
340.000,00 

bis zu maximal 50,00% 

2. Fremdkapital Banken 
      davon aufgenommenes Bankdarlehn 

10.000.000,00 
1.000.000,00 

mindestens 50,00% 

Gesamtkapital 20.000.000,00 100,00% 

 

Konditionen und Fälligkeiten des Eigenkapitals auf Ebene der Projektgesellschaften: 

Die Emittentin wird 100 % der Kapitalanteile der fiktiven Projektgesellschaften halten. Dementsprechend steht der Emittentin 

grundsätzlich das Gewinnbeteiligungsrecht zu. Die Kapitalanteile gewähren dem Gesellschafter Anspruch auf den Jahresüberschuss 

zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags. Ob eine Kündigung und die dementsprechende Fälligkeit des 

Eigenkapitals vorgesehen sind, richtet sich nach der Satzung/dem Gesellschaftsvertrag der fiktiven Projektgesellschaft. Zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Emittentin noch keine Beteiligungen an Projektgesellschaften (unmittelbare 

Anlageobjekte) erworben. Dementsprechend kann zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine Aussage zur 

gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung und dementsprechend zu den Konditionen und Fälligkeiten des Eigenkapitals auf der Ebene 

der fiktiven Projektgesellschaft gemacht werden. 

 

Konditionen und Fälligkeiten des Fremdkapitals auf Ebene der fiktiven Projektgesellschaft 
Die fiktive Projektgesellschaft beabsichtigt, Bankdarlehen in Höhe von insgesamt Euro 10.000.000,00 aufzunehmen. Angaben zur 

Untergliederung nach Zwischen- und Endfinanzierungsmitteln sowie zu den Konditionen und Fälligkeiten der Fremdmittel sowie zum 

Zeitpunkt der Aufnahme des Fremdkapitals können zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht gemacht werden, da noch keine 

Kreditvereinbarungen mit den fremdfinanzierenden Banken abgeschlossen wurden. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden 

Fremdmittel auch noch nicht verbindlich zugesagt. Weitere Fremdmittel, weder in Form von Zwischen- oder Endfinanzierungsmittel, 

sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht erforderlich.  
 

Angestrebte  Fremdkapitalquote auf Ebene der fiktiven Projektgesellschaft 

Auf Ebene der fiktiven Projektgesellschaft ist beabsichtigt, dass diese durch die Emittentin mit bis zu maximal 50% Eigenkapital 

ausgestattet wird und in gleicher Höhe im Übrigen Fremdkapital in Form von Bankdarlehen aufnimmt. Die prognostizierte 

Fremdkapitalquote der fiktiven Projektgesellschaft beträgt daher mindestens  50,00 %. 

Durch die Aufnahme von Fremdkapital zur Realisierung einer Investition kann ein sogenannter positiver Hebeleffekt entstehen. Dieser tritt ein, 
wenn die auf das Fremdkapital zu zahlenden Zinsen geringer ausfallen als die aus der Investition erwarteten Rückflüsse. Ein positiver Hebeleffekt 
bewirkt höhere Rückflüsse in Prozent bezogen auf das Eigenkapital als diese ohne den ohne den Einsatz von Fremdkapital zu erzielen wären. 
Höhere Rückflüsse können mittelbar über die Projektgesellschaft und die Emittentin auch zu höheren Ausschüttungen an die Anleger führen[DN14]. 
Ein negativer Hebeleffekt tritt dann ein, wenn die auf das Fremdkapital zu zahlenden Zinsen höher ausfallen als die aus der Investition erwarteten 
Rückflüsse. Dies könnte mittelbar zu einer Minderung der Ausschüttungen an die Anleger führen. 
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Mittelverwendung (Prognose) auf Ebene der αŦƛƪǘƛǾŜƴ tǊƻƧŜƪǘƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά  

 

 

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge der Mittelverwendung der fiktiven Projektgesellschaft 

 

Das in die fiktive Projektgesellschaft investierte Gesamtkapital wird für den Kauf, den Bau, die Sanierung und/oder den 

Betrieb/Verkauf von Immobilienprojekten verwendet. Hierzu gehören Kosten für den Erwerb eines Grundstücks, Baukosten zur 

Errichtung eines Gebäudes sowie Baunebenkosten. Zu den Baunebenkosten gehören die Kosten für Architektenleistungen 

(Erstellung der Baupläne und der Statik), Behördenleistungen (Einholung einer Baugenehmigung) und Gutachten (Kosten der 

Analyse des jeweiligen Immobilienprojekts durch einen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehenden externen 

Dienstleister, sowie beispielsweise Sachverständigengutachten) sowie Bauzeitzinsen (Zinsen für die bereits ausgezahlten 

Teilbeträge und Bereitstellungszinsen für die noch nicht ausgezahlten Teilbeträge eines Kredites). Zum Zeitpunkt der 

Nachtragserstellung hat die Emittentin das unmittelbare Anlageobjekt der Beteiligung an der Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge 

GmbH & Co. KG erworben. Die Anschaffungskosten der Beteiligung betrugen Euro 860,00. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betreffend 

erworbene unmittelbare Anlageobjekt der Beteiligung an der Projektgesellschaft Objekt Am Großen Berge GmbH & Co. KG samt der von dieser 

erworbenen Wohnimmobilie betragen voraussichtlich Euro 3.700.000,00 (mittelbares Anlageobjekt). 

Die Angaben zur Mittelverwendung auf Ebene der fiktiven Projektgesellschaft beruhen auf Prognosen. 

 
 

 

 

 

 

XVIIIX.   GEWÄHRLEISTETE VERMÖGENSANLAGEN  
  

Es gibt keine juristische Person oder Gesellschaft, die für die Verzinsung und Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlagen eine 

Gewährleistung übernommen hat. 

  

 
 

Addierte Projekte 
 

 
Alle Beträge in Euro in % zur Gesamtinvestition 

3. Immobilienprojekt 
  

Grundstückskosten 
davon für den Erwerb des Grundstücks Am Großen Berge 40 
verwendet  

5.000.000,00 
1.340.000,00 

25,00 % 
6,70% 

Baukosten 13.000.000,00 65,00 % 

Baunebenkosten   

   Architektenleistungen 1.600.000,00 8,00 % 

   Behördenleistungen/Gutachten 100.000,00 0,50 % 

   Bauzeitzinsen 300.000,00 1,50 % 

Gesamtkapital 20.000.000,00 100,00 % 
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XIX. DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN 
Da die Emittentin am 17.2.2016 in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet und am 5.3.2016 mit Eintragung in das 

Handelsregister gegründet und damit vor weniger als 18 Monaten gegründet wurde und bisher noch keinen Jahresabschluss und 

Lagebericht  nach § 24 des Vermögensanlagengesetzes erstellt und von einem Abschlussprüfer hat prüfen lassen, macht die Emittentin 

abweichend von den §§ 10, 11 und 13 VermVerkProspV Angaben nach § 15 VermVerkProspV. 

 

Eröffnungsbilanz der Metropol Immobilien GmbH zum 05.03.2016 

 

Eröffungsbilanz der Metropol Immobilien GmbH zum zum 05.03.2016 

AKTIVA EURO PASSIVA EURO 

A. Umlaufvermögen 
 

A. Eigenkapital 
 

I. Bankguthaben  24.386,54 I. Gezeichnetes  Kapital 25.000,00 

  
    II. Gründungskosten -613,46 

Bilanzsumme 24.386,54 
 

24.386,54 

 

 

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge der Eröffnungsbilanz der Metropol Immobilien GmbH 

Die Eröffnungsbilanz weist ausschließlich das ausstehende Kapital der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Metropol Immobilien Rhein-Main AG, vertreten durch den Vorstand Johann Herresthal, und 

VV Jansen AG, vertreten durch den Vorstand Jean-Marc Jansen, aus. 

 

Zwischenbilanz der Metropol Immobilien GmbH zum 31.08.2016 

 

Zwischenbilanz der Metropol Immobilien GmbH zum 31.08.2016 

AKTIVA EURO PASSIVA EURO 

A. Umlaufvermögen 
 

A. Eigenkapital 
 

I. Bankguthaben  23.971,67 I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 

  
II. Jahresfehlbetrag 1.028,33 

Bilanzsumme 23.971,47 
 

23.971,47 
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Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge der Zwischenbilanz der Metropol Immobilien GmbH 

Aus der Zwischenbilanz ergibt sich durch die laufenden Aufwendungen der Gesellschaft eine Änderung zur Eröffnungsbilanz. Die 

Emittentin hat ihre Geschäftstätigkeit noch nicht aufgenommen, keine Ausgaben getätigt und keine Verbindlichkeiten begründet 

bis auf die Kosten der Gründung der Gesellschaft in Höhe von Euro 983,03 und die Nebenkosten des Geldverkehrs von Euro 45,30, 

die zum Fehlbetrag in Höhe von Euro 1028,33 führen.  

 

Zwischen-Gewinn-und-Verlust-Rechnung der Metropol Immobilien GmbH zum 31.08.2016 

Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 05.03.2016 (Gründung der Gesellschaft) bis zum 31.08.2016 

 

 

Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung der Metropol Immobilien GmbH vom 05.03.2016 bis zum 31.08.2016 

Beträge EURO 

1. Vorlaufkosten - 1.028,33 

2. Außerordentliches  Ergebnis 0,00 

3. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag - 1.028,33 

 

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammenhänge der Zwischen-Gewinn-und-Verlust-Rechnung der Metropol 
Immobilien GmbH 

 

Die Gesellschaft hat die Gründungskosten bezahlt in Höhe von Euro 983,03 sowie die Nebenkosten des Geldverkehrs in Höhe von 

Euro 45,30. 
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